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KURZFASSUNG 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal kommt ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, das geltende 4. Örtli-

che Entwicklungskonzept mit dem zugehörigen Entwicklungsplan und gleichzeitig den geltenden 

Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 auf Basis der aktuellen raumordnungsgesetzlichen Bestimmungen 

planmäßig fortzuführen (Planungsperiode 10 Jahre). Das geltende Örtliche Entwicklungskonzept 

Nr. 4.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal ist seit 15.06.2012 in Kraft.  

 

Das wesentliche Planungsinstrument stellt dabei das Örtliche Entwicklungskonzept  

Nr. 5.00 mit dem zugehörigen Entwicklungsplan auf Basis der aktuellen Rechtsnorm dar. Dieses 

Planungsinstrument ist aufgrund der geltenden Rechtslage als eigene Verordnung zu erlassen und 

soll die Entwicklung der Gemeinde Aigen im Ennstal für die kommenden 15 Jahre hinsichtlich ihrer 

räumlich-funktionellen Ausrichtung raumordnungsfachlich wie raumordnungsrechtlich planmäßig 

und nachhaltig leiten.  

 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal mit einer Gesamtfläche von rd. 86,4 km² und 2.696 Einwohnern 

(Stand: 01.01.2023) befindet sich im Ennstal, ca. 10 km südwestlich von Liezen in einer Seehöhe 

von 652 m (Aigen). Das Gemeindegebiet gliedert sich in insgesamt 15 Ortschaften und 5 Ka-

tastralgemeinden. Das zentrale Hauptsiedlungsgebiet der Gemeinde Aigen im Ennstal bilden der 

Regionale Siedlungsschwerpunkt Aigen und Ketten sowie die Örtlichen Siedlungsschwerpunkte 

Lantschern und Schlattham. Zur Verdeutlichung der touristischen Wichtigkeit wird der Bereich des 

Imlauer Hotels Schloss Pichlarn als Touristischer Siedlungsschwerpunkt unverändert fortgeführt. 

 

In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Steiermärkischen Raumordnungsge-

setz 2010, LGBl Nr. 49/2010 idF. LGBl Nr. 73/2023, den geltenden Bestimmungen des Landes-

entwicklungsprogrammes (LEP 2009, LGBl. Nr. 75/2009) und dem geltenden Regionalen Entwick-

lungsprogramm für die Planungsregion Liezen (LGBl. Nr. 91/2016) werden, ausgehend von den 

digitalen Grundlagendaten und der vorliegenden Bestands- und Problemanalyse sowie aufbauend 

auf das geltende Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.00, die siedlungs- und kommunalpolitischen 

Entwicklungsziele einschließlich Maßnahmen adaptiert, geprüft und nach dem Leitfaden 2.0 („Ört-

liches Entwicklungskonzept“) des Amtes der Stmk. Landesregierung geordnet bzw. teilweise neu 

gegliedert und definiert.  

 

Gemäß dem Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie (LGBl. Nr. 91/2019) befin-

den sich im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal Ausschlusszonen für Windenergieanlagen, wel-

che im Entwicklungsplan ersichtlich gemacht werden. 

 

Im Regionalplan des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Planungsregion Liezen (LGBl. Nr. 

91/2016) sind im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal Grünzonen und landwirtschaftliche Vor-

rangzonen festgelegt. Weiters ist im Bereich des Wörschacher Mooses ein ökologischer Korridor 

festgelegt und ist dieser bei allen Planungsvorhaben zu berücksichtigen. Die Durchgängigkeit von 

ökologischen Korridoren ist zu sichern und die Funktionalität zu verbessern. 

 

Der Entwicklungsplan Nr. 5.00 als integrierender Bestandteil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

Nr. 5.00 wird an das geltende StROG 2010 sowie an die Planzeichenverordnung 2016 angepasst 
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und in Teilbereichen aufgrund überarbeiteter und aktualisierter Entwicklungsziele bzw. unter Be-

rücksichtigung wesentlich geänderter Planungsvoraussetzungen modifiziert bzw. neu festgelegt 

und auf eine künftige Planungsperiode von mind. 15 Jahren ausgerichtet.  

 

Eine wesentlich geänderte Planungsvoraussetzung stellt dabei der neue Gefahrenzonenplan 2023 

der WLV dar, aufgrund dessen Gefahrenausweisungen teilweise Rücknahmen von bestehendem 

Bauland bzw. Baulandpotenzialen erforderlich ist. Ebenso werden die aktuellen Hochwasserab-

flussuntersuchungen samt Gefahrenzonenplanung der Bundeswasserbauverwaltung im Entwick-

lungsplan eingearbeitet. 

 

Der Entwicklungsplan Nr. 5.00 stellt mit seiner räumlich-funktionellen Gliederung die räumliche 

Umsetzung der im Wortlaut zum Örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Ziele und Maßnah-

men dar. Mit den festgelegten äußeren Entwicklungsgrenzen bildet der Entwicklungsplan jene 

Siedlungsräume ab, welche für die jeweiligen Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung der einzelnen 

Ortsteile innerhalb des gesamten Gemeindegebietes vorgesehen sind.  

 

Wesentliche Gliederungselemente des Entwicklungsplans sind die naturräumlichen Gegebenheiten 

sowie die festzulegenden äußeren Entwicklungsgrenzen aufgrund von bestehenden Nutzungsbe-

schränkungen und/oder überörtlich geregelten Planungsvorgaben sowie siedlungspolitischen Ziel-

setzungen. Die Grenzen werden großteils durch naturräumliche Grenzen wie Wasserläufe und de-

ren Uferschutzstreifen, Gefahrenzonen, Hangabbrüche, Böschungen, Waldränder,… bestimmt.  

 

Die im Entwicklungsplan Nr. 5.00 zusätzlich dargestellten Funktions- und Freiraumbereiche (die im 

siedlungspolitischen Interesse festgelegten Grünraumelemente bilden räumlich-funktionelle Ein-

heiten und sollen differenzierte Aufgaben (landwirtschaftliche Nutzungen, Landschaftspflege, Frei-

haltebereiche, …) im Rahmen der Gesamtentwicklung der Gemeinde Aigen im Ennstal erfüllen.  

 

Eine wesentliche Zielsetzung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 ist die Sicherstellung 

von verfügbaren und leistbaren Bauplätzen für die ortsansässige Bevölkerung und in Abhängigkeit 

zum Bevölkerungszielwert von 3.100 Einwohnern im Jahr 2039, die Schaffung von zusätzlichen 

Arbeitsplätzen für die Wohnbevölkerung. Dazu wird für das überwiegende Gemeindegebiet eine 

Beschränkungszone für Zweitwohnsitze festgelegt. Eine weitere wesentliche Zielsetzung ist ebenso 

die Erhaltung und den Schutz des wertvollen Natur- und Landschaftsraumes, der bestehenden 

landwirtschaftlichen Nutzungen und der bestehenden Sport-, Freizeit- und Naherholungseinrich-

tungen insbesondere im Bereich des Putterersees. 

 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal strebt als Zielsetzung ausgewogene wirtschaftliche Verhältnisse 

an, die der Bevölkerung günstige Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht und einen wichtigen 

Beitrag zur Erhaltung sowohl der Siedlungs- als auch der Bevölkerungsstruktur liefert. 

 

Gemäß der Novelle 45/2022 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 hat jede Ge-

meinde ein Sachbereichskonzept Energie im Rahmen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zu er-

stellen. Dabei werden Standorträume für Fernwärme, energiesparende Mobilität und PV-

Freiflächenanlagen ausgewiesen.  
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Strategische Umweltprüfung/Alpenkonvention: 

Die Neufestlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept einschließlich Entwicklungsplan 

Nr. 5.00 werden entsprechend der Richtlinie „SUP in der Örtlichen Raumplanung", 2. Auflage (her 

ausgegeben von der Abteilung 13) auf ihre möglichen Umweltauswirkungen im Sinne der Bestim 

mungen des § 4 StR0G 2010 geprüft. zusammenfassend wird zur Strategischen Umweltprüfung 

aus raumordnungsfachlicher Sicht festgehalten, dass die getroffenen Neufestlegungen bzw. An 

passungen der Funktionsbereiche (= Gebiete mit baulicher Entwicklung) auf Basis durchgeführter 

Bestandsaufnahmen, Standortbeurteilungen bzw. Prioritätenreihungen entsprechend der sied 

lungspolitisch abgestimmten Fortschreibung der im geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept 

Nr. 4.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal festgelegten Zielsetzungen erfolgen und daraus keine er 

heblichen Umweltauswirkungen erwarten lassen. 

Ebenso kann zu den Zielen für die Raumplanung und der nachhaltigen Entwicklung des Alpenrau 

mes gemäß Art. 1 des Protokolls „Raumplanung (BGBI. III Nr. 232/2002) und den weiteren Proto 

kollen der Alpenkonvention kein Widerspruch abgeleitet werden. 

Aigen im Ennstal, am 14.12.2023 

- 1 
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VERORDNUNG 

DER GEMEINDE AIGEN IM ENNSTAL 

ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 5.00 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Aigen im Ennstal hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 gemäß      

§ 24 (1) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010, LGBl Nr. 49/2010 idF LGBl Nr. 73/2023 

den Entwurf zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 (ÖEK) samt Entwicklungsplan (EP) be-

schlossen. Die öffentliche Auflage des Entwurfes erfolgt in der Zeit von 04.03.2024 bis 

29.04.2024 und findet die öffentliche Versammlung am 03.04.2024 um 19:00 Uhr in der  

Puttererseehalle statt.  

 

§1 

Umfang und Inhalt 

 

(1) Das Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) Nr. 5.00 besteht aus einem Verordnungswort-

laut, dem Entwicklungsplan (EP) und Sachbereichskonzept Energie, jeweils im Maßstab 

1:10.000 bzw. 1.20.000 (Übersichtsplan) sowie den Plandarstellungen Siedlungsschwer-

punkte im Maßstab 1:5.000.  Der Verordnung ist ein Erläuterungsbericht mit den Begrün-

dungen und dem Differenzplan im Maßstab 1:10.000 beigefügt. 

 

(2) In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Steiermärkischen Raum-

ordnungsgesetzes 2010, den Festlegungen des Landesentwicklungsprogramms 2009 

(LGBl. Nr. 75/2009), dem Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Lie-

zen (LGBl. Nr. 91/2016) und der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 

12.09.2005 über ein Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräu-

me (LGBl. Nr. 117/2005) werden – ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsauf-

nahme und der Problemanalyse nachfolgende kurz-, mittel- bis langfristige Entwicklungs-

ziele sowie Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt.  

 

§ 2 

Plangrundlage und Verfasser 

 

(1) Der Entwicklungsplan basiert auf orthoentzerrten Luftbildaufnahmen (Quelle: GIS Steier-

mark mit Stand: Juli und September 2019). 

 

(2) Das Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 5.00, welches auf der vorlie-

genden Bestandsaufnahme und zugehöriger Problemanalyse aufbaut, wird in enger Ab-

stimmung mit dem Gemeinderat und der Verwaltung der Gemeinde Aigen im Ennstal von 

der Pumpernig & Partner ZT GmbH, Mariahilferstraße 20/I/9, 8020 Graz (GZ: 113FR23) 

gemeinsam verfasst. 

 

(3)    Erläuternde Textpassagen werden im Wortlaut in kursiver Schrift dargestellt und sind 

nicht Bestandteil der Verordnung. 
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§ 3 

Festlegungen des Entwicklungsplanes  

 

(1) Abgrenzung und Übernahme Überörtlicher Festlegungen: 

Z.1 Gemäß Landesentwicklungsprogramm 2009 (LGBl. Nr. 75/2009) befindet sich das 

Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal gemäß § 2 (Regionen) innerhalb der Region       

Liezen, bestehend aus dem politischen Bezirk Liezen. 

 

Z.2 Gemäß Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen (LGBl. Nr. 

91/2016) ist der zentrale Siedlungsbestand von Aigen im Ennstal als Teilregionales 

Zentrum festgelegt.  

 

Das Teilregionale Zentrum Aigen im Ennstal (Symbol: Stern) umfasst den zentralört-

lichen Siedlungsraum von Aigen verbunden durch industriell-gewerbliche Nutzungen 

und Ketten einschließlich Kaserne des österr. Bundesheeres. 

 

Z.3 Gemäß § 3 (Ziele und Maßnahmen für Teilräume) des Regionalen Entwicklungspro-

grammes für die Planungsregion Liezen befindet sich das Gemeindegebiet inner-

halb nachfolgender Teilräume: 

• Siedlungs- und Industrielandschaften 

• Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler 

• Grünlandgeprägtes Bergland1 

• Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland2 

• Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone 

 

Z.4 Gemäß § 5 (Vorrangzonen) des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Pla-

nungsregion Liezen befinden sich im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal folgen-

de Vorrangzonen: 

• Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung (Siedlungsschwerpunkt) 

• landwirtschaftliche Vorrangzonen 

• Grünzonen: Entlang der Enns, im Bereich des Putterer Sees und des Wör-

schacher Moos (Rosswiese) sowie mind. 10 m breite Uferbereiche beidseitig 

der natürlich fließenden Gewässer) 

 

Weiters ist im Nordosten des Gemeindegebietes ein ökologischer Korridor ersicht-

lich gemacht. Zusätzlich ist ein Straßenprojekt der B320 ersichtlich gemacht. 

 

 
1 Gem. § 3 (3) des REPRO gilt, dass außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festgelegten 

Siedlungsschwerpunkten großflächige Baulanderweiterungen im Ausmaß von maximal 20 % des bestehenden, bebauten Bau-

landes, jedoch jedenfalls im Ausmaß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser, zulässig sind. 

Die Ausweisung neuer Baugebiete ist unzulässig. Baulanderweiterungen für die Entwicklung rechtmäßig bestehender Betriebe 

bleiben von der Flächenbeschränkung unberührt. Weiters ist die Gewinnung mineralischer Rohstoffe außerhalb von Rohstoff-

vorrangzonen unzulässig (ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen bestehender Abbaugebiete). 
2 Neue Baulandfestlegungen sind mit Ausnahme von geringfügigen Ergänzungen bestehender Siedlungsgebiete unzulässig. 

Touristische Nutzungen bzw. Erholungsnutzungen sind im Rahmen der Zielsetzungen des REPRO zulässig. 
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Z.5 Gemäß Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie (LGBl. Nr. 

72/2013 idF LGBl Nr. 91/2019) befinden sich im Gemeindegebiet von Aigen im 

Ennstal Ausschlusszonen, welche im Entwicklungsplan gesondert ersichtlich ge-

macht werden. Innerhalb der Ausschlusszonen ist die Errichtung von Windkraftan-

lagen gemäß § 3 (1) des SAPRO Windenergie unzulässig.  

 

(2) Räumlich-funktionelle Gliederung – Die Örtlichen Funktionen: 

 

Z.1  Siedlungsschwerpunkte im Rahmen der Örtlichen Raumplanung:  

lit a) Die Örtlichen Siedlungsschwerpunkte „Lantschern“ und „Schlattham“ (Sym-

bol: S) umfassen den zusammenhängenden, historisch tradierten nutzungs-

durchmischten Siedlungsraum von Lantschern und Schlattham. 

 

lit b) Die Touristischen Siedlungsschwerpunkte „Pichlarn“ (Symbol: T) umfasst 

den zusammenhängend touristisch genutzten Siedlungsraum im Bereich 

des Hotels Schloss Pichlarn inkl. Entwicklungspotentialen (bestehenden 

Tourismus-, Sport- und Freizeiteinrichtungen und den Golfplatz). 

 

Z.2 Zentrumszone: 

Im Ortszentrum von Aigen im Ennstal wird gemäß Entwicklungsplan eine Zentrums-

zone gemäß § 2 (1) Z.39a StROG 20103 festgelegt. 

 

Z.3 Gebiete mit baulicher Entwicklung: 

 lit. a) Zentrum: (Punktraster rot) 

 Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Kerngebiete und die 

Zentrumsfunktion ergänzenden Verkehrsflächen sowie Sondernutzungen im 

Freiland (wie Spielplätze, Parkanlagen udgl.).  

 

lit. b) Wohnen: (Punktraster orange)  

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Allgemei-

ne und Reine Wohngebiete sowie die Wohnfunktion ergänzenden Verkehrs-

flächen und Sondernutzungen im Freiland (wie Spielplätze udgl). 

 

lit. c)  Industrie, Gewerbe: (Punktraster violett)  

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Gewerbe-

gebiete und Industriegebiete und der industriellen bzw. gewerblichen Nut-

zung ergänzende Verkehrsflächen und Sondernutzungen im Freiland (wie 

Lagerplätze udgl.). Eine gewerbliche Nutzung ist in diesen ergänzenden 

Sondernutzungen und Verkehrsflächen unzulässig. 

 

 

 
3  Bereiche, die in zentraler Lage gewachsene, dichtere Baustrukturen als der Umgebungsbereich und eine Durchmischung von 

Wohn- oder anderen Nutzungen (öffentliche Einrichtungen, Büros, Handels- und Dienstleistungsbetriebe) aufweisen, sowie da-

ran unmittelbar anschließende Flächen mit einer Ausdehnung von maximal 100 m, sofern ein funktioneller Zusammenhang 

begründet werden kann und diese Flächen nicht durch Infrastrukturen oder naturräumliche Gegebenheiten getrennt sind. 
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lit. d) Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete: (Punktraster braun)  

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Dorfgebie-

te und der landwirtschaftlichen Nutzung ergänzende Verkehrsflächen sowie 

Sondernutzungen im Freiland (wie z.B. Reitsport udgl.). 

 

lit. e) Tourismus/ Ferienwohnen: (Punktraster magenta) 

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bauland – Erho-

lungsgebiete (Planbezeichnung e), Erholungsgebiete und Zweitwohnsitzge-

biete sowie die angeführten Funktionen ergänzende Verkehrsflächen (wie 

Parkplätze) und Sondernutzungen im Freiland (wie Spielplätze, Sport-, Frei-

zeit- und Erholungseinrichtungen,.). 

 

lit. f)  Bereiche mit 2 Funktionen:  

im Flächenwidmungsplan sind die jeweiligen Nutzungen gemäß den planlich 

festgelegten Funktionen zulässig. 

 

In Bereichen mit 2 Funktionen dürfen durch die Festlegungen im Flächen-

widmungsplan keine Nutzungskonflikte entstehen. 

 

lit. g)  Entwicklungspotenziale (punktierte Darstellung, Farbe nach den Gebieten 

mit baulicher Entwicklung mit Entwicklungsrichtungen) sind alle unbebauten 

Flächen über 3.000 m² und dienen der planmäßigen und bedarfsorientier-

ten Weiterentwicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen während der ge-

samten Geltungsdauer des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 der 

Gemeinde Aigen im Ennstal (15 Jahre)  

 

Z.2 Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen und Grünraumelemente: 

lit. a) Vorrangzonen/Eignungszonen für Erholung, Sport, Freizeit (grün schraffierte 

Bereiche) und Vorrangzonen/Eignungszonen für Ver- und Entsorgung und 

Sonstiges (braun schraffierte Bereiche): 

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Sondernutzungen im 

Freiland und hierfür erforderliche Verkehrsflächen.  

 

lit. b) Vorrangzonen/Eignungszonen für Verkehr (gelb schraffierte Bereiche): 

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Verkehrsflächen für 

den ruhenden Verkehr.  

 

lit. c)  Grünraumelemente (hellgrüne Balken oder Punkte) sind Örtliche Grünzo-

nen, Grünzüge sowie Grünverbindungen und dienen zur Erhaltung von öko-

logisch bedeutenden Gebieten (Kleinklima) sowie zur langfristigen Erhaltung 

des gebietstypischen Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes (Freihaltung von 

Bebauungen zur Erhaltung von Sicht- und Blickbeziehungen). Ausgenom-

men davon ist die landwirtschaftliche Nutzung bei nachweislich gegebenem 

Erfordernis). 
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(3) Entwicklungsgrenzen 

 

Z.1  Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen (durchgehende grüne Linie) sind 

nicht zu überschreitende Entwicklungsgrenzen, die aufgrund von naturräumlichen 

Gegebenheiten (Geländesituation, Gewässer, Naturgefahren (Wildbäche, Stein-

schlag und Hochwasser), Waldgrenzen, gliedernde Freiraumelemente wie Kuppen, 

Uferbegleitgrün, steile Hanglagen, …) und fehlende naturräumliche Voraussetzun-

gen festgelegt werden. Eine Überschreitung ist nur bei Vorliegen wesentlich geän-

derter Planungsvoraussetzungen und nach Änderung des Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes im öffentlichen Interesse möglich. 

 

Z.2  Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (durchgehende rote Linie) sind 

nicht zu überschreitende äußere Entwicklungsgrenzen, die aufgrund von siedlungs-

politischen Entscheidungen (Erhaltung der bestehenden Siedlungsstrukturen auf-

grund kompakter Siedlungsgefüge zur Wahrung des Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbildes udgl) oder aufgrund siedlungspolitischer Rahmensetzungen (nach 

außen hin eingefrorene Entwicklungspotenziale udgl) festgelegt werden. Eine Über-

schreitung ist nur bei Vorliegen wesentlich geänderter Planungsvoraussetzungen 

und nach Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes im öffentlichen Interesse 

möglich. 

 

Z.3  Relative naturräumliche Entwicklungsgrenzen (strichlierte grüne Linie) sind Entwick-

lungsgrenzen, die nur nach Entfall der naturräumlichen Hinderungsgründe über-

schritten werden dürfen.  

 

Z.4  Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (strichlierte rote Linie) sind Ent-

wicklungsgrenzen, bei denen Überschreitungen bei gegebener Kriterienerfüllung 

bzw. siedlungspolitischer Willensbildung zulässig sind. 

 

Z.5  Überschreitung Relativer Entwicklungsgrenzen 

Eine Überschreitung von relativen Entwicklungsgrenzen ist ohne Änderung des Ört-

lichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 5.00 im Ausmaß von einer 

ortsüblichen Bauplatztiefe (30 – 40 m) bei gegebener Kriterienerfüllung (keine Nut-

zungskollisionen zu erwarten, überwiegende (mind. 50 %) Konsumation der Poten-

ziale innerhalb der Entwicklungsgrenzen) und unter Berücksichtigung des Raum-

ordnungsgrundsatzes der Entwicklung „von innen nach außen“ zulässig. 
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Naturräumliche Entwicklungsgrenzen: 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Freihaltung von Uferstreifen bzw. Gewässern   

2 Erhaltung von Wald- und/oder Gehölzstreifen 

3 Fehlende naturräumliche Voraussetzungen  

4 Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft, ökologisch- oder 

klimatisch bedeutsamer Strukturen  

 

Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen: 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangiger Entwicklungen in 

Siedlungsschwerpunkten 

2 Nutzungsbeschränkungen durch übergeordnete Planungen und Si-

cherstellung anderer Planungen 

3 Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Immissionen 

4 Vermeidung von Nutzungskonflikten 

5 Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes 

6 Mangelhafte Infrastruktur oder Erschließung 

7 Gemeindegrenze 
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§ 4 

Ziele und Maßnahmen 

 

(1) Sachbezogene Ziele und Maßnahmen (Entwicklungsziele für Sachbereiche): 

 

Z.1 Naturraum und Umwelt 

 

Ziele4 und Maßnahmen5: 

• Erhaltung unbebauter, landschaftsgliedernder Grün- und Freiflächen sowie Erhaltung 

der Attraktivität siedlungsnaher Erholungs- und Freiflächen 

➔ Langfristige Erhaltung der das Landschaftsbild prägenden Uferbegleitvegetation 

und Freihaltung der Uferstreifen entlang natürlicher Gewässer 

➔ Weitgehende Freihaltung der Waldränder von Bebauungen und Erhaltung der 

das Landschaftsbild prägenden Elemente, der Grün- und Freiflächen sowie Erhal-

tung und planmäßige Entwicklung bedarfsgerechter siedlungsnaher Freizeit- und 

Erholungsflächen. 

➔ Berücksichtigung ausreichender Grünräume und Freihaltezonen zwischen unter-

schiedlichen Nutzungen (wie zwischen industriell-gewerblichen Bereichen und 

Wohnbereichen). 

• Bedachtnahme auf das bestehende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild bei allen künf-

tigen Planungsmaßnahmen  

➔ Berücksichtigung dieser Zielsetzungen im Rahmen der Bebauungsplanung bzw. 

Bauverfahren. 

• Abstimmung der künftigen Siedlungsentwicklung gemeinsam mit der Wildbach- und 

Lawinenverbauung und der Bundeswasserbauverwaltung 

➔ Beiziehung der WLV oder der Bundeswasserbauverwaltung bei Bauführungen in-

nerhalb von Gefahrenzonen oder Hochwasserabflussbereichen 

➔ Abstimmung und Umsetzung von Verbauungsmaßnahmen mit der WLV zur Ge-

fahrenfreistellung der betroffenen Siedlungsgebiete. 

➔ Abstimmung und Umsetzung und dauerhafte Erhaltung der Verbauungsmaß-

nahmen entlang von Gewässern im Zuständigkeitsbereich der Bundeswasser-

bauverwaltung  

• Berücksichtigung der bestehenden Lärmimmissionen entlang der Hauptverkehrsträger 

bei künftigen Wohnbauten. 

➔ Festlegung von Aufschließungsgebieten im Flächenwidmungsplan und Umset-

zung von Maßnahmen zur Lärmfreistellung der relevanten Bauplatzbereiche. 

• Sicherung der landwirtschaftlichen genutzten Böden 

➔ Freihaltung dieser Bereiche im Entwicklungsplan bzw. Ausweisung von Freiland - 

land- und/oder forstwirtschaftliche Nutzung (LF) im Flächenwidmungsplan  

 

 

 

 
4  Die Zielsetzung wird mit einem Punktsymbol dargestellt 
5  zugehörige Maßnahmen (Symbol ➔) 
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Z.2 Siedlungsraum und Bevölkerung: 

Ziele und Maßnahmen: 

• Festlegung eines Bevölkerungszielwertes von 3.100 Einwohnern für das Jahr 2039 un-

ter Berücksichtigung der räumlichen Tragfähigkeit und Nutzung der qualitativ hochwer-

tigen Wohnbaugebiete.  

 

• Sicherstellung von verfügbaren und leistbaren Bauplätzen für die ortsansässige Bevöl-

kerung  

➔ Festlegung einer Beschränkungszone für Zweitwohnsitze im Flächenwidmungs-

plan Nr. 5.00 gemäß § 30 (2) StROG 2010  

➔ Schaffung von Anreizen zur Ansiedelung weiterer Jungfamilien zur Sicherung des 

Wohnstandortes hoher Qualität und weiterer Beitrag zur Erhaltung der gut auf-

gebauten Altersstruktur. 

➔ Baulandmobilisierung durch Maßnahmen zur Aktiven Bodenpolitik (Bebauungs-

fristen und privatwirtschaftliche Maßnahmen) 

  

• Sicherung einer ausreichenden Besiedelungsdichte in allen Ortsteilen zur besseren 

Ausnutzung von bestehenden technischen und sozialen Infrastruktureinrichtungen. 

➔ planmäßige Verdichtung der bestehenden Siedlungsräume. 

➔ Auffüllung bzw. Abrundung der bestehenden Siedlungsgebiete durch Festlegung 

von Entwicklungspotenzialen im Entwicklungsplan.  

➔ Minimierung von Infrastrukturkosten (Ver- und Entsorgung). 

➔ Planmäßige Erweiterung der infrastrukturell erschlossenen Siedlungsgebiete  

➔ Ortskernbelebung und – entwicklung durch Erhalt und Ergänzung der bestehen-

den touristischen und gewerblichen Einrichtungen, Sanierung, Ausbau und bauli-

che Nachverdichtung des Bestandes (Nutzungsdurchmischung) 

 

• In Abhängigkeit zum Bevölkerungszielwert Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen 

für die Wohnbevölkerung im kommenden Planungszeitraum. 

➔ durch Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur planmäßigen 

weiteren Betriebsansiedelung im Bereich  

➔ Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung durch bedarfsorientierte Ansie-

delung von privat-gewerblichen und öffentlich-sozialen Einrichtungen. 

➔ Festlegen von verfügbaren Baulandreserven im Entwicklungsplan. 

 

• Planmäßige und auf den Bedarf abgestimmte Siedlungsentwicklung gem. Entwick-

lungsplan 

➔ Berücksichtigung einer möglichst „konzentrierten“ Siedlungsentwicklung und Ab-

rundung bzw. Auffüllung von Baulandpotentialen gem. Entwicklungsplan  

➔ Sicherung einer bestmöglichen, wirtschaftlich vertretbaren und optimierten 

planmäßigen und systematischen Siedlungsentwicklung – Festlegen von Nach-

folgeinstrumenten (Bebauungsplan). 

➔ Hintanhaltung einer Zersiedelung durch Festlegen von absoluten Entwicklungs-

grenzen im Entwicklungsplan. 
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• Festlegung zusätzlicher, auf den Bedarf abgestimmter, neuer Baugebiete als Auf-

schließungsgebiete und Erstellung von Bebauungsplänen zur Regelung einer zweck-

mäßigen Gestaltung, Parzellierung, Erschließung und Gestaltung der Siedlungsräume. 

➔ Bedachtnahme auf die vorhandenen Siedlungsstrukturen. 

➔ Berücksichtigung der typischen Bauformen zur Erhaltung der Gebietscharakteris-

tik. 

➔ Prüfung und Anpassung/Änderung der bestehenden Bebauungspläne und Be-

bauungsrichtlinien (Ersatz durch Bebauungspläne) hinsichtlich der geänderten 

Planungsinteressen (zeitgemäßes Bauen) und entsprechend der Bestands-

situation  

 

• Orientierung des Wohnungsangebotes an der Nachfolgestruktur unter Berücksichti-

gung geförderter Wohnformen  

➔ Flächensparende Siedlungsentwicklung durch Errichtung von Geschosswohnbau 

in geeigneter Lage und Errichtung von Einfamilienwohnhäusern in Gruppen  

➔ Festlegung von Vorbehaltsflächen für den förderfähigen Wohnbau in den dazu 

geeigneten Lagen 

 

• Bedachtnahme auf die vorhandenen dörflichen Siedlungsstrukturen sowie Bestandssi-

cherung der landwirtschaftlichen Betriebe. 

➔ Ausweisung entsprechender gebietstypischer Dorfgebiete im Flächenwidmungs-

plan. 

➔ Bestandssicherung der landwirtschaftlichen Betriebe durch entsprechende Ab-

standsregelungen (Ermittlung von Schutzabständen). 

 

Z.3 Wirtschaft: 

 

Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Erhaltung der vorherrschenden Betriebsstrukturen im Gemeindegebiet und planmäßi-

ge, auf den Bedarf abgestimmte Neuansiedelung von Betrieben. 

➔ Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen zur langfristigen Standortsiche-

rung der bestehenden Betriebe sowie Sicherstellung der auf den Bedarf abge-

stimmten Erweiterungspotenziale. 

➔ Bedarfsorientierte Schaffung von Dienstleistungen und Nahversorgungseinrich-

tungen in den Siedlungsschwerpunkten. 

 

Rohstoffe und Landwirtschaft - Primärer Sektor: 

• Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige, die Arbeitsplätze 

sichernde Land- und Forstwirtschaft (zB in Verbindung mit dem Betrieb Landmarkt), 

insbesondere im Hinblick auf deren Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege und 

der Landschaftserhaltung  

➔ durch gebietstypische Festlegungen von Baulandkategorien Dorfgebiet in räum-

lich-funktionell zusammenhängenden Siedlungsgebieten wie in Lantschern, 

Schlattham 
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• Prüfung von Nutzungsprioritäten in Zusammenhang mit Baulanderweiterungen  

➔ Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen traditionellen landwirtschaftlichen 

Betrieben und künftiger Wohnnutzung durch maßvolle Abstandsregelungen  

➔ rechtliche Absicherung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Hintanhaltung 

eines Heranrückens von Wohnbebauungen an bereits bestehende, landwirt-

schaftliche Betriebe nachhaltig hintanhalten, um deren weitere Existenz langfris-

tig abzusichern. 

 

• Zur Sicherstellung der Entwicklungsbedürfnisse der rechtmäßig bestehenden Tierhal-

tungsbetriebe in den Ortsteilen Aiglern und Fischern wird festgelegt, dass aufgrund der 

Entfernungen zu Siedlungsbereichen keine Geruchsschwellenabstände im Flächen-

widmungsplan gem.  § 22 (6) StROG 2010 ausgewiesen werden. 

 

Industrie- und Gewerbe - Sekundärer Sektor: 

• Rücksichtnahme auf bestehende gewerbliche Betriebsstandorte und deren allfällige 

Erweiterungsmöglichkeiten bei allen Festlegungen und Maßnahmen der Örtlichen 

Raumplanung,  

➔ Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwicklung für Industrie/Gewerbe im 

Entwicklungsplan.  

 

• Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von weiteren 

Gewerbebetrieben. 

➔ Festlegung von Entwicklungspotenzialen unter Berücksichtigung von Erschlie-

ßung und Erreichbarkeit bzw. Berücksichtigung des Siedlungsbestandes (Ver-

meidung von Nutzungskonflikten). 

 

Handel- und Dienstleistungen - Tertiärer Sektor: 

• Sicherung der Handels- und Dienstleistungsfunktionen (z.B. Landmarkt) und bedarfs-

gerechter weiterer Ausbau  

➔ Schaffung der rechtlichen Grundlagen zur Ansiedelung von Handels- und Dienst-

leistungseinrichtungen 

 

• Verbesserung der Qualitätsstandards bei Fremdenbetten und Gastronomie hinsichtlich 

der sich ändernden Bedürfnisse des Naherholungstourismus, Spiel-, Sport- und Erho-

lungseinrichtungen  

➔ Schaffung eines bedarfsorientierten, erweiterten Freizeitangebotes (Tourismus-

schwerpunkt „Schloss Pichlarn“, ebenso für die bestehenden und künftigen 

Sport-, Freizeit- und Naherholungseinrichtungen am „Putterersee“). 
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Z.4 Technische und Soziale Infrastruktur: 

 

Verkehr - Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Ausbau und bedarfsorientierte Sanierung der bestehenden Straßenverbindungen so-

wie der Rad-, Fuß- und Wanderwege im gesamten Gemeindegebiet 

➔ Quantitative und Qualitative Verbesserung der örtlichen Verkehrsanbindung stei-

gende Überalterung, Abnahme der Mobilität bedingt notwendige mittelfristige 

Stärkung des ÖPNV in Abstimmung mit den Nachbargemeinden. 

➔ Weitere Verbesserung der Koordination der öffentlichen Verkehrsträger unterei-

nander.  

➔ Verbesserung des Angebotes an öffentlichen Personennahverkehrsmitteln hin-

sichtlich Linienführung und Frequenzgestaltung, vorzugsweise im Bereich des 

Pendler- und Schülerverkehrs. 

➔ Optimierung der Haltestelleneinzugsbereiche – bedarfsorientierte Errichtung von 

neuen Haltestellen im Zusammenhang mit der geplanten Siedlungsentwicklung. 

➔ Planmäßiger Ausbau der Straßenbeleuchtung in den neuen Siedlungsgebieten, 

Ausbau des Radwegenetzes. 

 

Energie - Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Vorsorge zur langfristigen Sicherstellung eines ausreichenden Energieangebotes 

(Nahwärmeversorgungseinrichtungen)  

➔ vermehrter Einsatz von erneuerbaren Energieträgern unter bestmöglicher Aus-

nutzung der natürlichen Ressourcen (Biomasse, Solarenergie, Photovoltaik, 

Wasserkraft udgl)  

➔ Setzen von Maßnahmen zur Energieeinsparung.  

➔ Erstellung eines Sachbereichskonzeptes Energie 

 

• Förderung dezentraler Energie- und Nahwärmeversorgungseinrichtungen (wie Bio-

masseheizkraftwerke),  

➔ Förderung einheimischer, regenerierbare Energieträger (Zuerwerb für Landwirte). 

➔ Photovoltaik-/Solaranlagen sind vorzugsweise auf Dachflächen zu errichten.  

➔ Festlegung von Sondernutzungen im Freiland im Flächenwidmungsplan für PV-

Freiflächenanlagen, wenn diese im öffentlichen Interesse stehen (Einspeisung 

ins Stromnetz, wirtschaftlicher Netzanschluss udgl), sich in das vorherrschende 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbild integrieren lassen und keine mittel- bis 

hochwertigen landwirtschaftlich nutzbare Böden in Anspruch nehmen bzw. diese 

segmentieren. 

 

Wasser - Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Verringerung der Hochwassergefährdung entlang betroffener Fließgewässer und Ge-

fährdungen durch Naturgefahren gemäß Gefahrenzonenplan der WLV und Bun-

deswasserbauverwaltung (wie Enns und Gulling) 

➔ aktive/passive Schutzmaßnahmen (baulicher Hochwasserschutz, Freihalten von 

gewässernahen Zonen vor Bebauung, Verbauungsmaßnahmen). 
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• Erhaltung und Verbesserung der Wasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet 

➔ Langfristige Sicherung von geeigneten Quellen  

➔ Nachhaltiger Schutz der bestehenden Quell- und Brunnenschutzgebiete 

 

Abwasser - Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Realisierung des Gemeindeabwasserplanes 

➔ Ausarbeitung von wirtschaftlichen Abwasserentsorgungssystemen für bestehen-

de/geplante Siedlungsbereiche  

 

Abfall - Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• weitere Verringerung des Abfallaufkommens in der Gemeinde  

➔ Verbesserung der Abfalltrennung und -vermeidung. 

 

Gesundheit, Sozialwesen und Sport- Zielsetzungen und Maßnahmen: 

• Bedarfsorientierter Ausbau und Sicherung der öffentlich-sozialen Dienstleistungsein-

richtungen. 

➔ Erhaltung und weitere Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an ärzt-

licher Versorgung und zentralen Einrichtungen des Gesundheitswesens in Zu-

sammenarbeit mit den Nachbargemein 

➔ Ausbau der Hauskrankenhilfe als in Zukunft an Bedeutung gewinnende Maß-

nahme zur gemeinsamen Alten- und Krankenbetreuung.  

➔ Berücksichtigung der Belange von Menschen mit besonderen Bedürfnissen bei 

der baulichen Gestaltung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, sowie im 

sozialen Wohnbau. 

➔ Übergemeindliche sowie regionale Zusammenarbeit bei der Hauskrankenpflege, 

Heimhilfe und Nachbarschaftshilfe sowie stationären Pflegeheimversorgungen. 

➔ Unterstützung und Förderung des sozialen Gemeinschaftslebens und des Ver-

einswesens. 

 

• Erhaltung und Bedarfsorientierte Erweiterung von Spiel, Sport- und Freizeitanlagen. 

➔ Ausweisung von Sondernutzungen gemäß § 33 (3) Z.1 StROG 2010  

➔ Bedarfsorientierte temporäre Nutzung für sportliche Veranstaltungen  
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(2)    Raumbezogene Ziele und Maßnahmen (Entwicklungsziele für die im Entwicklungsplan 

festgelegten Siedlungsräume für Wohnen): 

 

Z.1 Entwicklungspriorität 1  

Aigen im Ennstal und Ketten 

(Regionaler Siedlungsschwerpunkt gem. REPRO Liezen): 

Erhaltung der zentralen Funktionen im Gemeindegebiet als Sitz von öffentlicher 

Verwaltung, Bildung, Handels- und Dienstleistungen, Tourismuseinrichtungen, Ge-

werbe und Wohnen einschließlich zugehöriger Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

unter Berücksichtigung der Naturgefahren durch Festlegung von geeigneten Ent-

wicklungspotenzialen für die jeweiligen Gebiete mit baulicher Entwicklung sowie 

Örtlicher Vorrangzonen/Eignungszonen. 

 

Schloss Pichlarn 

(Touristischer Siedlungsschwerpunkt): 

Erhaltung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung des touristisch genutzten Sied-

lungsraumes einschließlich zugehöriger Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

durch Festlegung von geeigneten Entwicklungspotenzialen sowie Örtlicher Vorrang-

zonen/ Eignungszonen. 

 

Z.2 Entwicklungspriorität 2  

Lantschern und Schlattham (Örtliche Siedlungsschwerpunkte): 

Erhaltung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Siedlungsraumes und der 

bestehenden öffentlichen, touristischen und privat/gewerblichen Einrichtungen ein-

schließlich zugehöriger Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen unter Berück-

sichtigung der bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe durch Festlegung von ge-

eigneten Entwicklungspotenzialen für die jeweiligen Gebiete mit baulicher Entwick-

lung sowie Örtlicher Vorrangzonen/ Eignungszonen. 

 

Z.3 Entwicklungspriorität 3 

kleinräumige und dezentrale Siedlungsgebiete:  

Erhaltung der bestehenden Siedlungsstrukturen durch bedarfsorientierte Nachver-

dichtung/Arrondierung/Lückenschließung des Siedlungsbestandes unter Berück-

sichtigung der ersichtlich gemachten Naturgefahren und der bestehenden landwirt-

schaftlichen Betriebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20231207_113FR23_Ep_ÖEK_5.00_Wortlaut_Auflage.doc Pumpernig & Partner ZT GmbH 

  17 

§ 5 

Sachbereichskonzept Energie 

 

(1) Zielsetzung des Sachbereichskonzeptes Energie: 

Die Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes für Energie sind die Förderung von erneuerba-

rer Energie (wie Solar-Dachflächenanlagen), die Erreichung der Klimaziele, die langfristige Si-

cherung der hochwertigen und zusammenhängenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, 

die Erhaltung des Waldbestandes, der Erholungsfunktionen, die naturschutzfachlich bedeu-

tenden Flächen und die Erhaltung und Sicherung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes. 

 

(2) Maßnahmen: 

Standorträume für Fernwärmeversorgung: 

Als Standorträume für Fernwärmeversorgung werden gemäß Plandarstellung zum Sachbe-

reichskonzept Energie die Ortsteile Aigen im Ennstal, Ketten, Lantschern und Pichlarn festge-

legt. 

 

 Standorträume für energiesparende Mobilität: 

Als Standorträume für energiesparende Mobilität werden gemäß Plandarstellung zum Sach-

bereichskonzept Energie die Ortsteile Aigen im Ennstal und Ketten festgelegt. 

 

Standorträume für freistehende Solaranlagen: 

 

• Eignungszonen für freistehende Solaranlagen: 

Innerhalb der Eignungszonen ist die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland – 

Photovoltaikanlage (pva) im Flächenwidmungsplan zulässig. 

 

• Ausschlusszonen für freistehende Solaranlagen: 

Innerhalb dieser Ausschlusszonen ist die Ausweisung von Sondernutzungen im Frei-

land – Photovoltaikanlage (pva) im Flächenwidmungsplan unzulässig. 

 

• Abwägungsbereiche für freistehende Solaranlagen: 

 Innerhalb der Abwägungsbereiche ist die Ausweisung von Sondernutzungen im Frei-

land – Photovoltaikanlage (pva) im Flächenwidmungsplan dann zulässig, wenn nach-

folgende Kriterien erfüllt werden: 

 

Z.1 Nachweis eines geeigneten Netzanschlusses (Leistungsfähigkeit, Einspeise-

punkt, Netzkapazität) und Vorlage der Netzzusage eines Leitungsbetreibers; 

Z.2 Nachweis, dass negative Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbild, v.a. in Bezug auf die Wirkung auf bestehende Siedlungsgebiete 

und bestehende Sichtverbindungen, auszuschließen sind. Hierfür sind folgende 

Prüfkriterien anzuwenden bzw. heranzuziehen: 

− Prüfung der visuellen Wirkung der geplanten PV-Anlage, 

− Einsehbarkeit, 

− Exposition, 

− Vorbelastung des Sichtfeldes, 

− Auswirkung auf schützenswerte Bereiche und  
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− Nachweis, dass keine negativen Auswirkungen auf den Schutz der Land-

schaft zu erwarten sind. 

  Für die Beurteilung der visuellen Wirkung und der Einsehbarkeit ist ein Gut-

achten eines Sachverständigen einzuholen. 

Z.3 Nachweis, dass keine Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer bei Landes- und 

Gemeindestraßen vorliegen;  

Z.4 Nachweis, dass keine mittel- bis hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen in 

Anspruch genommen werden (ausgenommen Agri-PV-Anlagen). 

 

(3) Räumliches Leitbild für Solar-Freiflächenanlage: 

•   Um die Anlage ist verpflichtend eine Hecke mit heimischen und gebietstypischen 

Pflanzen außerhalb von etwaigen Zäunen zu setzen und zu erhalten (sh. Pflanzliste im 

Anhang). Die Höhe der Bepflanzung hat mindestens der Oberkante der PV-Anlagen zu 

entsprechen. Grenzen PV-Anlagen direkt an Waldbestand an, kann von einer zusätzli-

chen Bepflanzung abgesehen werden. 

•   Bestehende Strukturelemente (Hecken, Baumreihen, solitäre Büsche und Bäume) sind 

vor allem im Randbereich zu erhalten.  

•   Die max. zulässige Höhe der Photovoltaikelemente wird mit 2,50 m, gemessen vom  

natürlichen Gelände festgelegt.  

•   Die erforderlichen Nebenanlagen (Trafostationen, Wechselrichter udgl.) sind flächen-

schonend und in landschaftsangepasster Bauweise (mit einer max. Höhe von 3,50 m) 

zu errichten.  

•   Niederschlags- und Hangwässer sind nach einem fachkundigen Gesamtkonzept vor Ort 

zu sammeln und geordnet zur Versickerung zu bringen oder abzuleiten.  

•   Von den Modultischunterkanten der PV-Anlagen zum Gelände ist zur Ermöglichung ei-

ner durchgehenden Vegetation und Weidemöglichkeit ein Abstand von mindestens 

80 cm einzuhalten.  

•   Etwaig erforderliche Einfriedungen sind licht- und luftdurchlässig auszuführen und 

grundsätzlich an der Innenseite der Bepflanzungsstreifen zu errichten. Der Einsatz von 

Stacheldraht ist unzulässig. Die maximal zulässige Gesamthöhe der Einfriedungen wird 

mit 2,0 m festgelegt. An der Unterkante der Einfriedungen ist ein Abstand zur Gelän-

deoberkante von mind. 20 cm einzuhalten. 

 

(4) Ergänzende raumordnungsfachliche Ziele: 

•  Forcierung und Förderung erneuerbarer Energieversorgungsanlagen (wie PV-

Dachanlagen, Solarthermie, Wärmepumpen, Hackschnitzel) 

•   Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Erhöhung der Erreichbarkeiten  

•   Konzentration der Siedlungsentwicklung vorwiegend in den Standorträumen und Sied-

lungsschwerpunkten 

•   Nutzung sämtlicher geeigneter und verfügbarer Dachflächenpotenziale für Solaranla-

gen 

•   Setzen von Maßnahmen zur Energieeinsparung (wie thermische Sanierung von Ge-

bäuden, Mobilität) 
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§6 
Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

(1) Nach Genehmigung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes /Entwicklungsplanes Nr. 5.00 

der Gemeinde Aigen im Ennstal durch die Stmk Landesregierung beginnt die Rechtswirk 

samkeit mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag. 

(2) Mit Rechtskraft des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/Entwicklungsplanes Nr. 5.00 der 

Gemeinde Aigen im Ennstal tritt gleichzeitig das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 4.00 

idgF. der Gemeinde Aigen im Ennstal außer Kraft. 

Für den Gemeinderat: 

. l 

. J 

• J 

• J 

...J Bearb.: Pu/Ep/Pap 

L:\02- Kunden\01 Steiermark\U\Aigen im Ennstal\Gde\113FR23_Revision ÖEK und FWP Nr. 5.00\04 Auflageentwurf\Berichte Verordnung\ÖEK\20231207 _113FR23_Ep_ÖEK_5.00_Wortlaut....Auflage.doc 
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PRÄAMBEL 

Das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal stellt die gesetzlich 
vorgeschriebene periodische Überarbeitung des geltenden vierten Örtlichen Entwicklungskonzep-

tes mit integriertem Entwicklungsplan dar. Die geltenden Entwicklungsziele werden daher auf ihre 

Aktualität geprüft und Entwicklungsmöglichkeiten abgeschätzt, um raumrelevante Strategien, Ziele 
und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Aigen im Ennstal daraus abzuleiten 

und für einen gesetzlich festgelegten Planungshorizont von 15 Jahren neu auszurichten. 

 
In dieser wiederkehrenden Prüfung, Anpassung und Neufestlegung von raumrelevanten Zielen und 

Maßnahmen, welche gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung der Gemeinde durch-

geführt wurde, werden auch die gesetzlich festgelegten Anforderungen an ein Örtliches Entwick-
lungskonzept lt. Leitfaden der ehem. FA 13B des Amtes der Stmk. Landesregierung vom Oktober 

2005 idF. August 2019, ebenso an das geltende StROG 2010 idF. LGBl Nr. 73/2023 und auch das 

REPRO Liezen 2016 in der nachfolgenden Beschreibung der Siedlungsgebiete entsprechend be-
rücksichtigt. 

 

Somit stellt das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 mit dem integrierten Entwicklungsplan eine 
Fortführung und Anpassung der regionalen und örtlichen Interessen der mittel- bis langfristigen 

Gemeindeentwicklung (Planungshorizont von 15 Jahren) auf Basis aktueller Rechtsgrundlagen dar.  

 
Den nachfolgenden Erläuterungen zu den relevanten Festlegungen im Verordnungswortlaut und 

den plangrafischen Gebietsabgrenzungen im Entwicklungsplan sind die Veränderungen/ Neufest-

legungen von raumrelevanten Entwicklungszielen entnehmbar und werden nähere Angaben zu den 
Sachthemen „Naturraum und Umwelt“, „Siedlungsraum und Bevölkerung“, „Wirtschaft“ sowie 

„Technische Infrastruktur“ hinsichtlich der erforderlichen Evaluierung/ Anpassung zu den wieder-

verlautbarten ÖEK‘s getroffen.  
 

Die Nachweise über die erfolgten Anpassungen/ Neufestlegungen wurden entsprechend dem Kon-

trollinstrument der Örtlichen Raumplanung – der strategischen Umweltprüfung (SUP) – geführt, 
wobei die Prüfung nach Ausschlusskriterien und die Durchführung einer Umwelterheblichkeits-  

prüfung ergab, dass keine über die Ortsüblichkeit hinausgehenden erheblichen Umweltauswirkun-

gen zu erwarten sind und die Eigenart und der Charakter der einzelnen Gebiete sich auf Ebene des 
Entwicklungsplanes nicht ändern werden. 

 

Zu den Zielen kann für die Raumplanung und der nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes ge-
mäß Art. 1 des Protokolls „Raumplanung (BGBl. III Nr. 232/2002 idF BGBl. III Nr. 114/2005) und 

den weiteren Protokollen der Alpenkonvention kein Widerspruch abgeleitet werden. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG DER RÄUMLICHEN BESTANDSAUFNAHME-
ANALYSE 

Ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Siedlungsraumes und der  

Problemanalyse (August 2023) wurden die bisher geltenden siedlungs- und kommunalpolitischen 

Zielsetzungen evaluiert, angepasst bzw. neu festgelegt. Die in der Natur angetroffenen Nutzungen 
und Verwendungszwecke wurden im Bestandsplan verortet und die vorgefundenen betrieblichen 

Nutzungen in der Bestandsliste näher dokumentiert und beschrieben.  

 

Abbildung 1 - Ausschnitt aus dem Bestandsplan (Eigene Darstellung, Erhebung August 2023) 

 
 

Nachfolgend werden die Gemeinde Aigen im Ennstal und die einzelnen Siedlungsbereiche im Ge-

meindegebiet von Aigen im Ennstal hinsichtlich ihrer Bestandsnutzung und der künftig geplanten 
Siedlungsentwicklung näher beschrieben:  

 

Beschreibung und angestrebte Siedlungsentwicklung der Einzelnen Siedlungsräume: (Quelle der 
Luftbildaufnahmen: https://vonoben.schladming-dachstein.at und https://steier-

mark360.com/vr/) 
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Gemeinde Aigen im Ennstal: 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal mit einer Gesamtfläche von rd. 86,4 km² und 2.696 Einwohnern 

(Stand: 01.01.2023) befindet sich im Ennstal, ca. 10 km südwestlich von Liezen in einer Seehöhe 
von 652 m (Aigen). Das Gemeindegebiet gliedert sich in insgesamt 15 Ortschaften und 5 Katastral-

gemeinden. 

 

  
 

 
Aigen (Hauptort): 
Entlang der L 741 – Aigener Straße findet man eine starke Funktionsdurchmischung von industri-

ell-gewerblichen Nutzungen mit Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie Wohnnutzung vor. Je 

weiter man sich von der Aigener Straße in Richtung Sallaberg oder Ritzmannsdorf entfernt, stellt 
sich die Wohnbebauung immer mehr in den Vordergrund. Im Bereich der Kirche (Hl. Florian) befin-

det sich das öffentlich-soziale Zentrum der Gemeinde. Hier befinden sich Bildungs- und Seelsorge-

einrichtungen sowie Handels- und Gewerbebetriebe und das Gemeindeamt von Aigen im Ennstal. 
Weiters sind hier mehrgeschossige Wohnbauten vorzufinden. Folgt man der L 741 in Richtung Ket-

ten sind mehrere, über die lokale Bedeutung hinausgehende industriell-gewerbliche Betriebe wie 

Landmarkt, Zimmerei, Dachdecker, Installateur und Fachwerkstätten udgl. sowie das Rüsthaus der 
FF Aigen im Ennstal im angeschlossenen Haus der Musik und des Heimat- und Trachtenvereines 

Aigen situiert. Westlich der Gulling hat sich ein aufgelockerter Siedlungsraum mit hauptsächlich 

Ein- bis Zweifamilienhäusern in offener Bebauung entwickelt. Der zentrale Siedlungsbestand von 
Aigen  wird gemeinsam mit Ketten von den angrenzenden Siedlungsbereichen Hohenberg, Tachen-

berg und Aich vom „Grünlandgeprägten Bergland“ umschlossen. Es gelten somit die Bestimmun-

gen nach § 3 (3) REPRO Liezen, wonach außerhalb von Siedlungsschwerpunkten großflächig Sied-
lungserweiterungen (max. 20 % des bestehenden bebauten Baulandes) unzulässig sind. 
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Ketten und Hohenberg: 
Der Siedlungsraum Ketten befindet sich im räumlich-funktionellen Kontext nördlich des Ortszent-

rums von Aigen. Im Siedlungskern befinden sich mehrgeschossige Wohngebäude und Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetriebe. Folgt man dem Kulmerweg in Richtung Westen so gelangt man in den 
Ortsteil Hohenberg. Dieser kompakte Siedlungsbereich wird hauptsächlich von ein- bis zweige-

schossigen Wohngebäuden und teilweise Landwirtschaft geprägt. Im Bereich der Kirche sind im 

Ortsteil Hohenberg die landwirtschaftlichen Betriebe situiert. Westlich und nordwestlich des Ort-
steiles Ketten schließt das großflächige Kasernengelände des Fliegerhorstes Fiala-Fernbrugg mit 

Betriebs- und Wohngebäuden des Österreichischen Bundesheeres an. An das Kasernengelände 

schließt der Flugplatz der Flugsportgruppe Grimming an, welcher dem Österreichischen Bundes-
heer unterliegt. Quert man auf Höhe der Kreuzung die Brücke über die Gulling, trifft man auf einen 

historisch gewachsenen Siedlungsraum entlang der Tachenbergstraße, welcher über Siedlungspo-

tenzial verfügt. Im Bereich des Landlweges ist in den letzten Jahren ein kompakter und geschlos-
sener Siedlungsbereich mit vorzugsweiser Wohnfunktion entstanden. 
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Aich, Tachenberg und Ritzmannsdorf: 

Die Ortschaften Aich, Tachenberg und Ritzmannsdorf sind historisch tradiert landwirtschaftlich ge-

prägt. Entlang der Tachenbergstraße haben sich zwischen den einzelnen Hofstellen Wohngebäude 
angesiedelt. Zu einer Ausweitung der Wohnnutzung sollte es, speziell in den stark landwirtschaft-

lich geprägten Ortsteilen, nur unter besonderer Berücksichtigung von ausreichenden Freihaltepuf-

fern kommen. Im Örtlichen Entwicklungsplan werden dazu die äußeren Siedlungsgrenzen näher 
definiert. Die Ortschaften Aich und Ritzmannsdorf weisen einen weitgehend kompakten Siedlungs-

körper auf, während die Ortschaft Tachenberg sich in Form eines lang gestreckten Siedlungsban-

des entlang der Tachenbergstraße entwickelt hat. Aufgrund der räumlichen Nähe und Erreichbar-
keit zum Hauptort Aigen soll ein ausreichendes Entwicklungspotenzial für die kommenden 15 bis 

20 Jahre im Ortsteil Aich in Standortgunstlage festgelegt werden. Für Aich, Tachenberg und Ritz-

mannsdorf gelten die Bestimmungen des REPRO Liezen des „Grünlandgeprägten Berglandes“, wo-
nach großflächige Siedlungserweiterungen unzulässig sind. 

 

 
 

Lantschern: 

Südwestlich des Hauptortes Aigen hat sich entlang des Lantschernweges ein Siedlungsband mit 
vorwiegender Ein- bis Zweifamilienwohnhausbebauung entwickelt. Um den historischen Ortskern 

hat sich der Siedlungsraum systematisch entwickelt. In diesem Siedlungsbereich besteht eine 

Mischfunktion von Landwirtschaft und Wohnnutzung. Speziell in Richtung Westen entlang der Ver-
bindungsstraße zur Ortschaft Schlattham hat sich eine reine Wohnsiedlung entwickelt. Im Ortsteil 

Lantschern sind öffentliche und privat-gewerblichen Versorgungseinrichtungen vorhanden (wie 

Gasthof, Rüsthaus der FF Lantschern). Das Transport- und Erdbauunternehmen wird mit entspre-
chenden Freihaltebereichen langfristig als lokaler Wirtschaftsstandort abgesichert. Der Siedlungs-

raum Lantschern entspricht den Kriterien eines Örtlichen Siedlungsschwerpunktes, somit gelten 

die Einschränkungen gem. REPRO Liezen nicht. 
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Niederdorf: 

Zwischen den Siedlungsbereichen Lantschern und Gulling befindet sich der vorwiegend landwirt-

schaftlich strukturierte Ortsteil Niederdorf. Vorherrschend sind landwirtschaftliche Betriebe mit 
überwiegend Pferdehaltung, dies spiegelt sich insbesondere in den Reitsportanlagen wieder. Nie-

derdorf befindet sich im Teilraum „Grünlandgeprägtes Bergland“, wonach gem. REPRO Liezen die 

Weiterentwicklung bis auf kleinflächige Abrundungen eingeschränkt ist.  
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Gatschen und Quilk: 

Die Siedlungsräume Gatschen und Quilk mit teilweisen Hanglagen sind vorwiegend landwirtschaft-

lich geprägt. Besonders entlang des Gatschenweges hat sich, wie auch in anderen Siedlungsberei-
chen der Gemeinde Aigen im Ennstal eine bandartige Wohnstruktur entlang der bestehenden tech-

nischen Infrastrukturleitungen (Straße, Wasser, Kanal, Strom) entwickelt. Die Mischfunktion von 

Landwirtschaft und Wohnfunktion ist stark ausgeprägt. Entlang des Gatschen- und Jagerlenzweges 
haben sich zwischen den einzelnen Hofstellen Wohngebäude angesiedelt. Zu Arrondierungen be-

stehender Wohnnutzung soll es in diesen landwirtschaftlich geprägten Ortsteilen nur unter Sicher-

stellung von ausreichenden Freihaltebereichen kommen. In Richtung Westen ist in Gatschen das 
auf einer Anhöhe gelegene Schlosshotel Pichlarn mit der dazugehörigen großflächigen Golfanlage 

und ergänzenden Freizeitanlagen (Tennis, Reiten) situiert und wirkt mit seiner dominierenden städ-

tebaulichen Struktur auf den umliegenden Landschaftsraum. An der Gemeindegrenze zu Irdning 
befinden sich Geschoßbauten mit Zweitwohnsitzfunktion. Diese Ferienwohnungen befinden sich in 

den 5-stöckigen Wohnhausanlagen. Die Siedlungsbereiche Gatschen und Quilk befinden sich im 

„Grünlandgeprägte Bergland“ gemäß REPRO Liezen und ist somit die langristige Weiterentwicklung 
bis auf kleinflächige Abrundungen eingeschränkt.  
 

 
 

Schlattham – Neulantschern: 
Die landwirtschaftlich geprägte Ortschaft Schlattham weist recht kompakte Siedlungskörper auf 

und entspricht den Kriterien eines Örtlichen Siedlungsschwerpunktes. Besonders in Richtung Os-

ten entlang des Kulmerweges hat in den letzten Jahrzehnten eine rege Siedlungsentwicklung in 
Form von Ein- bis Zweifamilienhäusern stattgefunden. Dieser vorherrschende Siedlungscharakter 

soll weiterhin beibehalten und dafür bedarfsorientierte Arrondierungen vorgesehen werden. Östlich 

von Schlattham hat sich der Siedlungsraum Neulantschern entlang der L 741 (Aigener Straße) zu 
einer kompakten und geschlossenen Siedlung mit ausschließlich Wohnfunktion entwickelt.  
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Sallaberg: 

Der Ortsteil befindet sich im nordwestlichen Teil des Gemeindegebietes z und wird dieser topogra-
fisch geprägt. Von der Ortschaft Schlattham führt der Sallabergweg auf die für Wohnbau attraktive 

Hangzone des Sallaberges. Entlang des Schwaigerweges hat sich unweit der landwirtschaftlichen 

Hofstellen auch ein kompakter Siedlungsraum mit Wohnfunktion entwickelt. In diesem Zusammen-
hang ist bei zukünftigen Wohnbautätigkeiten darauf zu achten, dass die Schutzabstände zu den 

emittierenden Hofstellen eingehalten werden. Der Bereich Hintersallaberg weist einen kompakten 

und weitgehend geschlossenen Siedlungskörper mit ausschließlich Wohnfunktion auf. Dieser lokal 
begrenzte Siedlungsbereich besteht hauptsächlich aus ein- bis zweigeschossiger Wohnhausbebau-

ung. Sallaberg am Kulm genügt nicht den Kriterien eines Örtlichen Siedlungsschwerpunktes, somit 

gelten die Bestimmungen des REPRO Liezen (20%-Regelung). 
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Pichlarn: 

Der Touristische Siedlungsschwerpunkt Pichlarn wird durch das Imlauer Hotel Schloss Pichlarn und 

die dazugehörigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit der großzügigen Golfplatzanlage in sei-
nem Erscheinungsbild geprägt. Der Touristische Siedlungsschwerpunkt wird im Entwicklungsplan 

gesondert dargestellt. 

 

 
 
Putterersee: 
Westlich des Hauptortes Aigen befindet sich der Putterersee mit Naherholungs- und Freizeiteinrich-

tungen, welcher im Sommer als Badesee und im Winter zum Eislaufen, als Hockeyplatz und als 

Eisstockbahn über den lokalen Bedarf hinaus genutzt wird. Im Norden des Sees befindet sich ein 
Campingplatz sowie einem Imbiss und zugehörigen Sanitäreinrichtungen. Südlich des Putterersees 

befindet sich die ehem. Landesberufsschule für Tourismus, welche zukünftig für Wohnzwecke ge-

nutzt werden soll. Im Entwicklungsplan werden die bestehenden baulichen Anlagen für den Freizeit- 
und Naherholungstourismus plangrafisch näher dargestellt (in Überlagerung mit Freiland – Son-

dernutzungen (Freibad, Spi-Spo). 

 

 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Aigen im Ennstal Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 10 

2 ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWICKLUNGSPLAN 

2.1 Materienrechtliche und sonstige Ersichtlichmachungen 
2.1.1 Ersichtlichmachungen im Entwicklungsplan Nr. 5.00  

GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung, A17, Landes- und Regionalent-

wicklung, Referat Statistik und Geoinformation vom 26.06.2023, GZ: ABT17-6048/2023-
737), Orthofoto: Stand: 04.08.2022, 13.09.2022 und 05.10.2022, Stand DKM: 

01.04.2023 

 
 Verwaltungsgrenzen der Gemeinde Aigen im Ennstal, Quelle: DKM 

 fließende und stehende Gewässer, Gerinne, Quellen: DKM und GIS-Datenlieferung vom 

Amt der Stmk. Landesregierung  
 Wald: Quelle: DKM  

 Verkehrsinfrastruktur (L741 – Aigenerstraße und L742 - Wörschacherstraße, Quelle: 

DKM  
 Hochspannungsfreileitungen und -erdleitungen,  

- Energie Steiermark (110 kV und 30 kV), Datenübermittlung am 03.07.2023  

- ÖBB (110 kV), Datenübermittlung am 06.07.2023 
 Leitungsschutzzone (25m) zu 110 kV-Hochspannungsfreileitungen 

 Rote und gelbe Wildbachgefahrenzonen, Blaue Vorbehaltsbereiche (Technische Maß-

nahmen) und Braune Hinweisbereiche (Steinschlag, Überflutung, Vernässung), WLV-
Gefahrenzonenplan der Gemeinde Aigen im Ennstal 2023 (ministeriell genehmigt am 

27.11.2023), Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

 Rote und gelbe Gefahrenzone, gelbe Restrisikozone, rotgelber Funktionsbereich, BWV-
Gefahrenzonenplan vom 28.06.2023 (Quelle: Lugitsch & Partner ZT per E-Mail vom 

10.07.2023) 

 Abflussuntersuchung VI 2017 GZP Enns II, ABU VII 2019 GZP Gulling, ABU VII 2019 GZP 
Döllabach, ABU VI GZP Grimming, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Lan-

desregierung 

 Militärische Tiefflugstrecke Aigen 1 - A1, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. 
Landesregierung 

 Flugzeugerprobungsbereich, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesre-

gierung 
 Sicherheitszone Flugplatz, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregie-

rung 

 Militärischer Flugplatz Aigen, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesre-
gierung 

 Militärische Anlage Fliegerhorst Fiala Fernbrugg, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt 

der Stmk. Landesregierung 
 Baubeschränkungsbereich um Sendeanlage Donnersbachwald, Quelle: GIS-Datenliefe-

rung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

 Mobilfunk Sendeanlagen, Quelle: Senderkataster 
 Meliorationsgebiete mit und ohne ausgebauter Rutschhangsanierung, Quelle: GIS-Da-

tenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung  
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 Altablagerung gem. Auszug aus der Verdachtsflächendatenbank der Abteilung 15 – 

(GZ: ABT15-174365/2023-2 vom 25.08.2023) 

 Wasserwirtschaftliche Beschränkungen (Schutzzone 1 und 2), Quelle: GIS-Datenliefe-
rung vom Amt der Stmk. Landesregierung  

 Naturschutzrechtliche Bestimmungen: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landes-

regierung 
- Europaschutzgebiet Nr. 4 "Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche" 

- Europaschutzgebiet Nr. 36 "Schluchtwald der Gulling" 

- Europaschutzgebiet Nr. 38 "Niedere Tauern" 
- Europaschutzgebiet Nr. 41 "Ennstal zwischen Liezen und Niederstuttern" 

- Naturschutzgebiet Nr. 20 "Putterer See mit seiner Umgebung" 

- Geschützter Landschaftsteil Nr. 1287 „Ennsregulierungskonkurrenz, Grund-
stücke“ 

- Landschaftsschutzgebiet Nr. 43 "Ennstal von Ardning bis Pruggern" 

- Naturdenkmal Nr. 941 "Sommerlinde nördlich" 
- Naturdenkmal Nr. 942 "Sommerlinde südlich" 

- Naturdenkmal Nr. 920 "Winterlinde" 

- Naturdenkmal Nr. 921 "Winterlinde" 
- Naturdenkmal Nr. 1265 "Flusslauf des Gullingbaches" 

 Biotope und Pufferzone zu Biotopen, GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesre-

gierung 
 Denkmalgeschützte Objekte, Quelle: Denkmalliste Bundesdenkmalamt, Stand: 

23.06.2023  

 Archäologische Bodenfundstätten und Bodendenkmale: Quelle: GIS-Datenlieferung 
vom Amt der Stmk. Landesregierung 

 Richtfunkstrecke, Quelle: FWP 4.00 

 Bergbaugebiete (Fischern I, Fischern II, Fischern III, Fischern IV und Danglmaier), 
Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

 Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, Quelle: Gemeinde und Bestandsaufnahme 

 Tierhaltungsbetriebe: Angabe der Gemeinde 
 Ausschlussbereiche für Windkraftanlagen, Quelle GIS-Datenlieferung vom Amt der 

Stmk. Landesregierung 
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2.1.2 Regionales Entwicklungsprogramm 

Gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen, LGBl. Nr. 

91/2016, Rechtskraft: 16.07.2016 (REPRO) ist die Gemeinde Aigen im Ennstal als Teilre-
gionales Zentrum festgelegt. Das Teilregionale Zentrum (Symbol: Stern im Entwicklungs-

plan) umfasst gem. den Wortlautbestimmungen des ÖEK Nr. 5.00 den zentralörtlichen 

Siedlungsraum von Aigen verbunden durch industriell-gewerbliche Nutzungen und Ketten 
einschließlich der Kaserne des österr. Bundesheeres und wird die räumliche Abgrenzung 

in der Plandarstellung gem. Beilagen dargestellt. 

 
 
Teilräume gem. REPRO Liezen: 

Gemäß Anlage 2 (Landschaftsräumliche Einheiten) zum Regionalen Entwicklungspro-

gramm für die Planungsregion Liezen befindet sich das Gemeindegebiet von Aigen im Enn-
stal innerhalb nachfolgender Teilräume: 

 Siedlungs- und Industrielandschaften 

 Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler  

 Grünlandgeprägtes Bergland 

 Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland 

 Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone 
 

  

Abbildung 2 - Ausschnitt REPRO Liezen, Anlage 2 Landschaftsräumliche Einheiten 
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Siedlungs- und Industrielandschaften (Agglomerationsräume): 

In diesem Teilraum befindet sich der zusammenhängende, zentrale Siedlungsraum des 

Hauptortes Aigen im Ennstal gemeinsam mit Ketten. Im Regionalen Entwicklungsprogramm 
für die Planungsregion Liezen sind nachfolgende Ziele festgelegt: 

 Die Siedlungs- und Wohnungsentwicklung ist an den demographischen Rahmenbedin-

gungen und am quantitativen sowie qualitativen Bedarf auszurichten. 

 Der Entwicklung und Verdichtung der Zentren ist gegenüber der Erweiterung Priorität 

einzuräumen. 

 Siedlungsräume sind für die Wohnbevölkerung durch Erhöhung des Grünflächenantei-

les bzw. des Anteils unversiegelter Flächen in Wohn- und Kerngebieten zu attraktivieren. 

 Immissionsbelastungen in Wohngebieten sind zu vermeiden bzw. in stark belasteten 

Gebieten zu reduzieren. 

 
Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler: 

In diesem Teilraum befindet sich der nordwestliche Teil des Gemeindegebietes, nordwest-

lich des Siedlungsbereiches Ketten bis hin zur Gemeindegrenze bzw. entlang der Landes-
straße L 741 einschließlich des Ortsteiles Schlattham. Im Regionalen Entwicklungspro-

gramm für die Planungsregion Liezen sind nachfolgende Ziele festgelegt: 

 Ein zusammenhängendes Netz von großen Freilandbereichen und landschaftsraumty-

pischen Strukturelementen wie Uferbegleitvegetation, Hecken, Waldflächen, Waldsäu-

men und Einzelbäumen ist zu erhalten. 

 
Grünlandgeprägtes Bergland:  

In diesem Teilraum befinden sich sämtliche Siedlungsbereiche östlich, südlich sowie süd-

westlich des Hauptortes Aigen im Ennstal einschließlich des Ortsteiles Sallaberg am Kulm. 
Im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen sind nachfolgende 

Ziele festgelegt: 

 Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durchmi-
schung von Wald und Grünland ist zu erhalten. Bei der Baukörpergestaltung ist die vi-

suelle Sensibilität dieses Landschaftsraumes besonders zu berücksichtigen.  

 Außerhalb von im Regionalplan bzw im Rahmen der örtlichen Raumplanung festgeleg-
ten Siedlungsschwerpunkten sind folgende Baulandausweisungen unzulässig.  

a) Ausweisungen neuer Baugebiete, ausgenommen Neuausweisungen, die funktional 

einem Siedlungsschwerpunkt zuzuordnen sind, der aufgrund von Lawinengefahren-
zonen über keine Entwicklungsflächen verfügt;  

b) großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung neuer Bauplätze:  

Zulässig sind Baulanderweiterungen für unbebaute Bauplätze im Ausmaß von ma-
ximal 20 Prozent des bestehenden bebauten Baulandes, jedoch jedenfalls im Aus-

maß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für die 

Ermittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung maßgeblich. Baulanderweiterungen für die Entwicklung recht-

mäßig bestehender Betriebe bleiben von der Flächenbeschränkung unberührt.  
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 Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen unzu-

lässig. Ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen bestehender Abbau-

gebiete. 
 
Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland: 

Im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen sind nachfolgende 

Ziele festgelegt: 
 Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit einer engen Verzahnung 

von Wald und Freiflächen ist zu erhalten. 

 Touristische Nutzungen bzw. Erholungsnutzungen sind im Rahmen der Zielsetzungen 
dieser Verordnung zulässig. Andere Baulandausweisungen sind mit Ausnahme gering-

fügiger Ergänzungen bestehender Baulandbereiche unzulässig. 
 
Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone: 

Im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen sind nachfolgende 

Ziele und Maßnahmen festgelegt: 
 Das hochalpine Erscheinungsbild und die besondere Eingriffssensibilität dieses Teilrau-

mes sind bei allen Planungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

 Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist unzulässig. 

 
 
Vorrangzonen gem. REPRO Liezen: 

Gemäß Regionalplan zum Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Lie-

zen sind im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal landwirtschaftliche Vorrangzonen und 
eine Grünzonen entlang der Enns sowie im Bereich des Putterersees planlich festgelegt. 
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Abbildung 3 - Ausschnitt REPRO Liezen, Anlage 1 Regionalplan 

 

Das Teilregionale Zentrum Aigen im Ennstal ist gem. § 5 (2) des Wortlautes zum Regionalen 
Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen als Vorrangzone für Siedlungsent-

wicklung festgelegt. Im Rahmen der o. a. Verordnung gelten nachfolgende Zielsetzungen: 

 Entwicklung einer funktionsdurchmischten, auf bestehende Nahversorgungsein-
richtungen und die Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs, Fahrrad- 

und Fußgängerverkehrs abgestimmten Siedlungsstruktur auf regionaler und Ge-

meindeebene (Durchmischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und 
Erholung zur Wegeminimierung unter Vermeidung bzw. Verringerung gegenseitiger 

Beeinträchtigungen). 

 Erhaltung bzw. Verbesserung der Wohnqualität durch Maßnahmen der Ortsentwick-
lung und Wohnumfeldverbesserung sowie Gestaltung des Freiraumes. 

 Vorrangige Ausrichtung des Wohnungsneubaues auf die Regionalen Siedlungs-

schwerpunkte. 
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Im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal ist im Talboden der Enns großflächige landwirt-

schaftliche Vorrangzonen festgelegt.  

Gemäß § 5 (4) des Wortlautes zum Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsre-
gion Liezen dienen Landwirtschaftliche Vorrangzonen der landwirtschaftlichen Produktion. 

Darüber hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schutzes der Natur- oder Kulturlandschaft 

und ihrer Faktoren (ökologische Funktion) sowie des Schutzes von Siedlungsgebieten vor 
Gefährdungen (Schutzfunktion). Im Rahmen der o. a. Verordnung gelten nachfolgende Ziel-

setzungen: 

 Sie sind von Baulandausweisungen und taxativ angeführten Sondernutzungen im 
Freiland freizuhalten. Eine geringfügige Erweiterung von bestehenden Sondernut-

zungen im Freiland bleibt davon unberührt. Im Bereich der Örtlichen Eignungszone 

für Sportzwecke (Schießstätte) erfolgt eine geringfüge Bestandsanpassung/-erwei-
terung. Da diese von bereits bergrechtlich bewilligten Abbaugebieten umgeben ist, 

können keine negativen Auswirkungen (Erschwernis/ Behinderung) für den beste-

henden Abbau abgeleitet werden.  
 Die Festlegung von Flächen für die Erweiterung von bestehenden Betrieben im Bau-

land ist zulässig. 

 Infrastrukturmaßnahmen im allgemeinen Interesse sind im Rahmen der Zielsetzun-
gen dieser Verordnung zulässig. 

 

Im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal sind im Bereich entlang der Enns im Norden des 
Gemeindegebietes sowie im Bereich des Putterersees Grünzonen festgelegt. 

Gemäß § 5 (5) des Wortlautes zum Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsre-

gion Liezen gelten weiters Uferstreifen in einer Breite von mind. 10 m (im funktional be-
gründeten Einzelfall auch mehr als 10 m), gemessen ab der Böschungsoberkante, entlang 

aller natürlich fließenden Gewässer als Grünzonen. In diesen Bereichen können für Baulü-

ckenschließungen geringen Ausmaßes Ausnahmen gewährt werden. Dabei ist die ökologi-
sche Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berücksichtigen. Im Rahmen der  

o.a. Verordnung gelten nachfolgende Zielsetzungen: 

 Die Festlegung von Bauland und taxativ angeführten Sondernutzungen im Freiland 
sind unzulässig.  

 Bei Festlegung von Sondernutzungen ist auf die Vermeidung von großflächigen Ver-

siegelungen sowie über den Gebietscharakter hinausgehende Immissionen zu ach-
ten.  

 Grünzonen gelten als Ruhegebiete gemäß Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 

38/1999 idgF. Die Erweiterung bestehender Abbaugebiete ist zulässig.  
 

Weiters ist im Regionalplan im Nordosten des Gemeindegebietes ein ökologischer Korridor 

festgelegt. Gemäß § 2 (3) des Wortlautes zum Regionalen Entwicklungsprogramm für die 
Planungsregion Liezen sind ökologisch bedeutende Landschaftselemente bei allen Pla-

nungsvorhaben zu berücksichtigen. Die Durchgängigkeit von ökologischen Korridoren ist 

zu sichern und die Funktionalität zu verbessern. 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Konzentration der künftigen Siedlungsentwicklungen auf die gem. Regionalem Ent-

wicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen festgelegten Vorrangzonen für die 
Siedlungsentwicklung (Aigen im Ennstal) und die Örtlichen Siedlungsschwerpunkte. 

 Berücksichtigung der Bestimmungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die 
Planungsregion Liezen. 

 

2.1.3 Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie: 
Gemäß dem Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie (LGBl. Nr. 91/2019) 

befinden sich im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal Ausschlusszonen für Windenergie-

anlagen, welche im Entwicklungsplan ersichtlich gemacht werden. Innerhalb von Aus-
schlusszonen ist die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß § 3a (1) des Entwicklungs-

programmes für den Sachbereich Windenergie unzulässig.  

 

2.1.4 Regionales Entwicklungsleitbild der Region Liezen 
Vom Regionalmanagement Bezirk Liezen wurde das Regionale Entwicklungsleitbild Liezen 

2014+ erstellt, welches von der Regionalversammlung der Region Liezen am 22.09.2014 

beschlossen wurde. 
 

Dabei wurden die Stärkefelder zur Regionalentwicklung (Wirtschaft & Bildung, ländliche 

Entwicklung & erneuerbare Energien, Soziales & Gesundheit, Tourismus & Kultur) sowie 
vier Querschnittsmaterien (Kultur (Tradition), Natur & Landschaft, Vielfalt & Diversität, Mo-

bilität & Infrastruktur) erarbeitet, die in allen Vorhaben zu berücksichtigen sind. 

 
2.1.5 Regionsprofil NUTS 3-Region Liezen 

Die NUTS-3-Region Liezen umfasst insgesamt 29 Gemeinden, darunter 5 Stadtgemeinden 

und 10 Marktgemeinden. 
 

Nachfolgend wird das Regionsprofil der Region Liezen näher dargestellt (Quelle: Land Stei-

ermark, Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem, Stand: 09/2012). 
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2.2 Festlegungen – Planungshoheit der Gemeinde 

2.2.1 Siedlungsschwerpunkte 

Gem. Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen, LGBl. Nr. 
91/2016, Rechtskraft: 16.07.2016 ist die Gemeinde Aigen im Ennstal als Teilregionales 

Zentrum festgelegt und wird der Siedlungsschwerpunkt in die Örtliche Raumplanung über-

nommen.  
 

Die Abgrenzung des Teilregionalen Zentrums Aigen im Ennstal wird in der Plandarstellung 

Siedlungsschwerpunkte plangrafisch näher dargestellt. Die räumliche Abgrenzung erfolgt 
aufgrund der bestehenden Siedlungsstrukturen und bestehenden Entwicklungspotenziale 

samt Entwicklungsgrenzen gem. Wortlaut zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00. 

 
Zentrumszone: 

Auf Basis der durchgeführten Grundlagenforschung (Bestandsaufnahme) wird das Ortsze-

ntrum von Aigen im Ennstal in östliche Richtung bis hin zu den gewerblichen Betriebsstand-
orten (wie Landmarkt) aufgrund der zentralen Lage, der historisch gewachsenen Bausub-

stanz, der dichteren Bebauungsstrukturen als der Umgebungsbereich und der Durchmi-

schung von öffentlich/sozialen und privat/gewerblichen Einrichtungen und der Wohnnut-
zung (vielfach kombiniert) gemäß § 22 (5) StROG 2010 als Zentrumszone festgelegt (diese 

entspricht dem Gebiet mit baulicher Entwicklung für Zentrum). 

 
Diese Zentrumszone weist ein geschlossenes Erscheinungsbild (Straßenfronten mit über-

wiegend offenen Bebauungskanten), eine gute Verkehrsanbindung (Bushaltestelle) und 

eine dichtere Bebauung (meist 2-3 geschoßig mit ausbaufähigen Dachgeschoßen, mehrere 
Wohneinheiten, Nutzungsdurchmischung (betriebliche Nutzung im EG, Wohnnutzung in 

den OG)) auf. Weiters ist ein Durchmischungsgrad von öffentlichen Einrichtungen (u.a. Ge-

meindeamt, Kirche, Volksschule, Kindergarten), Handelsbetrieben (u.a. Einzelhandel), 
Dienstleistungsbetrieben, Gewerbebetrieben, Gastronomiebetrieben und Wohnnutzungen 

in konzentrierter Form gegeben. Innerhalb dieser historisch gewachsenen Bestandssitua-

tion sind vereinzelt noch unbebaute Baulücken oder kleinteilig bebaute Einzelbauplätze 
vorhanden, welche aufgrund der zentralörtlichen Lage und der umgebenden Nutzung je-

denfalls der zusammenhängenden Zentrumszone zuzuordnen sind, da sich diese sich in-

nerhalb der geschlossenen Straßenzüge befinden. 
 

Die Ortsteile Lantschern und Schlattham wurden bereits im Örtlichen Entwicklungskonzept 

Nr. 4.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt und 
werden diese im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 als Örtliche Siedlungsschwer-

punkte fortgeführt, da die Mindestvoraussetzungen zur Festlegung von Örtlichen Siedlungs-

schwerpunkten gem. Richtlinie des Amtes der Stmk. Landesregierung sowie den geltenden 
Bestimmungen des § 22 (5) StROG 2010 erfüllt werden (Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr, öffentliche (Kapellen, Feuerwehren) und privat-gewerbliche Einrichtungen).  
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Die räumliche Abgrenzung der Örtlichen Siedlungsschwerpunkte erfolgt aufgrund der be-

stehenden Siedlungsstrukturen und bestehenden Entwicklungspotenziale samt Entwick-

lungsgrenzen und wird in der Plandarstellung Siedlungsschwerpunkte näher dargestellt. 
 

Der Touristische Siedlungsschwerpunkt „Pichlarn“ (Symbol: T im Entwicklungsplan) wurde 

bereits im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal als Tou-
ristischer Siedlungsschwerpunkt (T) festgelegt und wird dieser im Örtlichen Entwicklungs-

konzept Nr. 5.00 weiterhin als Touristischer Siedlungsschwerpunkte fortgeführt. Dieser um-

fasst den zusammenhängend touristisch genutzten Siedlungsraum im Bereich des Imlauer 
Hotels Schloss Pichlarn inkl. Entwicklungspotentialen (bestehenden Tourismus-, Sport- und 

Freizeiteinrichtungen und den Golfplatz) und wird die räumliche Abgrenzung in der Pland-

arstellung Siedlungsschwerpunkte dargestellt. Ihre Festlegung bzw. Weiterführung liegt im 
öffentlichen und wirtschaftspolitischen Interesse der Gemeinde Aigen im Ennstal. 

 

Die Festlegung von Touristischen Siedlungsschwerpunkten (T) ist für jene Betriebe, die be-
reits innerhalb von Siedlungsschwerpunkten liegen, nicht erforderlich. Mehrere Tourismus-

einrichtungen (wie die Einrichtungen im Bereich des Putteresees) befinden sich alle im Bau-

land bzw. Sondernutzungen im Freiland und sind somit rechtlich abgesichert.  
 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe im Freiland: 

Im Gemeindegebiet der Gemeinde Aigen im Ennstal gibt es eine hohe Anzahl an weiteren 
Anbietern von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben im Freiland und des sanften Tou-

rismus, welche touristisch genutzt werden. Diese touristisch genutzten Gastronomie- und 

Beherbergungsbetriebe im Freiland weisen eine hohe Bandbreite des touristischen Ange-
botes auf (wie Appartements, Ferienwohnen, Pensionen, Urlaub am Bauernhof u.a.).  

 

Viele dieser bestehenden, touristisch genutzten Betriebe befinden sich außerhalb der in 
den derzeit geltenden Entwicklungsplänen festgelegten Gebiete mit baulicher Entwicklung 

und sind diese Bereiche im Flächenwidmungsplan als Freiland – land- und/oder forstwirt-

schaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Diese sind für die angestrebte touristische Ge-
samtentwicklung der Gemeinde Aigen im Ennstal und die gesamte Tourismusregion lang-

fristig jedoch ebenso von wesentlicher Bedeutung.  

 
Eine Beurteilung der künftigen Entwicklung der weiteren bestehenden, touristisch genutz-

ten Betriebe im Freiland kann erst im jeweiligen Anlassfall bei Vorliegen von konkreten Pla-

nungen durchgeführt werden, da alle touristisch genutzten Betriebe einen positiven Beitrag 
zur touristischen Gesamtentwicklung der Gemeinde Aigen im Ennstal bzw. der Tourismus-

region Grimming-Donnersbachtal leisten. 

 
Entsprechend den vorgegebenen Kriterien des REPRO Liezen muss eine geplante bauliche 

Erweiterung der bestehenden Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe im Freiland im 

räumlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Betrieb stehen. Somit kann die Festle-
gung eines Gebietes mit baulicher Entwicklung im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 

und eine Baulandfestlegung im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 erst nach Vorliegen eines 
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konkreten Projektes und nach Durchführung einer gemeindeweiten touristischen Gesamt-

untersuchung erfolgen. Als drittes Kriterium wird im REPRO Liezen vorgegeben, dass zur 

Berücksichtigung von Aspekten des Orts- und Landschaftsbildes die dafür geeigneten In-
strumente der Örtlichen Raumplanung (z.B. Bebauungsplan, Festlegung von Grundsätzen 

zur Bebauung, Höhenentwicklung und Freiraumgestaltung) anzuwenden sind. Da zum ge-

genständlichen Zeitpunkt keine konkreten Planungen für Erweiterungen bestehender Gast-
ronomie- und Beherbergungsbetriebe im Freiland vorliegt, wird auch keine gemeindeweite 

touristische Gesamtuntersuchung im Rahmen der Erstellung des Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes Nr. 5.00 durchgeführt. 
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Schaffung der geeigneten Standortvoraussetzungen (Bündelung von Angeboten, Ko-
operationen,…) für die langfristige rechtliche Absicherung, Erweiterung und Ansiede-

lung von Betrieben des Tourismus 

 Fortführung der Örtlichen Siedlungsschwerpunkte Lantschern und Schlattham (Symbol 
S) sowie des Touristischen Siedlungsschwerpunktes „Pichlarn“ (Symbol T)  

 Festlegung von Erholungsgebieten oder Eignungszonen für Tourismus, Sport, Freizeit 

und Naherholung im ÖEK Nr. 5.00 (z.B. im Bereich Putterersee) 

 
2.2.2 Gebiete mit baulicher Entwicklung 

Im Zuge der Revision des ÖEK Nr. 5.00 werden die im bisher geltenden 4. ÖEK der Ge-

meinde Aigen im Ennstal (Entwicklungsplan) bereits differenziert festgelegten Gebiete mit 
baulicher Entwicklung auf Basis der Bestandsaufnahme-Analyse überprüft bzw. evaluiert 

und gem. der aktuellen Planzeichenverordnung 2016 dargestellt. Die Definition der Ge-

biete mit baulicher Entwicklung basiert somit auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse 
sowie den geltenden Festlegungen und der Planzeichenverordnung 2016 und sollen diese 

eine möglichst konfliktfreie, planmäßige, mittel- bis langfristige Siedlungsentwicklung in-

nerhalb der vordefinierten Gebiete iVm bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen und 
Nutzungen sicherstellen. Je nach Gebiet mit baulicher Entwicklung besitzen unterschiedli-

che Funktionen Vorrang gegenüber anderen Nutzungen und ist die am jeweiligen Standort 

angetroffene Bestandssituation dabei im Besonderen zu berücksichtigen.  
 
Die im Entwicklungsplan Nr. 5.00 getroffenen Festlegungen orientieren sich an der Prä-

misse der geltenden Raumordnungsgrundsätze und setzen die Zielsetzungen des „Pla-

nungsleitfadens Örtliches Entwicklungskonzept“ um.  
 

Diese Festlegungen erfolgen im siedlungs- und kommunalpolitischen Interesse der Ge-

meinde und stellen die planmäßige Umsetzung von konkreten siedlungspolitischen Zielen 
wie beispielsweise die Erweiterung und Sicherung von auf den Bedarf abgestimmter Frei-

zeit- und Erholungseinrichtungen (z.B. Spiel-, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen) sowie 

sonstige Einrichtungen für alle Bevölkerungsgruppen durch die Bereitstellung von geeigne-
ten Flächen im Örtlichen Entwicklungsplan und in der Folge im Flächenwidmungsplan Nr. 

5.00 dar. Innerhalb der jeweiligen Gebiete mit baulicher Entwicklung ist die Festlegung von 
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Sondernutzungen im Freiland zulässig, wenn diese ein Flächenausmaß von 3.000 m² un-

terschreiten (gem. Planzeichenverordnung 2016) und/oder deren Auswirkungen nur anrai-

nende oder durch Straßen, Flüsse udgl. getrennte Grundstücke betreffen.  
 

Der Festlegung der Entwicklungspotenziale für die einzelnen Funktionsbereiche/Gebiete 

mit baulicher Entwicklung liegt ein siedlungs- und kommunalpolitischer Abwägungsprozess 

im Rahmen der Revision zugrunde. Insbesondere orientieren sich die Festlegungen an den 
Raumordnungsgrundsätzen gem. § 3 StROG 2010 (Abstimmung der Teilräume auf den Ge-

samtraum) und den vorliegenden wesentlich geänderten Planungsvoraussetzungen. Wei-

ters werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungspotenziale im ÖEK Nr. 500 in Abstim-
mung mit den angrenzenden Funktionen festgelegt. Die Entwicklungsgrenzen sind zum ei-

nen durch naturräumliche Gegebenheiten bedingt (Abstand zu Gewässern, Geländekonfi-

gurationen, Geländekanten, Hänge, mangelnde Bauplatzeignung durch fehlende/steile Zu-
fahrt, angrenzende Waldflächen, vordefinierte Freiräume bzw. Freihaltebereiche) und zum 

anderen durch umsichtige und auf langfristige Entwicklungen abgestellte, den „Roten Fa-

den der Planung“ berücksichtigende siedlungspolitische Entscheidungen der Gemeinde er-
folgt. 

 

Innerhalb der im Entwicklungsplan festgelegten Gebiete mit baulicher Entwicklung für „In-
dustrie/Gewerbe“ (Vorgabe der Planzeichenverordnung 2016) ist im Flächenwidmungs-

plan die Festlegung eines Gewerbegebietes oder Industriegebietes zulässig, wenn dies 

dem jeweiligen Gebietscharakter entspricht und keine Konfliktpotenziale zwischen benach-
barten Baugebieten erzeugt. Demnach ist ein Aneinandergrenzen von einem Wohngebiet 

und einem Industriegebiet 1 aufgrund der Widersprüche zu den Raumordnungsgrundsät-

zen nicht zulässig (Ordnung benachbarter Räume). Die Festlegung von Industriegebieten 2 
ist nur dann zulässig, wenn diese auch in weiter entfernten Wohngebieten im Umgebungs-

bereich keine unzumutbaren Belästigungen hervorrufen. 

 
Die Festlegung von Sondernutzungen im Freiland ist innerhalb der festgelegten Gebiete mit 

baulicher Entwicklung nur dann zulässig, wenn diese Sondernutzunge eine besondere 

Standortgunst aufweist, dem jeweiligen Gebietscharakter entspricht und keine Konfliktpo-
tenziale zwischen benachbarten Räumen erzeugt. In diesen Sondernutzungen sind nur jene 

Nutzungen zulässig, welche nicht typischerweise einem Baugebiet zuzuordnen sind. 

 
Die im Entwicklungsplan festgelegten Grünraumelemente dienen als Pufferbereiche zwi-

schen unterschiedlichen Funktionen (wie Gewerbe/Industrie und Wohnen). 

 
2.2.3 Entwicklungsgrenzen 

Die Definition der Entwicklungsgrenzen erfolgt gem. aktueller Planzeichenverordnung 

2016. Die Begründung der Entwicklungsgrenzen geschieht in erster Linie unter Berücksich-
tigung naturräumlicher sowie siedlungspolitischer Aspekte. Insbesondere stellen Gelände-

kanten, Hänge, angrenzende Waldflächen, Abstände zu Gewässern und Rote Wildbachge-

fahrenzonen absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen dar, die auch langfristig nicht 
zu überschreiten sind.  
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Die Festlegung von absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen erfolgt hingegen 

aufgrund der siedlungspolitischen Willensbildung des Gemeinderates, bestimmte Bereiche 

zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, einer fehlenden infrastrukturellen Erschlie-
ßung, überörtlicher Festlegungen (REPRO Liezen) oder der langfristigen Erhaltung noch zu-

sammenhängender landwirtschaftlich genutzter Flächen nicht weiterzuentwickeln.  
 

Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen können bei einer planmäßigen Erweite-
rung, bei entsprechender Kriterienerfüllung/Begründung (z.B. wesentlich geänderte Plan-

grundlagen) und im öffentlichen Interesse im Ausmaß einer ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 

30-40 m) ohne Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes überschritten werden. Dies 
können Änderungen der Sach- und Rechtslage bei naturräumlichen Gegebenheiten wie z.B. 

Grenzänderungen bei Gefahrenzonen, Rodungen etc. sowie bei siedlungspolitischen Neu-

orientierungen entsprechend der im Wortlaut festgelegten Begründungen der jeweiligen 
Entwicklungsgrenzen sein. Eine darüber hinausgehende Überschreitung ist nur nach Ände-

rung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes bei Vorliegen einer wesentlichen Änderung der 

Planungsvoraussetzungen und im öffentlichen Interesse zulässig. 
 

2.2.4 Entwicklungsrichtungen 

Gegenüber den bisherigen Plandarstellungen sind aufgrund der Planzeichenverordnung 
2016 nunmehr die Entwicklungspfeile (Farbe Pfeil gem. Funktion, siehe Bereiche mit bau-

licher Entwicklung) nur innerhalb der festgelegten Entwicklungspotenziale festzulegen. Sie 

zeigen die räumliche wie zeitliche Entwicklungspriorität und besichern eine Raumordnungs-
grundsatz gemäße Entwicklung von innen nach außen. 

 

2.2.5 Entwicklungsprioritäten 

Der Regionale Siedlungsschwerpunkt „Aigen im Ennstal und Ketten“ sowie der Touristische 
Siedlungsschwerpunkt „Schloss Pichlarn“ werden aufgrund der siedlungspolitischen Inte-

ressen und Zielsetzungen der Entwicklungspriorität 1 zugeordnet. Die Örtlichen Siedlungs-

schwerpunkte Lantschern und Schlattham werden der Entwicklungspriorität 2 zur Erhal-
tung und bedarfsorientierten Weiterentwicklung der Siedlungsräume zugeordnet. Alle wei-

teren kleinräumigen und dezentralen Siedlungsansätze werden der Entwicklungspriorität 3 

mit dem Entwicklungsziel der Erhaltung der bestehenden Siedlungsstrukturen durch be-
darfsorientierte Nachverdichtung/Arrondierung des Siedlungsbestandes unter Berücksich-

tigung der ersichtlich gemachten Naturgefahren und der bestehenden landwirtschaftlichen 

Betriebe zugeordnet. 
 

2.2.6 Örtliche Eignungszonen/Vorrangzonen 

Die im Entwicklungsplan ausgewiesenen Örtlichen Eignungszonen/Vorrangzonen werden 
überwiegend auf Basis der bisherigen Festlegungen des geltenden Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes Nr. 4.00 fortgeführt bzw. entsprechen den bestehenden oder angestrebten Nut-

zungen. Eine detaillierte Begründung der neu festgelegten bzw. geänderten Örtlichen Eig-
nungszonen erfolgt im Punkt 3. 
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3 DER ROTE FADEN IN DER PLANUNG 

3.1 Geänderte Planungsvoraussetzungen: 
3.1.1 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 

Mit dem Gesetz vom 23.03.2010 wurde das neue Steiermärkische Raumordnungsgesetz 2010 vom Landtag Steiermark beschlossen. Auf Basis 

der Bestimmungen des vorliegenden StROG 2010, LGBl Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 73/2023 erfolgt die erforderliche Anpassung des gesamten 
Planwerkes, des Wortlautes und des Erläuterungsberichtes an die geltende Rechtslage (Planungshorizont von 15 Jahren etc.). 

 

Im Zuge der Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal wurden die Tierzahlen der bestehenden 
Tierhaltungsbetriebe erhoben bzw. weitergeführt. Gem. den Bestimmungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 ist eine 

Berechnung der Geruchsschwelle und des Belästigungsbereiches nach aktueller Rechtslage nach dem Worst-Case-Szenario noch bis zum 

31.12.2023 (Übergangsbestimmungen) zulässig und werden die ermittelten Geruchskreise im Entwicklungsplan Nr. 5.00 entsprechend 
berücksichtigt. Dies deshalb, weil die Verordnung zur Neuberechnung von Geruchszonen zum Zeitpunkt des Auflagebeschlusses noch nicht vorlag. 

 

Im Steiermärkischen Raumordnungsgesetz 2010 wurde die Legaldefinition für Zweitwohnsitzgebiete (ehem. Ferienwohngebiete) dahingehend 
abgeändert, dass zukünftig innerhalb von Ferienwohngebieten nur noch Zweitwohnsitze errichtet werden dürfen.  

 

3.1.2 Regionales Entwicklungsprogramm Liezen: 
Im § 3 des Wortlautes zum neuen Regionale Entwicklungsprogramm der Planungsregion Liezen (LGBL Nr. 91/2016, Rechtskraft 16.07.2016) 

wurden die Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Teilräume geändert und werden diese Änderungen im Wortlaut des Örtlichen Entwicklungskon-

zeptes Nr. 5.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal übernommen.  
 

3.1.3 Planzeichenverordnung 2016 

Mit 01.10.2016 ist die Planzeichenverordnung 2016 (LGBl. Nr. 80/2016) in Kraft getreten. Aus diesem Grunde erfolgt die Revision des Entwick-
lungsplanes Nr. 5.00 auf Basis der geltenden Planzeichenverordnung 2016. 
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3.1.4 Entwicklungsprogramm für den Sachbereich „Windenergie“ 

Mit 01.08.2013 ist das Sachprogramm „Windenergie“ in Kraft getreten und wurde im Jahr 2019 novelliert (LGBl. Nr. 91/2019). Im Gemeindegebiet 

der Gemeinde Aigen im Ennstal sind Ausschlusszonen, in welchen die Errichtung von Windenergieanlagen unzulässig ist, festgelegt. Diese werden 
entsprechend der Planzeichenverordnung 2016 im Entwicklungsplan Nr. 5.00 ersichtlich gemacht. 

 

3.1.5 Gefahrenzonenplan der WLV 
Aktuell liegt der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Aigen im Ennstal Revision 2023 der Wildbach- und Lawinenverbauung für das gesamte Gemein-

degebiet vor. Der geltende Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung wird für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Aigen 

im Ennstal im Entwicklungsplan Nr. 5.00 plangrafisch ersichtlich gemacht. 
 

Aus diesem Grunde werden die Festlegungen im Entwicklungsplan Nr. 5.00 an den aktuellen Gefahrenzonenplan angepasst und bestehende Ge-

biete mit baulicher Entwicklung bzw. Örtliche Eignungszonen innerhalb der Roten Gefahrenzonen zurückgenommen. Weiters werden für Gebiete mit 
baulicher Entwicklung entlang der Gefahrenzonen naturräumliche Entwicklungsgrenzen festgelegt. 

 

3.1.6 Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung 
Aktuell liegt der Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung vom 28.06.2023 für die Enns vor. Der geltende Gefahrenzonenplan wird im 

Differenzplan zum Entwicklungsplan Nr. 5.00 plangrafisch ersichtlich gemacht. 

 
3.1.7 Bestandsaufnahme, Gewässerkarte 

Im Zuge der Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 wurde im Juli 2023 eine Bestandsaufnahme/-analyse im Gemeindegebiet der 

Gemeinde Aigen im Ennstal durch die Pumpernig & Partner ZT GmbH durchgeführt. Ebenso werden die durch das Amt der Stmk. Landesregierung 
neu digitalisierten Gewässerkarten berücksichtigt. 

 

3.1.8 Abfrage der Planungsinteressen für das gesamte Gemeindegebiet 

Im Vorfeld der Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal wurde in der Zeit von 21.11.2022 bis 
16.01.2023 eine Abfrage der Planungsinteressen für das gesamte Gemeindegebiet durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 52 Bauwünsche/ 

Planungsinteressen eingebracht. Am 27.06.2023 und 22.11.2023 erfolgten Sitzungen des zuständigen Fachausschuss. Jene Bauwünsche, die 

positiv beurteilt werden konnten, werden im Örtlichen Entwicklungskonzept/Entwicklungsplan Nr. 5.00 entsprechend berücksichtigt.  
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3.1.9 Naturgefahren 
Gefahrenzonenplan der WLV (Bezeichnung GZ im Differenzplan): 

Aktuell liegt der Gefahrenzonenplan 2023 der Wildbach- und Lawinenverbauung für die Gemeinde Aigen im Ennstal vor (Genehmigung vom 

27.11.2023). Der aktuelle Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung wird im Entwicklungsplan Nr. 5.00 ersichtlich gemacht. Die 
durch den neuen Gefahrenzonenplan erforderlichen Änderungen (Rücknahmen von Gebieten mit baulicher Entwicklung innerhalb von Roten 

Wildbachgefahrenzonen) werden im Differenzplan mit dem Symbol „GZ“ dargestellt und mit dem aktuellen Gefahrenzonenplan der WLV begründet. 

In der Differenzliste werden diese Änderungen mit Verweis auf die angeführten Begründungen sowie das Sachprogramm zur hochwassersicheren 
Entwicklung der Siedlungsräume, LGBl Nr. 117/2005 zusätzlich erläutert.  
 
Abflussuntersuchung und Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung: 

Entlang der Enns liegen aktuelle Abflussuntersuchungen und eine Gefahrenzonenplanung der Bundeswasserbauverwaltung vor und werden diese 
Abflussuntersuchungen im Entwicklungsplan Nr. 5.00 ersichtlich gemacht und entsprechend berücksichtigt. Die Gefahrenzonen der 

Bundeswasserbauverwaltung werden im Differenzplan entsprechend dargestellt. 

 
Entlang der Gulling wurden in den letzten Jahren umfangreiche Verbauungsmaßnahmen zum Schutz des zentralen Siedlungsbestandes entlang der 

Gulling umgesetzt. In der aktuell vorliegenden Hochwasserabflussuntersuchung der Gulling, welche in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführt 

wurde, zeigt sich, dass trotz des errichteten Hochwasserschutzes weiterhin Ausuferungen bei einem HQ100–Hochwasserereignis stattfinden. Zur 
Unterbindung dieser Ausuferungen wurden bereits Maßnahmen (Dammanhebungen) durchgeführt und konnte der Hochwasserschutz in der 

errichteten Form wieder hergestellt werden. Von der Abteilung 14 des Amtes der Stmk Landesregierung wird derzeit eine Neuberechnung der 

Hochwasseranschlagslinien durchgeführt und sollten die Ergebnisse bis zur Endbeschlussfassung vorliegen (vgl. Stellungnahme der 
Baubezirksleitung Liezen vom 09.11.2023, GZ: ABT14-453802/2023-2, Beilage Nr. 7.4). Aufgrund der umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen 

der Hochwasserschutzmaßnahmen sollten die von den Ausuferungen betroffenen Siedlungsgebiete wieder hochwasserfrei gestellt werden. 

 
3.1.10 Öffentliche/Siedlungspolitische Interessen der Gemeinde Aigen im Ennstal: 

Die wesentliche Zielsetzung der Gemeinde Aigen im Ennstal für die Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 

ist die Schaffung von verfügbarem und leistbarem Bauland für die ortsansässige Bevölkerung. Eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum wird in der 
Gemeinde Aigen im Ennstal auch nach Umsetzung des in Planung befindlichen Leitspitals für den Bezirk Liezen erwartet. Im geltenden 

Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF der Gemeinde Aigen im Ennstal sind rund 34 ha unbebautes Wohnbauland vorhanden, welches aber aufgrund 

fehlender Baulandmobilisierungsmaßnahme nicht verfügbar ist. Trotz zahlreicher Anfragen nach erwerbbaren Bauplätzen sind diese mangels 
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Veräußerungsinteresse der Grundstückseigentümer nicht verfügbar und müssen derzeit viele potenzielle Bauwerber, welche gerne im 

Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal ein Bauvorhaben umsetzen wollen, sich in anderen Gemeinden eine entsprechende Möglichkeit dazu suchen. 

 

Aus diesem Grunde versucht die Gemeinde Aigen im Ennstal alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Schaffung von verfügbarem und leistbarem 

Bauland im Rahmen der gegenständlichen Revision anzuwenden. Dabei werden für die bestehenden und unbebauten Baugebiete > 1.000 m² 

Bebauungsfristen von 5 Jahren ab Rechtskraft des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 bzw. von allenfalls erforderlichen Bebauungsplänen festgelegt. 
Somit wird ein Großteil des vorhandenen unbebauten Baulandes mobilisiert (rund 74%). Diese werden jedoch erst nach 5 Jahren wirksam und 

stehen diese somit erst mittelfristig zur Verfügung.  

 

Kurzfristig soll verfügbares und leistbares Bauland durch Berücksichtigung der rechtlich und fachlich positiv beurteilbaren Bauwünsche und durch 

Abschluss von privatwirtschaftlichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft auch Bauwünsche außerhalb des zentralen 

Siedlungsgebietes unter Anwendung der rechtlich zulässigen sog. „20%-Regelung“ des REPRO Liezen, da für diese eine Grundstücksverfügbarkeit 
und ein Verwertungsinteresse bzw. ein Eigeninteresse der Eigentümer vorliegt. Zusätzlich wird eine Beschränkungszone für Zweitwohnsitze und 

eine Vorbehaltsfläche für förderfähigen Wohnbau festgelegt.  

 

Weiters ist die Sicherstellung der für die noch aufrechten Tierhaltungsbetriebe erforderlichen Flächen eine wesentliche Zielsetzung und werden 

teilweise bestehende unbebaute Baugebiete wieder zurückgenommen, da diese für die nächsten Jahre nachweislich für die landwirtschaftliche 

Nutzung benötigt werden und somit, trotz der siedlungspolitischen Interesse der Gemeinde, für eine bauliche Verwertung keinesfalls zur Verfügung 
stehen. Aus diesem Grund ist eine (kurz- bis mittelfristige) Baulandrücknahme in diesen Bereichen erforderlich, da eine Fortführung der nicht zur 

Verfügung stehenden Baugebiete aufgrund der Flächenbilanz Neuausweisungen verunmöglichen würde. 

3.2 Evaluierung/ Prüfung/ Ergänzung der Ziele und Maßnahmen: 
Die bisher geltenden siedlungs- und kommunalpolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen im bisher geltenden 4. Örtlichen Entwicklungskonzept 

der Gemeinde Aigen im Ennstal wurden auf ihre Aktualität und Relevanz hin geprüft und fortgeführt. Auf Basis der siedlungspolitischen Zielsetzungen 

der Gemeinde Aigen im Ennstal werden die Ziele und Maßnahmen zu den Themenbereichen Bevölkerungszielwert (3.100 Einwohner für das Jahr 
2039), Beschränkung von Zweitwohnsitzen, Schaffung von verfügbaren und leistbaren Bauland für die ortsansässige Bevölkerung, Ortskern-

belebung und -entwicklung,, Sachbereichskonzept Energie/alternative Energiegewinnung (Solaranlagen), Naturgefahren und technische 

Infrastruktur (Oberflächen- und Hangwässer) zusätzlich ergänzt.  
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3.3 Differenzplan / Differenzliste / Begründung- Erläuterung/ SUP-Prüfung: 

In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, den Festlegungen des 

Landesentwicklungsprogramms 2009 (LGBl. Nr. 75/2009), des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Planungsregion Liezen (LGBl. Nr. 
91/2016) und der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12.09.2005 über ein Programm zur hochwassersicheren Entwicklung 

der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005) werden, ausgehend von den oben angeführten, wesentlich geänderten Planungsvoraussetzungen und 

den Ergebnissen der Bestandsaufnahme-/Analyse vom Juli 2023 und der darauf aufbauenden Problemanalyse die Entwicklungsziele und 
Maßnahmen geprüft, analysiert, angepasst bzw. neu festgelegt und die in der nachfolgenden Differenzliste iVm dem Differenzplan dokumentierten 

Änderungen, Ergänzungen sowie Neufestlegungen im Detail ausgeführt und begründet. 

 
Aufgrund der gem. Planzeichenverordnung 2016 vorgeschriebenen Flächenangaben der Änderungen in Hektar (ha) können aufgrund der Lesbarkeit 

bzw. um Rundungsfehler zu vermeiden, diese nur bis zu einem Flächenausmaß von 0,1 ha im Differenzplan auch beschriftet werden. Kleinflächige 

Änderungen (< 0,1 ha) werden planlich dargestellt aber nicht mit dem Flächenausmaß beschriftet. 
 

Anpassung von Entwicklungsgrenzen aufgrund der Planzeichenverordnung 2016: 

Im geltenden Entwicklungsplan zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.00 wurden kleinräumige, dezentral gelegene oder teilweise sichtexponierte 
Siedlungsgebiete mit einer absoluten naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 3 nach außen hin begrenzt. Begründet wurde diese Abgrenzung 

damit, dass diese Siedlungsgebiete zur Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft nicht mehr bzw. nicht großflächig nachaußen hin erweitert 

werden sollen, um das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild weitestgehend zu erhalten. Gemäß der Definition der 
Entwicklungsgrenzen gem. Planzeichenverordnung 2016 entspricht diese Begründung der naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 4 und wird die 

Nummerierung im Entwicklungsplan dahingehen angepasst.  

 
Entlang der Landesstraßen wurde eine absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze Nr. 3 festgelegt (Nutzungsbeschränkungen aufgrund von 

Immissionen). Da diese Gebiete mit baulicher Entwicklung unmittelbar an die Landesstraßen grenzen und die Lärmimmissionen der Landesstraßen 

darüber hinaus gehen, werden diese absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen zukünftig mit der Nr. 2 (Nutzungsbeschränkungen durch 
übergeordnete Planungen, Sicherstellung anderer Planungen begründet und entsprechend angepasst. Da lediglich eine Anpassung der 

Nummerierung der Entwicklungsgrenze gemäß Planzeichenverordnung 2016 erfolgt, werden diese Änderungen plangrafisch im Entwicklungsplan 

nicht dargestellt, sondern in der Differenzliste beschrieben und begründet. 
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Gemeinde Aigen im Ennstal– Differenzliste: 

 

Darstellung der Neufestlegungen und Änderungen gegenüber den wiederverlautbarten Entwicklungsplänen/Siedlungsleitbildern der Altgemeinden und Prü-

fung, ob Ausschlusskriterien gem. „Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der Örtlichen Raumplanung“ (FA 13B, 2. Auflage/April 2011) zu-
treffen. Sobald eines der angeführten Ausschlusskriterien zutrifft, ist eine weitergehende Prüfung nicht mehr erforderlich. 

 

Nr. Siedlungsgebiet  
Ortsteil 

Entwicklungsgrenzen  
 raumordnungsfachliche Erläuterungen und Begründung der 

Änderungen 

Prüfkriterien  
Umwelterheb-

lichkeits-   
prüfung (UEP) 
erforderlich 

geringfügige Än-
derung/ kleine 

Gebiete < 
3.000m²  

Eigenart/ 
Charakter 
unverän-

dert 

keine  
erhebli-

chen Aus-
wirkungen Innerhalb außerhalb 

1 Sallaberg am 
Kulm 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung der Lage der festgelegten Entwicklungsgrenzen Nr. 4 und 5, da 
die bestehenden Erschließungsstraßen im Randbereich in das Gebiet mit 
baulicher Entwicklung, mangels gesondertem Planzeichen für Verkehrsflä-
chen im Entwicklungsplan, im geltenden Entwicklungsplan Nr. 4.00 mitauf-
genommen wurden. Da diese Erschließungsstraßen aber nicht für eine Bau-
landfestlegung geeignet sind und auch nie dafür vorgesehen waren, wird die 
Lage der Entwicklungsgrenzen entsprechend angepasst bzw. richtiggestellt. 

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für land-
wirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete aufgrund einer wesentlich geän-
derten Planungsvoraussetzung (im Rahmen der Landwirtschaft errichtetes 
großvolumiges und das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild prägende Stall-
gebäude), konkret vorliegenden Bauwünsche, der infrastrukturellen Er-
schließung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, 
Strom,…) und da eine Baulanderweiterung gem. REPRO Liezen (20%-Rege-
lung) rechtlich nicht ausgeschlossen ist. Festlegung einer absoluten natur-
räumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 2 zum Waldbestand bzw. 4 entlang der 
Straße und Fortführung der siedlungspolitischen absoluten Entwicklungs-
grenze Nr. 5, um eine Erweiterung nach außen hintanzuhalten. 

 Kleinräumige Anpassung des Gebietes mit baulicher Entwicklung und der 
naturräumlichen, absoluten Entwicklungsgrenze Nr. 2 aufgrund der Be-
standssituation vor Ort und auf Basis der aktuell dem Entwicklungsplan zu-
grunde gelegten Plangrundlage (Nutzungen gemäß DKM), da dieser Bereich 
nicht mehr der Nutzung „Wald“ sondern der Nutzung „Baufläche be-
grünt“ zugeordnet wird. 

 
Begründung: 
- Planzeichenverordnung 2016 und fehlende Baulandeignung gem. § 28 (2) Z.1 

StROG 2010 
- REPRO Liezen 2016 (20%-Regelung) 

 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nein 

 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 
infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an das bestehende großflächige Siedlungs-
gebiet erfolgt und auch keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbildes durch das zwischenzeitlich errichtete, vorgelagerte Stallge-
bäude erfolgt, da dieses nunmehr das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 
nach außen prägt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Übereinstimmung des Entwicklungsplanes 
mit der Bestandssituation vor Ort und der aktuellen Digitalen Katastralmappe 
(DKM) 

2 Schlattham   x 

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen 
bis zur bestehenden Baumreihe, aufgrund einer geänderten Planungsvo-
raussetzung (umgesetzte Bebauung/Verwertung des Baulandes im Umge-
bungsbereich), konkret vorliegender Bauwünsche und der infrastrukturellen 
Erschließung (verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, Strom,…) 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes innerhalb des 
Örtlichen Siedlungsschwerpunktes Schlattham, da die Erweiterung im unmit-
telbaren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, von außen nur 
schwer bis nicht einsehbar ist und somit keine „erhebliche“ Störung des Stra-
ßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

x x x Nein 

3 Schlattham  x 

 Ausweisung einer Örtlichen Vorrangzone/Eignungszone für Energieversor-
gung (Photovoltaik) zur Schaffung der Rechtsgrundlage zur Umsetzung des 
konkret vorliegenden Projektes zur Umsetzung einer PV-Freiflächenanlage in 
Kooperation mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein (AGRI-Versuchsanlage). 

 Da der geplante Standort den Vorgaben des Sachbereichskonzeptes Energie 
entspricht, eine Netzzusage in Vorbereitung ist und keine erheblichen Um-
weltauswirkungen gegeben sind (vgl. Nr. 5.4), entspricht die geplante alter-
native Energieerzeugungsanlage den öffentlichen, wirtschafts- und umwelt-
politischen Zielsetzungen der Gemeinde Aigen im Ennstal. 
 

Begründung: 
- Sachbereichskonzept Energie und Räumliches Leitbild für PV-Freiflä-

chenanlagen 
- Klima- und Energieziele des Bundes, des Landes und der Gemeinde 
- Konkret vorliegendes Projekt und angesuchte Netzzusage 
- Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00  

   Ja 
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4 Schlattham  x 

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen 
aufgrund einer geänderten Planungsvoraussetzung (umgesetzte Bebau-
ung/Verwertung des Baulandes im Umgebungsbereich), konkret vorliegen-
der Bauwünsche und der infrastrukturellen Erschließung (vorhandene ver-
kehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, Strom,…) und Festlegung ei-
ner absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 4 (Vermeidung 
einer heranrückenden Wohnbebauung) bzw. Nr. 5 zur Sicherstellung kom-
pakter Siedlungsgebiete (Erweiterung um max. eine Bauplatztiefe entlang 
der Erschließungsstraße). 

 Kleinräumige Anpassung des Gebietes mit baulicher Entwicklung entspre-
chend den geltenden Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 und 
Festlegung einer kleinräumigen relativen siedlungspolitischen Nr. 1 (Bau-
landbedarf), um im Anlassfall nach Verwertung der bestehenden Bauland-
potenziale die verbleibende Baulücke schließen zu können. 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, 
und keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes er-
folgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren  

- Siedlungspolitisches Interesse zur Übereinstimmung des Entwicklungsplanes 
mit dem Flächenwidmungsplan und der Bestandssituation vor Ort– erfolgte 
Grundlagenforschung 

x x x Nein 

5 Pichlarn   

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für Touris-
mus aufgrund einer geänderten Planungsvoraussetzung (konkret vorlie-
gende Planung zur Erweiterung des Imlauer Hotel Schloss Pichlarn (Well-
nessbereich)) und der infrastrukturellen Erschließung (vorhandene ver-
kehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, Strom,…) 

 Anpassung der Entwicklungsgrenzen zwischen dem Gebiet mit baulicher 
Entwicklung – Tourismus und der Örtlichen Vorrangzone/Eignungszone 
(Golfplatz) mit der Nr. 4 aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen. 

 
Begründung: 
- Siedlungs- und wirtschaftspolitisches Interesse zur planmäßigen und bedarfs-

orientierten Erweiterung des bestehenden touristischen Angebotes (Imlauer 
Hotel Schloss Pichlarn) im Bereich des Touristischen Siedlungsschwerpunktes 
Schloss Pichlarn 

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

 x x Nein 
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6 Lantschern  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen aufgrund einer geänderten Planungsvoraussetzung (umge-
setzte Bebauung/Verwertung des Baulandes im Umgebungsbereich), konk-
ret vorliegender Bauwünsche und der infrastrukturellen Erschließung (vor-
handene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, Strom,…) und 
Abgrenzung mit einer siedlungspolitischen absoluten Entwicklungsgrenze 
Nr. 5, um einen kompakten Siedlungsbestand ohne Erweiterung nach außen 
sicherzustellen (südöstlich angrenzende Hofstelle). 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, 
und keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes er-
folgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

x x x Nein 

7 Gatschen  x 

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für land-
wirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete bzw. Wohnen aufgrund einer we-
sentlich geänderten Planungsvoraussetzung (geänderte Eigentumsverhält-
nisse, Grundstücksverfügbarkeit), mittelfristig vorliegende Bauwünsche, der 
infrastrukturellen Erschließung (vorhandene verkehrstechnische Erschlie-
ßung, Kanal, Wasser, Strom,…) und da eine Baulanderweiterung gem. RE-
PRO Liezen (20%-Regelung) rechtlich nicht ausgeschlossen ist. Festlegung 
einer absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 2, da aufgrund 
der REPRO 20%-Regelung eine weitergehende Entwicklung zum derzeitigen 
Zeitpunkt unzulässig ist.  
 

Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden großflächigen Sied-
lungsgebiete erfolgt und somit keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- 
und Landschaftsbildes erfolgt. 

- REPRO Liezen 2016 (20%-Regelung) 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-

fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

 x x Nein 

8 Quilk 
  x 

 Planmäßige, kleinflächige Abrundung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen aufgrund eines konkret vorliegenden Bauwunsches und der 
infrastrukturellen Erschließung (vorhandene verkehrstechnische Erschlie-
ßung, Kanal, Wasser, Strom,…) 

 Festlegung einer absoluten naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 2 zum 
angrenzenden Waldbestand. 

x x x Nein 
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Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, und keine „er-
hebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

9 Lantschern  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen (2 ortsübliche Bauplätze) aufgrund einer geänderten Pla-
nungsvoraussetzung (umgesetzte Bebauung/Verwertung des Baulandes im 
Umgebungsbereich), konkret vorliegender Bauwünsche und der infrastruk-
turellen Erschließung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, 
Wasser, Strom,…) 

 Anpassung der Entwicklungsgrenzen zwischen dem Gebiet mit baulicher 
Entwicklung und der angrenzenden Bestandsbebauung im Freiland (relative 
siedlungspolitische Entwicklungsgrenze Nr. 2) und innerhalb des landwirt-
schaftlich geprägten Siedlungsgebietes (Nr. 1 Baulandbedarf), da kein Nut-
zungskonflikt innerhalb dieses Gebietes bei einem allfälligen Lückenschluss 
(Dorfgebiet) besteht. 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, 
und keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes er-
folgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

x x x Nein 

10 Ritzmannsdorf  x 

 Kleinräumige Anpassung des Gebietes mit baulicher Entwicklung entspre-
chend den geltenden Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 4.00. 

 Anpassung der Entwicklungsgrenzen zum Waldbestand, aufgrund der Hoch-
wassergefährdung und dem derzeitigen Baulandbedarf (dezentrale Lage). 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Übereinstimmung des Entwicklungsplanes 

mit dem Flächenwidmungsplan und der Bestandssituation vor Ort– erfolgte 
Grundlagenforschung. 

x x x Nein 
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- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

- Hochwasserabflussbereich der Gulling 

11 Aigen  x 

 Planmäßige, kleinflächige Abrundung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen aufgrund eines konkret vorliegender Ansuchens und der 
infrastrukturellen Erschließung (vorhandene verkehrstechnische Erschlie-
ßung, Kanal, Wasser, Strom,…) sowie en siedlungspolitischen Interessen zur 
Anpassung der Entwicklungsgrenzen an die bestehenden Erschließungsstra-
ßen und Fortführung der bestehenden absoluten, naturräumlichen Entwick-
lungsgrenze Nr. 4 (Erhaltung der Kulturlandschaft durch Schaffung kompak-
ter Siedlungsbestände). 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, und keine „er-
hebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

x x x Nein 

12 Ritzmannsdorf  x  

 Rücknahme eines Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen aufgrund 
der Gefährdung durch Naturgefahren 
 

Begründung: 
- Gefahrenzonenplan 2023 der WLV 
- erforderliche Rücknahme aufgrund der fehlenden Baulandeignung gem. § 28 

(2) Z.1 StROG 2010 

x x x Nein 

13 Ortszentrum    
Aigen 

x 
 
 
 

 

 Festlegung einer Zentrumszone im Bereich der Kerngebiete gem. Flächen-
widmungsplan Nr. 5.00 

 Änderung des Gebietes mit baulicher Entwicklung von derzeit Zentrum zu-
künftig in Wohnen aufgrund der Bestandssituation vor Ort (umgebende 
Wohnbebauung) und der für einen Zentrumsbereich fehlenden Nutzungs-
durchmischung bzw. höheren Dichten  

 Festlegung einer Örtlichen Eignungszone Verkehr für den bestehenden Park-
platz 

 Rücknahme eines Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen im Be-
reich des bestehenden Kinderspielplatzes, im Bereich des Seegrabens und 
im Nahbereich zum Natura 2000-Gebiet 

 Festlegung von Entwicklungsgrenzen gem. Planzeichenverordnung 2016 für 
das bestehende Gebiet mit baulicher Entwicklung für Tourismus, da im gel-
tenden ÖEK Nr. 4.00 keine Entwicklungsgrenzen festgelegt sind. 
 
 

x x x Nein 
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Begründung: 
- Novelle 45/2022 StROG 2010 vgl Pkt 2.2.1 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Änderung des Gebietes mit baulicher Ent-

wicklung aufgrund der fehlenden Voraussetzungen für einen Zentrumsbereich 
(überwiegend Einfamilienhausbebauung) 

- Planzeichenverordnung 2016 
- Siedlungspolitisches Interesse zur langfristigen rechtlichen Absicherung des 

öffentlichen Kinderspielplatzes, fehlenden Baulandeignung gem. § 28 (2) Z.1 
StROG 2010 (Seegraben) und naturschutzrechtliche Tatbestände  

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

14 Sallaberg am 
See  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen (max. 2 Bauplätze) innerhalb des Regionalen Siedlungs-
schwerpunktes aufgrund einer konkret vorliegender Planung und der infra-
strukturellen Erschließung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, 
Kanal, Wasser, Strom,…) und der umgebenden Bestandsbebauung, Fortfüh-
rung der absoluten naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 4 (Erhaltung 
der Kulturlandschaft durch Schaffung kompakter Siedlungsgebiete) bzw. 
siedlungspolitisch Nr. 4 (Vermeidung von Nutzungskonflikten, Pferdestall) 

 Anpassung der Entwicklungsgrenze zum Waldbestand 
 

Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt und keine „erheb-
liche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren  

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

x x x Nein 

15 Hohenberg  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterung des bereits zeilenartig angeordneten 
Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen (max. 2 Bauplatz) aufgrund 
einer konkret vorliegender Planung und der infrastrukturellen Erschließung 
(vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, Strom,…) 
und Fortführung der absoluten naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 4 
(Erhaltung der Kulturlandschaft durch Schaffung kompakter Siedlungsge-
biete) 

 Mit der Erweiterung um max. 2 Bauplätze kann die infrastrukturelle Versor-
gung (Trinkwasserversorgung) durch eine neue Versorgungsleitung für den 
gesamten Ortsteil Hohenberg nachhaltig verbessert werden und ist somit ein 
hohes öffentliches Interesse an der Erweiterung gegeben 

 

x x x Nein 
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Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, und keine „er-
hebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an 
der vorhandenen technischen Infrastruktureinrichtungen 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren  

- Siedlungspolitisches Interesse zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung 
für den gesamten Ortsteil Hohenberg 

16 Hohenberg  x 

 Ausweisung einer Örtlichen Vorrangzone/Eignungszone für Energieversor-
gung (Photovoltaik) zur Schaffung der Rechtsgrundlage zur Umsetzung einer 
PV-Freiflächenanlage auf dem gemeindeeigenen Grundstück. 

 Da der geplante Standort den Vorgaben des Sachbereichskonzeptes Energie 
entspricht und keine erheblichen Umweltauswirkungen gegeben sind (vgl. 
Nr. 5.5), entspricht die geplante alternative Energieerzeugungsanlage den 
öffentlichen, wirtschafts- und umweltpolitischen Zielsetzungen der Ge-
meinde Aigen im Ennstal. 
 

Begründung: 
- Sachbereichskonzept Energie und Räumliches Leitbild für PV-Freiflächenanla-

gen 
- Klima- und Energieziele des Bundes, des Landes und der Gemeinde 
- Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 

   Ja 

17 Ketten  x 

 Änderung des Gebietes mit baulicher Entwicklung von bisher Industrie/Ge-
werbe bzw. Zentrum zukünftig in Wohnen aufgrund der besonderen 
Standortgunst für förderfähigen Wohnbau (umgesetzte Geschoßwohnbau-
ten im Umgebungsbereich), der nicht umgesetzten und ursprünglich für die 
Erweiterung vorgesehene Betriebserweiterung des ortsansässigen Betrie-
bes, der geänderten Eigentumsverhältnisse, aufgrund derer die ursprünglich 
geplante Betriebserweiterung nicht mehr umsetzbar ist. 

 Rücknahme der Überlagerung Zentrum, da dieser Bereich nicht den Vorga-
ben einer Zentrumszone entspricht (fehlende Nutzungsdurchmischung, hö-
here Dichten) 

 Anpassung der Entwicklungsgrenze zum Waldbestand  
 

Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Schaffung von Entwicklungspotenzialen für 

förderfähigen Wohnbau (Baulandbedarf) aufgrund der besonderen Standort-
gunst. 

- Baulandbedarf für 1 Planungsperiode von 15 Jahren 

 x x Nein 
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- Nicht umgesetzte Betriebserweiterung, für welche die ursprünglich durchge-
führten Änderungsverfahren durchgeführt wurden. 

- Geänderte Eigentumsverhältnisse (Veräußerung der Grundstücke durch den 
angrenzenden Betriebsstandort) 

- Novelle 45/2022 StROG 2010 vgl Pkt 2.2.1 
- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-

grenzen) 

18 Ketten  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterungen des Gebietes mit baulicher Ent-
wicklung für Wohnen innerhalb des Regionalen Siedlungsschwerpunktes 
aufgrund konkret vorliegender Planungen und der infrastrukturellen Er-
schließung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, 
Strom,…) 

 Anpassung der Entwicklungsgrenze und der Abgrenzung des Gebietes mit 
baulicher Entwicklung entlang der Gulling nach erfolgter Hochwasserfreistel-
lung bzw. zur beginnenden steilen Hangzone 

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, und keine „er-
hebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an 
der vorhandenen technischen Infrastruktureinrichtungen 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren  

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

x x x Nein 

19 Aich  x 

 Planmäßige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung für Wohnen 
aufgrund konkret vorliegender Bauwünsche, der infrastrukturellen Erschlie-
ßung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, 
Strom,…) und da eine Baulanderweiterung gem. REPRO Liezen (20%-Rege-
lung) rechtlich nicht ausgeschlossen ist. Festlegung einer absoluten sied-
lungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 2 aufgrund der rechtlichen Vorga-
ben des REPRO Liezen. 

 Kleinräumige Anpassung/Rücknahme des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung und der naturräumlichen, absoluten Entwicklungsgrenze Nr. 2 aufgrund 
der Gefahrenzonen des Gefahrenzonenplans 2023 der WLV. 

 
 
 
 
 

 x x Nein 
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Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes, da die Erweite-
rung im unmittelbaren Anschluss an das bestehende großflächige Siedlungs-
gebiet erfolgt und somit keine „erhebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbildes erfolgt, da sich die zukünftige Bebauung in die dahinterlie-
gende Bestandsbebauung visuell eingliedert. 

- REPRO Liezen 2016 (20%-Regelung) 
- Grundstücksverfügbarkeit und Veräußerungsinteresse 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an 

der vorhandenen technischen Infrastruktureinrichtungen 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-

fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren (Grundstücksverfügbarkeit und Ver-
äußerungsinteresse gegeben) 

- Planzeichenverordnung 2016 und fehlende Baulandeignung gem. § 28 (2) Z.1 
StROG 2010 

20 
Ketten  

Fliegerhorst  
Fiala Fernbrugg 

 x 

 Anpassung der Entwicklungsgrenze innerhalb des Kasernenstandortes 
(Festlegung einer siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 2, übergeord-
nete Planung (Bund)), welche bislang mit dem Straßen-, Orts- und Land-
schaftsbild begründet war.  

 
Begründung: 
- Siedlungspolitisches Interesse zur Sicherstellung und rechtlicher Absicherung 

von übergeordneten Planungen des Bundes (Fliegerhorst Fiala Fernbrugg). 
- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-

grenzen) 

x x x Nein 

21 Tachenberg  x 

 Planmäßige, kleinflächige Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwick-
lung für Wohnen innerhalb des Regionalen Siedlungsschwerpunktes auf-
grund konkret vorliegender Bauwünsche und der infrastrukturellen Erschlie-
ßung (vorhandene verkehrstechnische Erschließung, Kanal, Wasser, 
Strom,…) entsprechend der Teilraumabgrenzung des REPRO Liezen (Teil-
raum Siedlungs- und Industrielandschaften) und Fortführung der absoluten 
siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 5 (keine darüber hinausge-
hende Erweiterung) 

 Festlegung einer absoluten naturräumlichen Entwicklungsgrenze Nr. 2 zum 
angrenzenden Waldbestand 

 Kleinräumige Anpassung des Gebietes mit baulicher Entwicklung entspre-
chend den Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 und der Be-
standssituation vor Ort (durchgeführte Grundlagenforschung), da sich das 
Bestandsgebäude nur teilweise innerhalb des Gebietes mit baulicher Ent-
wicklung befindet. 

 
 

x x x Nein 
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Begründung: 
- Teilraumbestimmungen des REPRO Liezen 
- Siedlungspolitisches Interesse zur planmäßigen Erweiterung/Abrundung des 

infrastrukturell bereits voll erschlossenen Siedlungsgebietes zur Schaffung 
von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken, da die Abrundung im unmittel-
baren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet erfolgt, und keine „er-
hebliche“ Störung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes erfolgt. 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an 
der vorhandenen technischen Infrastruktureinrichtungen 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Abdeckung des gegebenen Baulandbedar-
fes für 1 Planungsperiode von 15 Jahren  

- Planzeichenverordnung 2016 (Vorgabe der anzuwendenden Entwicklungs-
grenzen) 

- Siedlungspolitisches Interesse zur Übereinstimmung des Entwicklungsplanes 
mit dem Flächenwidmungsplan und der Bestandssituation vor Ort– erfolgte 
Grundlagenforschung. 
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4 SACHBEREICHE 

4.1 Naturraum und Umwelt 
4.1.1 Lage, Natur- und Landschaftsraum, Geologie 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal (Gemeindekennzahl: 61203) umfasst eine Katasterfläche 

von rund 86,4 km² und gehört dem politischen Bezirk Liezen an. 
 

An die Gemeinde Aigen im Ennstal grenzen folgende Gemeinden an: 

 im Westen:  die Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal 
im Osten:  die Gemeinde Lassing und die Stadtgemeinde Rottenmann 

im Norden:  die Marktgemeinde Stainach-Pürgg, die Gemeinde Wörschach und 

die Stadtgemeinde Liezen 
 

 
Abbildung 4 - Gemeindegebiet (Quelle: https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/) 

 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal liegt auf einer Seehöhe von 652 m ü.A. (Ortszentrum). Das 
Ortszentrum von Aigen bildet einen mit unterschiedlichen Nutzungen ausgestatteten und 

konzentrierten Siedlungsraum. Aufgrund der günstigen topographischen Lage im Ennstal 

sind die naturräumlichen und siedlungstechnischen Rahmenbedingungen äußerst attraktiv 
und entwicklungsfähig. 
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Es handelt sich um eine inneralpine Kulturlandschaft, die durch den Gebirgsbach Gulling mit 

seinem naturnahen Abflussregime dominiert wird. Dieser fließt in dem gleichnamigen tief 

eingeschnittenen Ost-West verlaufenden Kerbtal auf ca. 50% in einer Schlucht mit einzelnen 
Katarakten (Schluchtwald der Gulling Nr. 36, Natura 2000 Gebiet). Das charakteristische 

Geländeprofil ist mit seinen steilen, gleichförmig geneigten und langen Hängen prägend. 

Diese laufen im Unterhang in sehr steile, je nach geologischem Ausgangssubstrat teilweise 
blockige Hänge oder Schutthänge aus, die durch rezente Hangbewegung und fluviatile Ero-

sion verursacht werden. 

 
Das Kristallin der Niederen Tauern grenzt als Teil der geologischen Einheit der Zentralalpen 

südlich an die Nördlichen Kalkalpen. Das Ennstal verläuft entlang dieser Linie. Die ehemali-

gen altpaläozoischen Ablagerungsgesteine und Vulkanite wurden durch den hohen Druck 
und die enormen Temperaturen, welche durch Versenkung verursacht wurde, umgewandelt. 

 

Daher besteht der geologische Untergrund großflächig aus silikatischen metamorphen Aus-
gangsgesteinen mit unterschiedlichen Basenanteilen. Vor allem tiefgründige Steilhänge oder 

Standorte auf stark metamorphen Ausgangssubstraten (z.B. Graphitschiefer) sind rutsch- 

bzw. erosionsgefährdet. 
 

4.1.2 Klima, Lärm, Luft 

4.1.2.1 Klima 

Das Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal zählt zu den Klimaregionen G.4 (Zentrales Ennstal 
bis Admont mit Seitentälern) und F.1 (Schladminger-/Wölzer Tauern). 

 

 
Abbildung 5 - Klimaregionen, Quelle: GIS Steiermark 
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Klimaregion G4 
Diese Zone beginnt etwa im Abschnitt Stainach/Irdning und erstreckt sich bis zum Gesäu-
seeingang. Aus geländeklimatischer Sicht ist dieser Talbereich des Ennstales infolge der gu-
ten Abschirmung durch die Kalkalpen im Norden und die Zentralalpen im Süden kontinental 
geprägt, was durch den Abschluss im Osten mit dem Gesäuseeingang noch verschärft wird. 
 
Die Niederschläge sind wesentlich reichlicher als im Mürztal und erzielen eine Größenord-
nung von 1000 mm bis 1200 mm. Im Jahresgang fällt das Minimum in den Februar/März, 
das Maximum in den Juli; der Unterschied zwischen den Extremen ist jedoch bei weitem nicht 
so ausgeprägt wie in der Mur-Mürz-Furche. 
 
Die Zahl der Tage mit Niederschlägen ist wegen der Anfälligkeit bei Staulagen aus West bis 
Nord recht hoch (130 bis 150 d/a). Hinsichtlich der Durchlüftung schneidet dieser Abschnitt 
relativ ungünstig ab, z.T. bleiben die mittleren Geschwindigkeiten in den Wintermonaten un-
ter 1 m/s, ansonsten generell bei 1 bis 1,5 m/2. Im Sommerhalbjahr steigen die Werte dann 
auf 1,8 bis 2,5 m/2. Entsprechend der Talorientierung dominieren vor allem westliche und 
an zweiter Stelle östliche Richtungen. 
 

Klimregion F.1 Schladminger Tauern, Wölzer Tauern und Murberge 
Diese Zone erstreckt sich von der Westgrenze der Steiermark mit dem Hochgolling bis Ho-
hentauern. 
 
Charakteristisch sind unterschiedliche Niederschlagsgradienten (starke im Süden zur trocke-
neren Südabdachung, schwächere im Norden). Aussagen über die Jahresmenge in Lagen 
oberhalb der Waldgrenzen sind wegen der bekannten Messproblematik sehr unsicher. 
Das Klima der Schladminger Tauern ist zudem recht nebelreich durch aufliegende Bewöl-
kung (in 2000 m etwa 180 d/a, in 2500 m 230 d/a), reizstark vor allem im Winter, bedingt 
durch die hohen Windgeschwindigkeiten (Max. im Feb. mit 4-7 m/s) in Verbindung mit den 
tiefen Temperaturen. 
 
Hinsichtlich der Schneeverhältnisse ist es relativ schwer brauchbare Angaben zu machen, 
denn einerseits prägen die Windverhältnisse die Schneedeckendauer, andererseits spielen 
speziell in tieferen Lagen auch die Besonnungsverhältnisse eine entscheidende Rolle. An der 
Südabdachung können etwa Unterschiede bis 50 Tagen zwischen Nord- und Südexposition 
auftreten (Beobachtungen im Krakauer Hochtal). 
 
Wind: Dieser Abschnitt des Alpenhauptkammes stellt eine Staulage 2. Ordnung für die Strö-
mungslagen aus dem Sektor W bis N dar, vice versa jedoch auch für Strömungslagen aus 
südlichen Richtungen, die jedoch am Niederschlagsgeschehen deutlich zurückbleiben; auf-
fällig ist bei diesen Wetterlagen vor allem die Ausbildung einer Föhnmauer und Föhn im Lee 
der Schladminger Tauern. Bei Strömungslagen aus NW bis N tritt umgekehrt an der Südab-
dachung Nordföhn ein, der vom Charakter anders verläuft als der Südföhn. Typisch sind etwa 
immer wieder übergreifende Schauer, wobei die Niederschlagsmengen oft bedeutungslos 
bleiben (unter 1 mm). Für die Lagen um 2000 m kann ein Rahmen von 1500 bis 1700 mm 
veranschlagt werden, in den Kammbereichen dürften 2000 mm überschritten werden; die 
Gesamtmengen erreichen somit wegen der inneralpinen Position nicht mehr das Ausmaß 
des Ausseer Landes. 
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Hinsichtlich der thermischen Eigenschaften handelt es sich in dieser Zone um ein Gebirgs-
klima mit nach oben speziell im Sommerhalbjahr stark abnehmenden Gradienten. Für 2000 
m Seehöhe können folgende Werte abgeschätzt werden: 
Jänner -7 °C, Juli 8 °C, Jahresmittel 0 °C bis 1 °C, Zahl der Frosttage 200-220 d/a, Eistage 
110 d/a; die aperiodische Tagesschwankung ist entsprechend dem maritimen Klima gering 
(5-7 K), die Jahresschwankung erzielt 14-15 K. 
 

Klimaeignung: 

Gemäß Klimaeignungskarte ist der Hauptsiedlungsraum der Gemeinde Aigen im Ennstal für 

Gewerbe/Industrie bedingt geeignet. Außerhalb des Siedlungsraumes in Richtung Süden be-
findet sich entlang der Gulling ein Frischluftzubringer. 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Berücksichtigung der für das Kleinklima, den Luftaustausch und die Luftgüte bedeutsa-

men Bereiche (Frischluftzubringer, klimatologische Vorbehaltsflächen) im Zuge künfti-
ger Bebauung (Ausrichtung, Höhenentwicklung, Gestaltung, etc.).  

4.1.2.2 Lärm/Luft: 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal wird durch die Landesstraßen B320 Ennstal Straße in Rich-

tung Liezen (A9 Pyhrn Autobahn) bzw. Radstadt (A10 Tauern Autobahn), die L741 - Aigener 

Straße und L742 - Wörschacherstraße an das übergeordnete Straßennetz angebunden.  
 

Der Hauptsiedlungsraum von Aigen wird durch das Verkehrsaufkommen auf der L741 Aige-

ner Straße belastet. Die Landesstraße L741 Aigener Straße weist im Siedlungsgebiet von 
Aigen ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen (DTV) zwischen 5.200 Kfz/Tag 

(Schwerverkehrsanteil 6 %) und 2.300 Kfz/Tag (Schwerverkehrsanteil 2 %) im Jahr 2019 

auf.  

  

Abbildung 6 - Übersichtskarte Landes- und Gemeindestraßen, Quelle: GIS Steiermark 
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4.1.3 landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung 

Durch landwirtschaftliche Betriebsführungen mit Tierhaltungen und durch das betriebsbe-

dingte Ausbringen von Mist, Gülle und Jauche kann es in einzelnen Ortsteilen mit vorwiegend 
landwirtschaftlichen Strukturen insbesondere in den angrenzenden Wohngebieten zu tem-

porären Belästigungen kommen. Die vorläufige Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen 

aus der Nutztierhaltung in Stallungen vom Oktober 2000 bietet für alle Anwendungsfälle ob-
jektiv nachvollziehbare Kriterien zur quantitativen und qualitativen Abschätzung des zu er-

wartenden Ausmaßes der Emissionen auf Basis des anzunehmenden Rechtskonsenses. Je 

nach Art der Tierhaltung werden unterschiedliche Schutzabstände definiert. Eine Ermittlung 
der Geruchsbelästigung durch die landwirtschaftlichen Betriebe (worst case) wurde durch 

nachfolgende Berechnungen vorgenommen und die Geruchsschwellenabstände bzw. Beläs-

tigungsbereiche je Betrieb ermittelt. 
 

Die Abschätzung der Immissionen des jeweils zu beurteilenden landwirtschaftlichen Stallge-

bäudes erfolgt anhand der Tierart und Nutzungsrichtung, der Tierzahl und der landtechni-
schen Ausstattung (landtechnische Faktoren). Für die Bewertung der sich daraus ergeben-

den Immissionen sind die Ausbreitungsbedingungen durch eine meteorologische Beurteilung 

und die in der Raumordnung festgelegten Flächenwidmungen in einer Abstandsregelung ein-
gebunden. Dies ist in einer umwelthygienischen Bewertung mit besonderer Berücksichtigung 

des Geruches zusammengefasst. Damit wird die Festlegung von Mindestabständen zwi-

schen Nutztierhaltungsbetrieben und Wohngebieten ermöglicht.  
 

Im Zuge der Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 wurden alle relevanten, 

dh innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur oder in Nahelage befindlichen, landwirt-
schaftlichen Betriebe im Gemeindegebiet durch die Bauabteilung erhoben, um jene Parame-

ter, die für die Berechnung der Mindestabstände gemäß Richtlinie zur Beurteilung von Im-

missionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen erforderlich sind, zu ermitteln. Die eingehol-
ten Parameter umfassen die Tierart/ Nutzung, die Lüftung (Freilüftung/ mechanische Lüf-

tung), die Entmistung sowie die Fütterung (landtechnische Faktoren).  

 
Seit Jänner 2017 liegt die endgültige Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der 

Nutztierhaltung in Stallungen vor. Nach Rücksprache mit der ABT13 ist bis zur Anpassung 

des gelt. StROG 2010 die vorläufige Richtlinie aus dem Jahr 2000 (VRL) weiterhin anzuwen-
den. Im Rahmen der Novelle 45/2022 wurde die Berechnung der Geruchsimmissionen neu 

geregelt. Dazu wird eine gesonderte Verordnung des Amtes der Stmk Landesregierung erlas-

sen. Diese liegt bis dato jedoch noch nicht vor und wurden aus diesen Übergangsbestimmun-
gen in der Novelle 45/2022 festgelegt, dass bis 30.09.2022 noch die „alte“ Berechnung der 

Geruchsemissionen herangezogen werden kann. 

 

Die Bestimmung des Schutzabstandes in Metern erfolgte auf Basis des Formblattes 1 und 2 

der Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in Stallungen vom 

Oktober 2000. Ausgehend von den bekannt gegebenen Werten wurde die Geruchsemission 
ermittelt und in weiterer Folge der Schutzabstand künftiger Wohnbebauung zu Betrieben in 

Metern rechnerisch ermittelt und wird im Zuge der Revision des Flächenwidmungsplanes 
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plangraphisch näher dargestellt. Die ermittelten Geruchsimmissionen sollen ein Heranrü-

cken der Wohnsiedlungsstruktur an bereits bestehende, landwirtschaftliche Betriebe hintan-

halten, um deren Existenz langfristig abzusichern. Im Entwicklungsplan Nr. 5.00 erfolgt die 
symbolische Darstellung der landwirtschaftlichen Betriebe (Kreissignatur).  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Die rechnerisch ermittelten Geruchskreise sind im Flächenwidmungsplan durch entspre-

chende Festlegungen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zu berücksichtigen. Die 
Geruchskreise werden zur Festlegung von Freihaltebereichen (Puffern) im Flächenwid-
mungsplan entsprechend der jeweils geltenden Rechtsgrundlage als Entscheidungshilfe 
Verwendung finden. 

 Freihaltung der durch Geruchsemissionen beeinflussten Bereiche vor künftiger Bebau-
ung und langfristige Freihaltung der noch zusammenhängenden landwirtschaftlich gut 
nutzbaren Flächen. 

 Im Bedarfsfall Erhebung der Rechtssituation auf Basis eines Einzelgutachtens (Erhe-
bung Hofer und Berechnung nach der GRAL-Methode) 

 

4.1.4 Gewässer 

 

 
Abbildung 7 - Gewässerkarte/Gewässernetz Quelle: GIS Steiermark 

Planungsinteressen – Betreuungskompetenz Bundeswasserbauverwaltung: 

Gem. Schreiben der Abteilung 14 – Wasserwirtschaftliche Planung des Amtes der Stmk. Lan-

desregierung vom 16.01.2023 zur Revision des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwick-

lungsplanes und des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 (GZ: ABT14-2172/2023-2) liegen fol-

gende wasserwirtschaftlichen Planungsinteressen im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal 

vor: 
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1. Freihaltung der Hochwasserüberflutungsgebiete (HQ100-Bereiche) und Wildbachgefah-

renzonen (nach dem Forstgesetz 1975) von gewässerunverträglichen Nutzungen zur 

Erhaltung und Verbesserung des Hochwasserabflusses sowie um nachträgliche Scha-
densbehebungen zu vermeiden. Diese Zonen sind weiter als natürliche Retentions-

räume und damit vor allem zur Vermeidung von Abflussverschärfungen im Unterlauf-

bereich zu erhalten, d. h. von Bebauungen, Schüttungen udgl. freizuhalten. 
 

Folgende Hochwasserstudien sind für das Gemeindegebiet Aigen im Ennstal relevant: 

1.) Enns 2020: ,,ABU VI 2017 GZP Enns II"; TDC DEPISCH ZT & LUGITSCH ZT. 
2.) Gulling (in Bearbeitung): ,,ABU VII 2019 GZP Gulling"; INGENOS ZT GmbH 
 

Die im letzten Flächenwidmungsplan dargestellten Hochwasseranschlaglinien sind im 
Auflageplan durch die Ergebnisse der oben angeführten, aktuellen Abflussuntersu-

chungen zu ersetzen. 

 
Auf Grundlage der neuen HQ30/100-Hochwasseranschlaglinien sind die entsprechen-

den raumplanerischen Konsequenzen zu ziehen (Festlegung von Sanierungsgebiet 

Hochwasser, Festlegung des Aufschließungserfordernisses Hochwasserfreistel-
lung, ... ). Hinsichtlich Vorgangsweise für die Berücksichtigung von Hochwasserabfluss-

untersuchungen und Gefahrenzonenplänen wird auf die Leitlinie der Abteilung 14 und 

der Abteilung 13 zur Durchführung der örtlichen Raumordnung und von Bauverfahren 
bei Gefährdungen durch wasserbedingte Naturgefahren verwiesen. Diese Leitlinie 

wurde den Gemeinden bereits übermittelt bzw. kann unter http://www.raumpla-

nung.steiermark.at/cms/beitrag/11075178/922664/ abgefragt werden. Des Weite-
ren wird darauf hingewiesen, dass auch Hochwassergefährdungen durch nicht unter-

suchte Gewässer möglich sind. Diese sind im Zuge der weiteren Planung bzw. im Zuge 

von Bebauungen zu berücksichtigen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach den Richtlinien für die Bundeswasserbauver-

waltung (RIWA-T, herausgegeben im Juli 2006),  

a) Maßnahmen zur Änderung der Ausbaugröße regulierter Gewässerabschnitte 
zum Zwecke der Schaffung neuer Siedlungs- und Wirtschaftsgebiete und 

b)  schutzwasserbauliche Maßnahmen, die zum Schutz von Bauten im HQ30-Ab-

flussbereich gemäß § 38 Abs. 3 WRG 1959 notwendig werden, nicht aus Bun-
desmitteln zu finanzieren bzw. zu fördern sind. Ausnahmen sind nur möglich, 

wenn die Bauten vor dem 01.07.1990 behördlich bewilligt wurden. 
 
Land – und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind nach diesen Richtlinien nicht ge-

sondert zu schützen. Für die Errichtung von Bauten und Anlagen innerhalb der Grenzen 

des 30-jährlichen Hochwasserabflussgebietes (HQ30-Zone) ist jedenfalls die wasser-
rechtliche Bewilligung einzuholen. 
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2. Freihaltung von Uferstreifen entlang natürlicher Gewässer entsprechend dem derzeit 

gültigen Regionalen Entwicklungsprogramm, Wasserrechtsgesetz 1959 idgF §§ 30 

und 30a und dem Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungs-
räume, LGBl. Nr. 117/2005.  

 

Demnach ist zur Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer und ih-
rer maßgeblichen Uferbereiche ein Uferstreifen von mindestens 10 m Breite vor künf-

tigen Bebauungen und Intensivnutzung freizuhalten. Ausnahmen sind bei Baulücken-

schließungen geringen Ausmaßes zulässig, wobei jedoch gewässerökologische und 
schutzwasserbauliche Interessen zu berücksichtigen sind. Zur Beurteilung der ökolo-

gischen Funktion des jeweiligen Uferstreifens bzw. zur genauen Festlegung der Ufer-

streifenbreite ist im Bedarfsfalle das Einvernehmen mit der Baubezirksleitung bzw. 
dem Bezirksnaturschutzbeauftragten herzustellen. Die genannten Verordnungen sind 

im Wortlaut/Erläuterungsbericht zum Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungs-

plan und Flächenwidmungsplan anzuführen. 
 

3. Gemäß § 4 Abs. 1 des Programmes zur hochwassersicheren Entwicklung der Sied-

lungsräume, LGBl. Nr. 117/2005, sind folgende Bereiche von Baugebieten gemäß 
§ 23 Abs. 1 und 3 von solchen Sondernutzungen im Freiland gemäß § 25 Abs. 2, die 

das Schadenspotenzial erhöhen und Abflusshindernisse darstellen (wie z.B. Auffül-

lungsgebiete) sowie von Neubauten gemäß § 25 Abs. 3 Z.1 lit. b ROG freizuhalten: 
1. Hochwasserabflussgebiete des HQ100, 

2. Rote Gefahrenzonen der nach den forstrechtlichen Bestimmungen erlassenen 

Gefahrenzonenpläne, 
3.  Flächen, die sich für Hochwasserschutzmaßnahmen besonders eignen und 

Blaue Vorbehaltsbereiche der nach den forstrechtlichen Bestimmungen erlasse-

nen Gefahrenzonenpläne und 
4.  Uferstreifen entlang natürlich fließender Gewässer von mindestens 10 m gemes-

sen ab der Böschungsoberkante (im funktional begründeten Einzelfall auch dar-

über hinaus). 
 

Abweichend von Abs. 1 Z.1 sind Zubauten gemäß § 25 Abs. 3 Z.1 lit. b ROG sowie 

Ausweisungen im Hochwasserabflussgebiet des HQ100 unter bestimmten Vorausset-
zungen als Ausnahmen möglich. Im Falle von Baulückenschließungen geringen Aus-

maßes können abweichend von Abs. 1 Z.4 Ausnahmen gewährt werden, wobei die 

ökologische Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berücksichtigen sind. 

 

4. Ersichtlichmachungen im Sinne des § 26 (7) StROG 2010: der Gewässer nach dem 

tatsächlichen Verlauf, der Hochwasserüberflutungsgebiete und provisorischen Gefah-
renzonen, der Grundwasserschutz– und Schongebiete, der Quell- und Brunnenschutz-

gebiete sowie meliorierte (ME) und hangrutschgefährdete (ER) Flächen (Neuauswei-

sungen im GIS-Steiermark).  
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5. Wasserwirtschaftliche Interessen bezüglich Niederschlagswässer: 

Der Anfall und die Ableitung von Niederschlagswässern haben in Siedlungsgebieten in 
den letzten Jahren verstärkt zu Problemen geführt. Diese Probleme entstanden durch 

eine unzureichende Beachtung des Abflusses von Hangwässern, der technischen Rah-

menbedingungen von Kanalisationsanlagen sowie von Grundstückswässerungs- und 
Versickerungsmöglichkeiten. 

 

Damit eine geordnete Versickerung/Ableitung der Niederschlagswässer gewährleistet 
ist sowie um nachteilige Auswirkungen des Oberflächenwasserabflusses infolge der 

Bebauung/Versiegelung auf die Unterliegerbereiche hintan zu halten, wird die Erstel-

lung eines Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes unter Berücksichtigung der Gelän-
deverhältnisse bzw. der Boden- und Grundwasserverhältnisse (Grundwasserstand und 

Sickerfähigkeit des Bodens!) als notwendig erachtet. Die örtliche Abgrenzung hat nach 

hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Kriterien zu erfolgen. 
 

Generell ist jedoch erforderlich, dass möglichst viel unbelastetes Niederschlagswasser 

an Ort und Stelle zurückgehalten und zur Versickerung gebracht wird (Grundwasseran-
reicherung) und nur bei Überlastung von diesbezüglichen Anlagen (Flächen-, Mulden-, 

Becken-, Schacht-, Rigolen-, Rohr-, Retentionsraumversickerung, Filtermulden, Regen-

rückhaltebecken, Retentions-(Filterbecken) Oberflächenwässer einem Vorfluter zuge-
leitet wird. Eine Versickerung soll nur bei entsprechender Sickerfähigkeit des Bodens 

und unter Einsatz eines vertretbaren technischen Aufwandes vorgeschrieben werden. 

Belastete Meteorwässer müssen – sofern nicht eine Einleitung in die Kanalisation ge-
fordert ist – vor Versickerung bzw. Einleitung in einen Vorfluter dem Stand der Technik 

bzw. den Qualitätszielverordnungen entsprechend gereinigt werden.  

 
Informationen über diese Thematik können dem Leitfaden für Oberflächenentwässe-

rung 2.1 erstellt durch die Abteilung 14, Abteilung 13 und Abteilung 15 des Amtes der 

Steiermärkischen Landesregierung http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/ 
cms/beitrag/11625883/4570277/ entnommen werden. In diesem Leitfaden werden 

rechtliche, wasserwirtschaftliche und technische Fragestellungen, die bei der Oberflä-

chenentwässerung von Bauland auftreten, ausführlich erläutert.  
 

Im GIS-Steiermark sind unter „Naturgefahren“ flächendeckend Fließpfade auf Basis 

eines 1 m x 1 m Geländemodells dargestellt. Diese Fließpfade resultieren aus einer 
Geländeanalyse der Haupteinzugsgebiete, ohne Berücksichtigung von Regenereignis-

sen, Bodeneigenschaften sowie kleinräumigen Strukturen (zB Mauersockeln, Durch-

lässe) sowie einer Kanalisation. Die Fließpfade dienen als erster Hinweis für eine Ge-
fährdung durch Hangwasserabflüsse. Grundlagen und Erläuterungen zur Anwendung:  

Fließpfade im GIS-Steiermark  

 
Hinsichtlich hydraulischer Bemessung, Bau und Betrieb von Regenwasser-Sickeranla-

gen wird auf die ÖNORM B 2506-1, auf die ÖNORM B 2506-2, auf die ÖNORM B 2506-
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3, auf das ÖWAV Regelblatt 35 und ÖWAV Regelblatt 45 sowie auf das DWA Regelblatt 

A 138 – jeweils in den derzeit gültigen Fassungen – verwiesen.  

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben der Abteilung 13 vom 08.08.2012, GZ: 
ABT13-10.00-5/2012-33 wird gefordert, dass zur Sicherstellung einer ordnungsgemä-

ßen Oberflächenentwässerung bei Neuausweisungen bzw. bei Festlegung von Auf-

schließungserfordernissen eine „wasserbautechnische Gesamtbetrachtung“ zwingend 
festgelegt wird. Es zeigt sich laufend, dass die Verschiebung der Oberflächenwasser-

problematik auf einzelne Bauverfahren in vielen Fällen zu einem Abgehen von den Wid-

mungsfestlegungen führt, da zB der Untergrund nicht sickerfähig ist, keine Retentions-
flächen vorgehalten wurden, Allgemeinflächen (Zufahrtsstraßen, Wende- und Müll-

plätze, etc.) und Hangwässer unberücksichtigt bleiben, kleine Vorflutgräben über keine 

ausreichende Abflusskapazität verfügen. In diesem Zusammenhang wird daher auch 
auf die im GIS Steiermark verfügbaren Hangwasserkarten verwiesen.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Erstellung eines 

gesamthaften wasserwirtschaftlichen Entwicklungsplans gemäß ÖWA-Leitfaden „Kom-
munaler Wasserentwicklungsplan“ die Möglichkeit besteht, sich mit der Problematik 

der Regenwasserbewirtschaftung zu beschäftigen. So besteht unter anderen die Mög-

lichkeit im kommunalen Wasserentwicklungsplan Bereiche auszuweisen, für die zB in 
Flächenwidmungs- und Bauverfahren die Regenwasserableitung besonders zu beach-

ten ist. Im Rahmen eines kommunalen Wasserentwicklungsplanes können die Ge-

meinden ihre Wasserwirtschaft (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hochwas-
serschutz und Niederschlagsproblematik) ganzheitlich analysieren, um sich mittel- bis 

langfristige Entwicklungsziele zu setzen. Mit einem kommunalen Wasserentwicklungs-

plan verfügen sie über eine fundierte Planungs- und Entscheidungsgrundlage für zu-
künftige Vorhaben. Für weitere Informationen kann mit der Abteilung 14 Kontakt auf-

genommen werden. 

 
6. Abwasserplan der Gemeinde: 

Laut Steiermärkischem Kanalgesetz 1988 idgF haben die Gemeinden auf Grundlage 

der Novelle 1998 einen Abwasserplan zu erlassen. Dieser Gemeindeabwasserplan ist 
gemäß § 2a (3) des Kanalgesetzes an den jeweiligen Entwicklungsstand der örtlichen 

Raumplanung anzupassen. 
 

Entsprechende Bestimmungen zur Verwirklichung der o.a. wasserwirtschaftlichen Zielset-

zungen sind in den Wortlaut und in das örtliche Entwicklungskonzept aufzunehmen. 
 

Bezüglich der Abstimmung des Flächenwidmungsplanes - insbesondere bei beabsichtigten 
Neuausweisungen von Bauland, von Auffüllungsgebieten und Sondernutzungen im Freiland 

im Nahbereich von Gewässern - mit den Erfordernissen der Wasserwirtschaft (Freihalten der 

Hochwasserabflussgebiete, Hochwasserschutz, Vermeidung von abfluss-verschärfenden 
Maßnahmen) wird ersucht, vorzeitig die zuständigen Dienststellen einzubeziehen (Koordina-

tionsgespräch Gemeinde, Ortsplaner, Abteilung 13, Abteilung 14, Baubezirksleitung Liezen 

und Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung). 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Keine Neufestlegung von Bauland in jenen Gebieten, die aufgrund gelt.  

Bestimmungen (SAPRO LGBl. Nr. 117/2005, Wasserrechtsgesetz) von einer solchen 
Nutzung ausgeschlossen sind. 

 Freihaltung der Hochwasserabflussbereiche zur Vermeidung teurer Sanierungsmaßnah-
men bzw. nachteiliger Veränderungen des Abflussgeschehens für Unterlieger. 

 Freihaltung gewässernaher Räume vor Bebauung und Intensivnutzungen gem. Pro-
gramm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005) 
sowie Leitlinie für die Durchführung der örtlichen Raumordnung und von Bauverfahren 
bei Gefährdung durch wasserbedingte Naturgefahren (Dezember 2008). 

 Abstimmung der wasserwirtschaftlichen Planungsinteressen im Anlassfall. 
 Aufnahme entsprechender Bestimmungen zur Verwirklichung der o.a. wasserwirtschaft-

lichen Zielsetzungen im Wortlaut (Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan). 

 

Betreuungskompetenz Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung: 

Von der Wildbach- und Lawinenverbauung werden die Einzugsgebiete und die diese Flächen 
entwässernden Gewässer (Wildbäche) im Sinne des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440 (§ 

99 (1)) betreut. Das Einzugsgebiet und die Tätigkeitsgrenze werden nach den Kriterien des 

Forstgesetzes für jedes Gewässer zwischen Wildbach- und Lawinenverbauung und der Bun-
deswasserbauverwaltung festgelegt. Im Gefahrenzonenplan werden wildbach- und lawinen-

gefährdete Bereiche (Rote, Gelbe Gefahrenzonen), deren Gefährdungsgrad und jene Berei-

che, für die eine besondere Art der Bewirtschaftung oder deren Freihaltung für spätere 
Schutzmaßnahmen erforderlich ist (Vorbehaltsbereiche), näher dargestellt. Gefahrenzonen 

werden derzeit unter Zugrundelegung eines Ereignisses mit einer Wiederkehrwahrscheinlich-

keit von ca. 150 Jahren (Bemessungsereignis) abgegrenzt. 
 

Für das Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal liegt aktuell der am 20.11.2023 ministeriell 

genehmigten Gefahrenzonenplan Aigen im Ennstal Revision 2023 vor. Im Entwicklungsplan 
werden die Gelben und Roten Wildbachgefahrenzonen, die Braunen Hinweisbereiche (Stein-

schlag, Rutschung, Überflutung) sowie die Blauen Vorbehaltsbereiche flächendeckend für 

das gesamte Siedlungsgebiet der Gemeinde Aigen im Ennstal einschließlich der damit ver-
bundenen Rechtsfolgen ersichtlich gemacht.  

 

Entsprechend dem Forstgesetz 1975 idgF iVm mit der Verordnung über die Gefahrenzonen-

pläne (BGBl. II Nr. 132/2021) werden folgende Bestimmungen betreffend die relevanten 
Gefahrenzonen angeführt:  

 
a) Rote Wildbachgefahrenzonen1 entsprechen einem Bauverbot für die Errichtung 

(Neu-, Zu- und Umbauten) von Objekten, die dem Aufenthalt von Menschen oder Tie-

 
1  "Die Rote Gefahrenzone umfasst jene Flächen, die durch Wildbäche derart gefährdet sind, dass ihre ständige Benützung für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke wegen der voraussichtlichen Schadenswirkung des Bemessungsereignisses nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist; bei ortsüblicher Bauweise ist mit der Zerstörung von Gebäuden oder Gebäude-
teilen zu rechnen; auch innerhalb der Gebäude besteht für Personen Lebensgefahr; dieser Zone werden auch jene Flächen 
zugerechnet, auf denen durch kleinere, jedoch häufig wiederkehrende Ereignisse eine Gefährdung eintritt.“  
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ren dienen; bei allen anderen baulichen Herstellungen ist ein Gutachten / Stellung-

nahme der Wildbach- und Lawinenverbauung verbindlich einzuholen. Eine Bauland-

festlegung im Flächenwidmungsplan in Bereichen für welche eine Rote Gefahren-
zone festgelegt ist, ist nur nach Änderung des Gefahrenzonenplans und Rücknahme 

der Roten Zone zulässig. 

 
b) Gelbe Wildbachgefahrenzonen2 entsprechen einem Baubeschränkungsbereich, wel-

che wegen ihrer unterschiedlichen Gefährdung durch Wildbäche und deren Folgen 

(von der Beschädigungsgefahr für Gebäude und Lebensgefahr auf den Verkehrswe-
gen bis zur bloßen Belästigung z.B. durch Überflutung geringen Ausmaßes) zur Be-

bauung nicht oder minder geeignet sind, in welchen aber andererseits in einzelnen 

Bereichen ein Schutz von Objekten sinnvoll möglich ist. Für Bauvorhaben innerhalb 
der Gelben Wildbachgefahrenzone ist immer ein Gutachten der WLV gemäß Leitfa-

den zur Baulandausweisung in Gefahrenzonen der WLV, Stand: September 2013 ein-

zuholen. Eine Baulandfestlegung im Flächenwidmungsplan innerhalb Gelber Gefah-
renzonen ist nur bei Nachweis der nicht gegebenen Gefährdung (z.B. bei Überflutung 

geringen Ausmaßes) durch die WLV zulässig. 

 
c) Braune Hinweisbereiche3 sind Bereiche, die anderen Naturgefahren wie z.B. Überflu-

tungen, Steinschlag ausgesetzt sind. Im Falle einer Bebauung bzw. vorgesehenen 

Festlegungen im Entwicklungsplan bzw. Flächenwidmungsplan dieser Flächen ist ein 
Gutachten / Stellungnahme eines befugten Sachverständigen (WLV, Geologe, Boden-

mechaniker o. ä.) oder einer anderen zuständigen Stelle zum Nachweis einer nicht 

gegebenen Gefährdung einzuholen. Dabei ist insbesondere der Leitfaden „Parame-
ter für Ausweisungen in Gefahrenzonen“ der WLV und Abteilung 13, Stand: Septem-

ber 2013 heranzuziehen. Dieser Leitfaden stellt somit auch eine wesentliche Grund-

lage für die Neuerstellung des 1. Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungspla-
nes dar. 

 

d) Blaue Vorbehaltsbereiche4 sind Bereiche, die für die Durchführung von technischen 
oder forstlich-biologischen Maßnahmen der Dienststellen benötigt werden und ent-

sprechen einem Bauverbot für die Errichtung (Neu-, Zu- und Umbauten) von Objek-
ten, die dem Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen. 

 

 
2  "Die Gelbe Gefahrenzone umfasst alle übrigen (außerhalb der Roten Gefahrenzone) durch Wildbäche gefährdeten Flächen, 

deren ständige Benützung für Siedlungs- oder Verkehrszwecke infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt ist; es herrscht hier 
Gefahr unterschiedlichen Ausmaßes. Die Beschädigung von Objekten ist möglich, jedoch sind Gebäudezerstörungen nicht zu 
erwarten, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden; Gefahr für Personen ist in derart gesicherten Gebäuden unwahrscheinlich, 
außerhalb der Gebäude aber in unterschiedlichem Ausmaß gegeben." 

 Alle übrigen durch Wildbäche oder Lawinen gefährdeten Flächen, deren ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt ist 

3  Bereiche, hinsichtlich derer anlässlich von Erhebungen festgestellt wurde, dass sie vermutlich anderen als von Wildbächen und 
Lawinen hervorgerufenen Naturgefahren, wie Steinschlag oder nicht im Zusammenhang mit Wildbächen oder Lawinen stehen-
den Rutschungen oder Erosionen, ausgesetzt sind. 

4  Bereiche, die a) für die Durchführung von technischen oder forstlich-biologischen Maßnahmen der Dienststellen sowie für die 
Aufrechterhaltung der Funktionen dieser Maßnahmen benötigt werden oder b) für die Ablagerung von Sedimenten benötigt 
werden oder c) zur Sicherung einer Schutzfunktion oder eines Verbauungserfolges einer besonderen Art der Bewirtschaftung 
bedürfen. 
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Gemäß Gefahrenzonenplan sind somit folgende Punkte bei der Durchführung baurechtlicher 

oder raumplanerischer Verfahren zu beachten:  

 Beiziehung eines Sachverständigen der Wildbach- und Lawinenverbauung, welcher die 
nach den örtlichen Gegebenheiten notwendigen Bauauflagen vorschreibt (öffnungs-

freies Herausheben der Objekte je nach örtlicher Geländelage über das umliegende Ge-

lände, hochgezogene Kellerschächte, Eingänge erhöht und an ungefährdeten Gebäude-
seiten flache Geländeanschüttungen, keine abflussbehindernden Einfriedungen, Aus-

führung von verdeckten Steinberollungen um die Fundamente bei Annäherung an die 

Rote Gefahrenzone, keine Überbauung von verrohrten Gerinnen u.a.). Im Interesse des 
Bauwerbers wird die Herstellung des Einvernehmens mit der Wildbachverbauung bereits 

vor der Bauplanerstellung empfohlen. 

 Objekte und Anlagen mit der Möglichkeit von Menschenansammlungen in Gefahrenzei-
ten dürfen keinesfalls (wenn sie nicht kurzfristig räum- und sperrbar sind) in jenem Be-

reich der "Gelben Wildbachgefahrenzone" liegen, wo Menschenleben außerhalb von Ge-

bäuden gefährdet sind; dazu gehören u.a. Schulen, Camping- und Sportplätze. Die Ertei-
lung einer Baubewilligung für o.g. Objekte und Anlagen ist daher in diesen Bereichen 

nicht zulässig. Im jeweiligen Anlassfall ist eine Stellungnahme der WLV einzuholen. 
 

Die Anwendung der GZP-Informationen auf konkrete Planungen und Bauvorhaben bedarf 
schon deshalb einer einzelfallbezogenen Bewertung, da alle für die Liegenschaft relevanten 

(auch nicht im Gefahrenzonenplan ausgewiesenen) Naturgefahren, die impliziten GFZ-Infor-

mationen sowie der Auswirkungen (Risiken) für das konkrete Planungs- und Bauvorhaben 
durch einen Sachverständigen ausgewogen beurteilt werden müssen.  

Für alle Festlegungen ist der Leitfaden „Parameter für Ausweisungen (ÖEK u. FWP) in Gefah-

renzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung“ (veröffentlicht am 03.10.2013 vom Amt 
der. Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, GZ: ABT13-50.1/2013-610) heranzuziehen. Die 

Bebauung ist in Bereiche zu lenken, welche im Allgemeinen weniger oder nicht gefährdet 

sind (Schutz von Leben und Gut der Bauwerber sowie Einsparung vermeidbarer Aufwendun-
gen der Öffentlichen Hand im Zusammenhang mit künftigen Schutzbauten).  

 

Aufschüttungen und neue Abflussgassen bzw. Flächenverluste in den von Naturgefahren ge-
fährdeten Bereiche dürfen zu keiner Verschärfung der Hochwassergefährdung für Dritte (ins-

besondere für Unterlieger) führen. 

 
Im Rahmen von Raumplanungsverfahren sind der Gefährdungsgrad der neu auszuweisen-

den Flächen und die Auswirkungen der Ausweisung auf die Abflussverhältnisse von der zu-

ständigen Wildbach- und Lawinenverbauung zu beurteilen. Dabei ist jedenfalls darzulegen, 
ob und durch welche Maßnahmen wesentliche Teile der zu bebauenden Flächen gefahren-

freigestellt werden können. 

 
Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Keine weitere Siedlungsentwicklung in durch Wildbäche und Lawinen gefährdeten Berei-

chen (mit Ausnahme von Zu- und Umbauten an rechtlich konsentierten Bestandsgebäu-
den).  
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 Ausbau des Hochwasserschutzes und der Gefahrenfreistellung auf Basis des Gefahren-
zonenplanes. 

 Verbindliche Beiziehung der Organe der BBL und WLV bei allen Planungen. 
 Berücksichtigung des Programmes zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungs-

räume (LGBl. Nr. 117/2005) und des Leitfadens „Parameter für Ausweisungen in Gefah-
renzonen“ der WLV und Abteilung 13, Stand: September 2013 bei allen Planungen 

 Freihaltung der durch Oberflächenwässer und Naturgefahren (Wildbäche, Lawinen, Rut-
schungen und Sturzprozesse) gefährdeten Bereiche sowie der erforderlichen Flächen zur 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen oder ordnungsgemäßer Entsorgung/Retention von 
Hang-/Oberflächenwässer 

 

Hangwasser: 
Die Darstellung der Fließpfade ist im GIS - Steiermark (Digitaler Atlas) in der Karte „Gewässer 
& Wasserinformation“ unter dem Layer „Naturgefahren“ als „Fließpfade nach Einzugsgebie-

ten (1 m)“ ersichtlich gemacht und soll als Hinweis für Gefahren durch Hangwasserabflüsse 

dienen. 
 

Oberirdisches Hangwasser kann als „Hochwasser“ bezeichnet werden, das nicht durch Bä-

che oder Flüsse, sondern in sonst trockenen Einzugsgebieten durch flächenhaften Abfluss 
von Oberflächenwasser infolge von Niederschlag und Schmelzwasser entsteht. Hochwasser 

aus Hangwasserabflüssen kann zusätzlich zum Hochwasser aus Fließgewässern zu erhebli-

chen Schäden an Bauwerken und Infrastruktureinrichtungen führen.  
 

Im Freilandbereich, insbesondere in Hanglagen, zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung 

der Fließpfade mit dem tatsächlichen Abflussverhalten. In Siedlungsbereichen sind die Fließ-
pfade nur mit entsprechenden Nacherhebungen (Brücken, Durchlässe, Kanäle, Garten- und 

Sockelmauern, hohe Gehsteigkanten, etc.) zu verwenden.  

 
Für die Anwendung der Fließpfade wird seitens des Amtes der Stmk. Landesregierung emp-

fohlen:  

 Analyse der Fließpfade im GIS-Steiermark auf eine mögliche Gefährdung durch Hang-
wasserabflüsse anhand der dargestellten klassifizierten Fließpfade nach Einzugsge-

bietsgröße und Festlegen von kritischen Bereichen.  

 Plausibilitätsprüfung bzw. neue Festlegung der möglichen kritischen Bereiche aufgrund 
eines Vergleichs mit abgelaufen Ereignissen sowie einer vor Ort Erhebung. Dabei sind 

maßgebende Kleinstrukturen (Garten- und Sockelmauern, hohe Gehsteigkanten, etc.) 

Brücken, Durchlässe und Kanäle zu berücksichtigen.  
 Für genauere Aussagen ist eine hydraulische Modellierung zur Berücksichtigung von 

Niederschlagsereignissen auf Basis des verbesserten Digitalen Geländemodells (Be-

rücksichtigung von Brücken, Durchlässe, Kanäle, Garten- und Sockelmauern, hohe Geh-
steigkanten, etc.) durchzuführen und eine Hangwasserkarte mit einem Konzept für 

Schutzmaßnahmen zu erstellen. 
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Fließpfade bilden keine direkte Überflutungsgefahr ab, geben aber bei richtiger Interpreta-

tion wertvolle Hinweise auf mögliche Hangwasserabflüsse und sind somit bei allen Planun-

gen zu berücksichtigen. 
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Sicherung der Quell- und Karstwassergebiete im gesamten Gemeindegebiet und 

Berücksichtigung der Schutz- und Schongebiete. 
 Auf den Schutz der Quellfassungen und Brunnen ist generell Bedacht zu nehmen. 
 Sicherung der Brunnen und Quellgebiete im gesamten Gemeindegebiet 

Berücksichtigung der Hangwasserkarten bei allen Planungen (Entwicklungsplan, 
Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, Bauverfahren) 

 Berücksichtigung der Fließpfade bei allen Planungen und Freihaltung der von 
Oberflächen-/Hangwässern gefährdeten Bereiche inkl. der erforderlichen Flächen zur 
Entsorgung der anfallenden Oberflächen-/Hangwässern 

 
4.1.5 Wald 

Allgemeines: 

Der Abschnitt II des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440 legt Aufgabe, Umfang und Inhalt der 

forstlichen Raumplanung im Grundsätzlichen fest. Die Verordnung über den Waldentwick-
lungsplan, BGBl. Nr. 582/1977 enthält hierzu die näheren Ausführungsbestimmungen.  

 

Planungsgegenstand sind die Waldgrundflächen gemäß § 1 Forstgesetz 1975 idgF, die 
Kampfzone des Waldes und die Windschutzanlagen gemäß § 2 Forstgesetz 1975 idgF und 

Grundflächen, die zur bestmöglichen Erfüllung bzw. Entfaltung der Wirkungen des Waldes im 

Planungsgebiet beitragen können (Abgrenzung zwischen Forst-, Land- und Almwirtschaft, Pla-
nung notwendiger Neuaufforstungsflächen gemäß § 6 (2) und § 7 lit. c) Forstgesetz 1975 

idgF). 

 
Planungsaufgabe ist die Erfassung und Bewertung der Funktionen (Nutz-, Schutz-, Wohl-

fahrts- und Erholungswirkung) der gemäß § 1 Forstgesetz 1975 idgF genannten Flächen und 

die Festlegung ihrer jeweiligen Leitfunktionen. 
 

Um bundesweit einheitliche Beurteilungs- und Ansprachekriterien zu erhalten, wurden im 

Jahre 1988 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Zl. 52.250/05-VB 5/88) 
und im Jahr 2012 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft (Schreiben vom 23.08.2012, GZ: BMLUFW-LE.3.1.10/0003-IV/4a/2012) für 

die Neuerstellung und die Revision von Waldentwicklungsplan-Teilplänen Richtlinien über In-
halt und Ausgestaltung des Waldentwicklungsplanes herausgegeben.  

 

Der Bezirk Liezen verfügt gem. Waldentwicklungsplan über eine Waldausstattung laut Katas-
ter von 185.711 ha, das sind 56 % der Gesamtfläche des Bezirks.  
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Beschreibung der Funktionsflächen gem. Waldentwicklungsplan: 

Generelle Festlegungen: 

Entsprechend den näher definierten rechtlichen Grundlagen, Planungsgegenstand sowie 
Planungsaufgabe für die Erstellung des Waldentwicklungsplanes erfolgt die Bewertung der 

Funktionen und Festlegung der Leitfunktionen (Kriterienermittlung). 

 
Die Schutzfunktion begründet sich insbesondere auf den Schutz vor Elementargefahren und 

schädigenden Umwelteinflüssen sowie die Erhaltung der Bodenkraft gegen Bodenab-

schwemmung und Verwehung, Geröllbildung und Hangrutschung gemäß § 6 (2) lit. b) Forst-
gesetz 1975 idgF. 

 

Die Wohlfahrtsfunktion (Wohlfahrtswirkung) beruht auf dem Einfluss auf die Umwelt, insbe-
sondere auf den Ausgleich des Klimas und des Wasserhaushaltes, auf die Reinigung und 

Erneuerung von Luft und Wasser und auf die Lärmminderung gemäß § 6 (23) lit. c) Forstge-

setz 1975 idgF. 
 

Die Erholungsfunktion (Erholungswirkung) gemäß § 6 (2) lit. d) Forstgesetz 1975 idgF betrifft 

insbesondere die Wirkung des Waldes als Erholungsraum für die Waldbesucher. 
 

Flächenbeschreibungen: 

Im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal befinden sich Funktionsflächen mit den folgenden 
laufenden Nummern: 

 

Bei der Bewertung der Funktionen und Festlegung der Leitfunktionen ist die Nutzfunktion als 
Voraussetzung für die Erfüllung und Sicherung der überwirtschaftlichen Funktionen (Schutz-

funktion (S), Wohlfahrtsfunktion (W) und Erholungsfunktion (E)) zu sehen und gilt diese 

grundsätzlich als Leitfunktion. Dementsprechend ist eine mehrstufige Bewertung der Nutz-
funktion und Ersichtlichmachung in der Kennzahl nicht erforderlich. Die o.a. wirtschaftlichen 

Funktionen (S, W, E) werden jeweils durch Werteziffern von 0 bis 3 bewertet, wobei 0 keine 

Wertigkeit - geringes öffentliches Interesse, die Werteziffer 1 eine geringe Wertigkeit oder 
bestehendes öffentliches Interesse, die Werteziffer 2 eine mittlere Wertigkeit oder erhöhtes 

öffentliches Interesse und die Werteziffer 3 eine hohe Wertigkeit oder besonderes öffentli-

ches Interesse darstellt. Für die Darstellung in den einzelnen Funktionsflächen ergibt sich 
daraus eine Kennzahl, die sich aus den Werteziffern der überwirtschaftlichen Funktionen 

(Reihenfolge S-W-E) zusammensetzt.  
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Abbildung 8 - Auszug Waldentwicklungsplan, GIS Steiermark (unmaßstäblich) 

 

Mit der im Wortlaut getroffenen Zielsetzung der weitestgehenden Freihaltung der Waldränder 

soll erreicht werden, dass diese vor neuen großflächigen Baulandfestlegungen im Flächen-
widmungsplan freigehalten werden. Ausgenommen sind kleinflächige Baulandarrondierun-

gen und Lückenschlüsse in bereits zusammenhängend bebauten Siedlungsgebieten. Die Re-

gelung, wonach Neubebauungen im ausreichenden Abstand zu Waldrändern erfolgen sollen, 
bezieht sich auf bereits bestehendes Bauland. Dies kann u.a. durch Festlegung in Bebau-

ungsplänen oder durch Berücksichtigung in nachfolgenden Bauverfahren erreicht werden.  

 
Lebensraumkorridore: 

Im Gemeindegebiet befindet sich der Lebensraumkorridor Nr. 1 „Wörschacher Moos“ mit 

sehr hohem bzw. hohem Schutzbedarf. Die bestehenden Wildtierkorridore werden nach un-
ten angeführten Grundsätzen auf Expertenbasis im Maßstab 1:25.000 in einem Geographi-

schen Informationssystem GIS abgegrenzt. Die Grundsätze sollen gewährleisten, dass die 

Lebensraumkorridore langfristig ihre Funktion der Lebensraumvernetzung erfüllen können. 
a) Lebensraumkorridore sollen prinzipiell im Wald enden bzw. beginnen, damit Migration von 

Wald bevorzugenden Arten in mehrere Richtungen mit geringem Wanderwiderstand gewähr-

leistet bleibt. 
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b) Wie weit die Lebensraumkorridore in den geschlossenen Wald reichen, hängt vom gut-

achtlich zu beurteilenden Gefährdungsgrad (Schutzbedarf) der Waldflächen durch Infrastruk-

turprojekte (Nähe zu Siedlungen, Industrie, Freizeit, Verkehr) und dem Subkriterium der 
Hangneigung ab. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Hangneigung die Gefahr der Ver-

bauung abnimmt.  

c) Waldflächen sollen gemäß dem Schutzbedarf für Lebensraumvernetzung im Korridorbe-
reich klassifiziert werden, wobei die Wertigkeit nach lokaler, regionaler und überregionaler 

Bedeutung des Korridors selbst eine untergeordnete Rolle spielt. 

 
Folgende Klasseneinteilung wurde verwendet:  

 sehr hoher Schutzbedarf mit der Wertziffer 3 (Engstellen, Waldinseln, Tritt-

steinbiotope im Korridor), 
 hoher Schutzbedarf mit der Wertziffer 2 (Waldrandbereiche von geschlossenen 

Waldgebieten, größere Waldinseln oder Ausbreitungsachsen in Waldgebieten), 

 für Waldflächen außerhalb des Korridorbereichs wird die Wertziffer 1 (Schutz-
bedarf) vergeben 

 

 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Aigen im Ennstal    Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  62 

 
 

Objektschutzwälder gem. Bezirksrahmenplan Liezen:  

Objektschutzwälder gem. Forstgesetz sind Wälder, die Menschen, menschliche Siedlungen 
oder Anlagen oder kultivierten Boden insbesondere vor Elementargefahren oder schädigen-

den Umwelteinflüssen schützen und die eine besondere Behandlung zur Erreichung und Si-

cherung ihrer Schutzwirkung erfordern. 
 

Für den Bezirk Liezen liegt der Bezirksrahmenplan für Wälder mit Objektschutzwirkung der 

WLV vom 26.06.2017 vor. Der im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal ausgewiesene Ob-
jektschutzwald (Ketten-Aigen) ist in der Beilage dargestellt und näher beschrieben. 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Erhaltung bzw. Verbesserung des Bewaldungsgrades. 

 Erhaltung/ Verbesserung der Waldausstattung insbesondere aufgrund ökologischer 

Gründe (z.B. Kleinklima, Wasserhaushalt des Bodens und Erosionsschutz) aber auch für 
das Landschaftsbild und für die Landschaftsgliederung sowie zur Sicherung bzw. Erhal-

tung der Wohn- und Lebensqualität im Gemeindegebiet der Gemeinde Aigen im Ennstal. 

 Erhaltung der Walflächen mit mittlerer und hoher überwirtschaftlicher Funktion gemäß 
Waldentwicklungsplan. 

 Verbesserung des Waldzustandes der Objektschutzwälder gemäß Bezirksrahmenplan 

für „Wälder mit Objektschutzwirkung“ der WLV vom 26.06.2017. 
 
 

4.1.6 Denkmalschutz 

Laut Listung des Bundesdenkmalamtes, Landeskonservatorat für Steiermark stehen nach-
folgend angeführte Objekte im Gemeindegebiet unter Denkmalschutz und bestehen Boden-

denkmale bzw. archäologische Fundstellen. Die angeführten Bodendenkmale bzw. die ar-

chäologischen Fundstellen sowie die unter Denkmalschutz stehenden Objekte gem. Liste der 
unbeweglichen und archäologischen Denkmale unter Denkmalschutz, Stand: 05.06.2023, 

werden im Entwicklungsplan ersichtlich gemacht. 

 

 

 
Abbildung 9 - Liste der unbeweglichen und archäologischen Denkmale unter Denkmalschutz 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Die o. a. Bodenfundstätten und archäologischen Bodendenkmale sowie die unter Denk-

malschutz stehenden Objekte werden im Entwicklungsplan ersichtlich gemacht und ist 
jeweils vor Setzung von Maßnahmen mit der zuständigen Behörde des Bundesdenkmal-
amtes eine qualifizierte Vorfragenabklärung durchzuführen.  

 Bei sogenannten Zufallsfunden ist die Behörde umgehend zu kontaktieren.  
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4.1.7 Naturräumliche Schutzgebiete 

Gem. GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung, A17, Landes- und Regional-

entwicklung, Referat Statistik und Geoinformation vom 26.06.2023, GZ: ABT17-6048/2023-
737 wurden folgende Eintragungen im Naturschutzbuch (Landschaftsschutzgebiete, Natur-

schutzgebiete, Naturdenkmale, Biotope gem. der Stmk. Biotopkartierung sowie Europa-

schutzgebiete) im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal bekannt gegeben.  
 

- Europaschutzgebiet Nr. 4 "Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche" 

- Europaschutzgebiet Nr. 36 "Schluchtwald der Gulling" 
- Europaschutzgebiet Nr. 38 "Niedere Tauern" 

- Europaschutzgebiet Nr. 41 "Ennstal zwischen Liezen und Niederstuttern" 

- Naturschutzgebiet Nr. 20 "Putterer See mit seiner Umgebung" 
- Geschützter Landschaftsteil Nr. 1287 „Ennsregulierungskonkurrenz, Grund-

stücke“ 

- Landschaftsschutzgebiet Nr. 43 "Ennstal von Ardning bis Pruggern" 
- Naturdenkmal Nr. 941 "Sommerlinde nördlich" 

- Naturdenkmal Nr. 942 "Sommerlinde südlich" 

- Naturdenkmal Nr. 920 "Winterlinde" 
- Naturdenkmal Nr. 921 "Winterlinde" 

- Naturdenkmal Nr. 1265 "Flusslauf des Gullingbaches" 

 

Das Gemeindegebiet liegt ferner innerhalb der Alpenkonvention.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Ersichtlichmachung der bekannt gegebenen naturräumlichen Schutzgebiete und Bio-

tope. 
 Durch gezielte Bebauung/ Freihaltung und Rücksichtnahme auf erforderliche Freihalte-

zonen im Zusammenwirken mit dem Orts-, Straßen- und Landschaftsbild ist den Schutz-
zielen in allen Planungen Rechnung zu tragen.  
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4.2 Bevölkerung 

4.2.1 Bevölkerungsstruktur 

Mit 01.01.2023 beträgt die Bevölkerungszahl 2.696 Einwohner (Hauptwohnsitze). Laut Lan-
desstatistik Steiermark setzt sich die Gesamtbevölkerung der Gemeinde Aigen im Ennstal 

aus 49,96 % Frauen und 50,04 % Männern zusammen.  

 
Altersgruppen: 

19,7 % der Einwohner sind mit Stand 01.01.2023 zur Altersgruppe der „unter 20 Jahre“ zu 

zählen, 58,3 % werden der Altersklasse „20 bis unter 65 Jahre“ zugeordnet und 22,0 % wer-

den der Altersgruppe „65 Jahre und älter“ zugeordnet. Diese Werte zeigen gegenüber dem 
Bezirksdurchschnitt des Bezirkes Liezen sowie dem Landesschnitt einen leichten Überhang 

an jüngerer Bevölkerung auf.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Bei der Abschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung ist auf die zunehmende 

Überalterung und damit verbundener Bedürfnisänderung der Bevölkerung Rücksicht zu 
nehmen.  

 Halten der jungen Bevölkerung im Gemeindegebiet zur Erhaltung/ Steigerung der Ein-
wohnerzahl in der kommenden Planungsperiode durch Schaffung von Arbeitsplatzanrei-
zen, Erhaltung der Versorgungsinfrastruktur (Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Ver-
waltung, Handel und Dienstleistung), Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes 
(Mikro-ÖV) und Schaffung eines attraktiven Angebotes an wirtschaftlich leistbaren Bau-
plätzen durch planmäßige Erweiterung, Abrundung und Lückenschließung von Bauland 
sowie zur bedarfsorientierten Arrondierung der infrastrukturell voll erschlossenen und 
rechtlich konsentierten Siedlungsansätze außerhalb von Naturgefahren bei vorliegen-
den Bauwünschen der ortsansässigen Bevölkerung. 

 

4.2.2 Bevölkerungsentwicklung (Geburten- und Wanderungsbilanz) 

Die nachfolgende Grafik stellt die demographische Entwicklung in der Gemeinde Aigen im 

Ennstal dar.   
 

 
Abbildung 10 - Bevölkerungsentwicklung - Statistik Austria 

 

Der Vergleich mit dem Bezirk und dem Land Steiermark zeigt, dass die Bevölkerungsentwick-
lung über jener des Bezirks liegt und in etwa jenem des Landes entspricht.  
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Nachfolgende Tabelle (Quelle: Landesstatistik Steiermark-Gemeindedaten) zeigt die Bevöl-

kerungsentwicklung durch Geburten- und errechnete Wanderungsbilanz von 2018 bis 2022. 

Die betrachteten 5 Jahre weisen eine positive Geburtenbilanz (Summe plus 8 Einwohner) 
und eine negative Wanderungsbilanz (plus 36 Einwohner). Dies ergibt insgesamt einen leich-

ten negativen Saldo.  

 

 
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Bereitstellung von qualitativ ansprechenden und leistbaren Wohnmöglichkeiten durch 
Baulandmobilisierung und Sicherstellung der Rechtsgrundlagen für eine 
bedarfsorientierte Nachverdichtung für eine zunehmend älter werdende Bevölkerung in 
gut versorgten Lagen.  

 Adaptierung der öffentlich-sozialen und privat-gewerblichen Einrichtungen.  
 Schaffung von Arbeitsplatzanreizen für die junge Bevölkerung im Gemeindegebiet.  

 

4.2.3 Bevölkerungsprognose 
Gemäß ÖROK-Prognose 2010 und der LSTAT Prognose 2010 wird aufgrund der  

Überalterung der Bevölkerung davon ausgegangen, dass die Bevölkerungszahl langfristig bis 

2030 leicht sinken wird. Angesichts der dokumentierten Bevölkerungszahlen in den letzten 
Jahren kann diesem statistischen, negativen Trend nicht gefolgt werden. Die Gemeinde rech-

net auch weiterhin mit einer positiven Entwicklung, insbesondere auch mit der Umsetzung 

des neuen Leitspitales in der Nachbargemeinde.  

 

Aufgrund dieser Entwicklung der letzten Jahre gehen die mittelfristigen siedlungspolitischen 

Zielsetzungen der Gemeinde Aigen im Ennstal weiterhin von einer leicht steigenden Bevöl-

kerungszahl von ca. 3.100 Einwohnern bis 2039 aus. Im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 

5.00 sowie dem zugehörigen Entwicklungsplan sind daher alle räumlich-funktionellen Gege-

benheiten und Voraussetzungen auf dieses Bevölkerungsziel hin ausgerichtet.  
 

Zusätzliche Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Verbesserung der Altersstruktur und Verbesserung der Wanderungsbilanz durch 
Schaffung und Bereitstellung eines attraktiven und leistbaren Angebotes an 
Wohnbauland für junge Bevölkerungsgruppen unter Beachtung einer maßvollen 
Nachverdichtung, ohne die Wohnqualität in den bestehenden Siedlungsgebieten zu 
beeinträchtigen.  

 Langfristige Sicherstellung der öffentlich-sozialen und privat-gewerblichen 
Einrichtungen und schrittweise Verbesserung des Angebotes. 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen bei künftigen Planungen. 
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4.2.4 Haushalte 

 
 

Gemäß Landesstatistik Steiermark erhöhte sich die Anzahl der Privathaushalte im Jahr 2021 
auf 1.082 Haushalte. Die aktuelle Haushaltszahl beträgt mit Stand: 01.01.2021 1.080 

Haushalte mit gemeldetem Hauptwohnsitz. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte ist dabei 

stetig zunehmend und erhöhte sich von 23,1 % im Jahr 2011 auf 27,9 % im Jahr 2021.  
 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat sich von 3,25 (1991) auf 2,50 (2021) verringert 

und wird gemäß ÖROK-Prognose 2010 weiter sinken. Mit Stand: 01.01.2021 beträgt die 
durchschnittliche Haushaltsgröße 2,50. Die bisherige Entwicklung der durchschnittlichen 

Haushaltsgröße in der Gemeinde Aigen im Ennstal wird sich unter Berücksichtigung der vor-

liegenden und prognostizierten Werte für den Bezirk im Planungsjahr 2039 weiter verringern.  
 

Weiters befinden sich im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal 226 Haushalte, die keinen 

Hauptwohnsitz gemeldet haben (Nebenwohnsitz, Zweitwohnsitz). Diese Wohnsitze verteilen 
sich über das gesamte Gemeindegebiet (vgl. nachfolgende Übersicht), wobei sich eine Viel-

zahl davon im Zweitwohnsitzgebiet im Ortsteil Gatschen (Pichlarn) befinden. Um zukünftig 

verfügbare und leistbare Bauplätze zur Verfügung stellen zu können, wird für das Gemeinde-
gebiet von Aigen im Ennstal eine Beschränkungszone für Zweitwohnsitze festgelegt. 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Schaffung von zusätzlichem Bauland zur Abdeckung der steigenden Nachfrage von 
Haushalten unter besonderer Berücksichtigung der künftigen Entwicklung in 
Verkleinerung der Haushaltsgrößen/Wohnungsgrößen. 

 Festlegung einer Beschränkungszone für Zweitwohnsitze im Flächenwidmungsplan 

 

4.2.5 Gebäude und Wohnungen/ bisherige Bautätigkeit / Baulandpotenziale/ Baulandbedarf 

 
 
 Die Anzahl der Wohngebäude beläuft sich im Erhebungsjahr 2021 (Gebäude und 

Wohnungszählung, Quelle: Landesstatistik Steiermark) auf insgesamt 1.052, wovon 

1.080 der 1.567 bestehenden Wohnungen mit Hauptwohnsitzangabe gemeldet wurden.  
 Die Anzahl der Wohnungen mit Hauptwohnsitzangabe beträgt im Jahr 2011 973 

Wohnungen, davon sind 23,1 % Einpersonenhaushalte. Rund 44,7 % der Wohnungen 

weisen zwischen 3 oder mehr Personen auf. 
 

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt die Bautätigkeit der letzten Jahre, wobei 

zwischen Neubauten, Um- und Zubauten sowie sonstige Bautätigkeiten (z.B. Errichtung von 
Einfriedungen, Geländeveränderungen etc.) unterschieden wird.  

 

Jahr Neubau Um- und Zubau Sonstiges 

2019 3 7 10 

2020 16 12 17 

2021 28 22 25 

2022 16 16 46 

2023 20 18 48 

Gesamt 83 75 146 

 

Baulandbedarf: 

Die rein rechnerische Ermittlung des Wohnungsbedarfes unter Berücksichtigung des Bevöl-

kerungszielwertes der Gemeinde Aigen im Ennstal (3.100 Hauptwohnsitze) bis zum Jahr 
2039 (Planungszeitraum 15 Jahre) geht von folgenden Faktoren aus: 

 bisherige Bevölkerungsentwicklung und Bautätigkeit der letzten Jahre 

(Trendfortschreibung), 
 Verhinderung der Abwanderung von junger Bevölkerung aus dem Gemeindegebiet, 

 Neuansiedelungen nach Errichtung des Leitspitals 

 Bevölkerungsentwicklung und Umschichtung der Wohnbevölkerung 
(Haushaltsverkleinerung) bzw. struktureller Baulandbedarf aufgrund der spezifischen 

Wohnungsgröße, 
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 Erhöhung der Anzahl der Hauptwohnsitze von bisherigen Nebenwohnsitzen   

 

Auf Basis des festgelegten Bevölkerungszielwert von 3.100 Einwohnern für das Jahr 2039 
ergeben sich bei Annahme einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,35 Personen pro 

Haushalt 236 neue Wohngebäude/Haushalte. Bei Annahme einer rechnerischen 

Bauplatzgröße von 800 m² je Wohngebäude ergibt sich ein Baulandbedarf von 18,8 ha bis 
zum Jahr 2039. Somit kann der Baulandbedarf durch die im Entwicklungsplan Nr. 5.00 

vorgesehenen Baulandpotenziale abgedeckt werden. 

 

Baulandpotenziale: 

Im Entwurf zum Entwicklungsplan Nr. 5.0 sind Rücknahmen von rund 1,75 ha Entwicklungs-

potenzialen aufgrund der bestehenden Naturgefahren (u.a. Gefahrenzonenplan der WLV) 

und aufgrund siedlungspolitischer Entscheidungen der Gemeinde Aigen im Ennstal (Sicher-
stellung der landwirtschaftlichen Nutzung) erforderlich. Im Entwicklungsplan Nr. 5.00 auf-

grund vorliegender Bauwünsche bzw. geänderten siedlungspolitischen Zielsetzungen der Ge-

meinde Aigen im Ennstal rd. 5,95 ha neue Entwicklungspotenziale festgelegt. Somit sind 
insgesamt rund 38,41 ha Baulandpotenzial für Wohnen, rund 0,56 ha für Zentrum, 5,54 ha 

für landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete und rund 4,45 ha Baulandpotenzial für In-

dustrie/Gewerbe zur Verfügung stehend. Bestehende unbebaute Baugebiete gem. Flächen-
widmungsplan Nr. 5.00 sind bei dieser Berechnung der Baulandpotenziale bereits berück-

sichtigt. 

 

Da viele unbebauten Baugebiete und Baulandpotenziale kurzfristig aufgrund der bestehen-

den Gefährdung durch Naturgefahren, der derzeit fehlenden Infrastruktur (für mehrere Ent-
wicklungspotenziale ist eine Planung der infrastrukturellen Erschließung (Verkehr, Ver- und 

Entsorgung, Oberflächenwasserentsorgung) erforderlich und nur nach einem Gesamtkon-

zept möglich) oder nicht gegebenen Grundstücksverfügbarkeit aufgrund der bestehenden 
landwirtschaftlichen Nutzung nicht verfügbar sind, wird unter Annahme des Bevölkerungs-

zielwertes von 3.100 Einwohnern und der prognostizierten Bautätigkeit bis zum Jahr 2039 

davon ausgegangen, dass durch die getroffenen Festlegungen im  Entwicklungsplan Nr. 5.00 
und im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 der mittel- bis langfristige Baulandbedarf 

für die Gemeinde Aigen im Ennstal weitgehend abgedeckt werden kann.  

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Planmäßige Nachverdichtung und Schaffung von wirtschaftlich leistbarem Wohnraum 
für die zunehmende Zahl von Haushalten.  

 Schaffung von wirtschaftlich leistbaren Bauplätzen für Jungfamilien in den jeweiligen 
Ortsteilen durch moderate Erweiterung des Baulandes für die infrastrukturell voll 
erschlossenen, dörflich strukturieren Bereiche außerhalb von Naturgefahren. 

 Der abschätzbare Baulandbedarf wird für die nächsten 15 Jahre (2039) voraussichtlich 
innerhalb der im Entwicklungsplan Nr. 5.00 festgelegten Entwicklungspotenziale Platz 
finden. Wie weit diese Entwicklungspotenziale tatsächlich für die künftige 
Baulandentwicklung mobilisierbar sind und somit planmäßig verwertet werden können, 
ist aus heutiger Sicht seriös nicht abschätzbar.  
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4.2.6 Soziale Infrastruktur 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal verfügt über einen guten Ausstattungsgrad an öffentlich-

sozialen Einrichtungen wie auch privaten Diensten und Einrichtungen des täglichen Bedarfes 
(z.B. Gemeindeamt, Volksschule, Kindergärten, Kirche, Feuerwehr, Nahversorgung, Bank, 

Dienstleistungs- und Handelsbetriebe). Weiters verfügt die Gemeinde Aigen im Ennstal über 

eine Vielzahl von Tourismus- und Fremdenverkehrseinrichtungen, insbesondere im Bereich 
von Pichlarn bzw. des Putterersees (Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Campingplatz etc). 

 

Bezüglich Bildungseinrichtungen befinden sich in der Gemeinde Aigen im Ennstal ein Kinder-
garten, eine Kinderkrippe und die Volksschule im Ortsteil Aigen.  

 

 
 

Im Bereich der Gesundheitsvorsorge gibt es in der Gemeinde Aigen im Ennstal einen Allge-
meinmediziner sowie einen Facharzt (Zahnarzt.). Von Bedeutung hinsichtlich der Gesund-

heitsvorsorge ist die geplante Errichtung des Leitspitals in der Nachbargemeinde Stainach-

Pürgg. 
 

4.3 Wirtschaft 

Im Vergleich der Veränderung der Berufstätigen nach Wirtschaftssektoren werden die Be-
rufstätigen nach ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit in den Volkszählungsjahren 1981, 

1991, 2001 und 2015 näher dargestellt. Dabei bediente sich die STATISTIK AUSTRIA folgen-

der Differenzierung: 

Wirtschaftssektor I: - Land- und Forstwirtschaft    

Wirtschaftssektor II: - Energie- und Wasserversorgung 

 - Bergbau, Steine- und Erdengewinnung 
 - Verarbeitendes Gewerbe, Industrie, Bauwesen 

Wirtschaftssektor III: - Dienstleistungen 

 
Laut sozioökonomischen Merkmalen 2021 (Quelle: Landesstatistik Steiermark) waren im 

Jahr 2021 1.384 Personen als Erwerbspersonen registriert, das waren 51,1 % der Gesamt-

bevölkerung. Von den Erwerbstätigen waren 5,4 % in der Land- und Forstwirtschaft beschäf-
tigt, 26,8 % der Erwerbstätigen waren im sekundären Sektor und 67,8 % im tertiären Sektor 

beschäftigt.  
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Gem. Arbeitsstättenzählung der Landesstatistik Steiermark vom 01.01.2023 der Arbeitsstät-

ten und Beschäftigten bestehen in der Gemeinde Aigen im Ennstal im Jahr 2021 insgesamt 

224 Arbeitsstätten mit insgesamt 827 Beschäftigten.  
 

 

4.3.1 Berufstätige und Pendler 
In der Gemeinde Aigen im Ennstal waren gem. Landesstatistik Steiermark vom 01.01.2023 

1.319 Personen am Wohnort erwerbstätig. 2021 waren 32 Personen arbeitslos gemeldet 

(2,3 %), davon 21 Männer und 11 Frauen. Des Weiteren gab es im Jahr 2021 in Aigen im 
Ennstal 680 Personen mit Pensionsbezug sowie 497 Kinder, Schüler und Studenten. 

 

Die allgemeine Erwerbsquote lag 2021 bei 79,1 %, wobei die der Männer bei 84,8 % und die 
der Frauen bei 73,5% lag. Die Zahl der Arbeitslosen entwickelt sich wie folgt und ist in den 

letzten Jahren nahezu gleichgeblieben (Quelle: Landesstatistik Steiermark). 

 

 
 

Die Statistik vom 01.01.2023 zeigt für die Gemeinde Aigen im Ennstal bei den Erwerbstäti-

gen am Wohnort, dass rund 852 der Erwerbstätigen in Aigen im Ennstal selbst beschäftigt 
sind und rund 78,0 % auspendeln. Bei den Erwerbstätigen stehen den 1.029 Auspendlern 

562 Einpendler gegenüber. 
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Die Erwerbspersonen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen (Statistik Austria). 

 

 
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Schaffung von zusätzlichem, finanziell leistbarem Wohnraum, um der Bedeutung als Ar-

beitsstandort auch hinsichtlich des Wohnsiedlungsangebotes gerecht zu werden. 
 Schaffung von zusätzlichen und zukunftsorientierten Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet 

von Aigen im Ennstal, insbesondere für die jungen Bevölkerungsgruppen durch Arbeits-
platzanreize (z.B. Wohnumfeldqualitäten).  

 

4.3.2 Primärer Sektor – Land- und Forstwirtschaft 

Gemäß der Agrarstrukturerhebung von 2020 (Quelle: Landesstatistik Steiermark) gab es im 
Jahr 2020 insgesamt 120 land- und forstwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde Aigen im 

Ennstal (davon 52 Haupterwerbsbetriebe, 53 Nebenerwerbsbetriebe). Dies bedeutet seit der 

letzten Zählung von 2010 eine Zunahme der Haupterwerbsbetriebe um 11 Betriebe und ei-
ner Abnahme der Nebenerwerbsbetriebe von 9 Betrieben.  

 

2020 wurden von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 7.690 ha bewirtschaf-
tet. Dabei wurden 2.224 ha landwirtschaftlich und 4.503 ha forstwirtschaftlich bewirtschaf-

tet.  

 

 
Die Ermittlung der erforderlichen Schutzabstände zu landwirtschaftlichen Betrieben mit 

Nutztierhaltung ist in Kap. 4.1.3 dargestellt und erläutert. 
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Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Freihaltung der durch Geruchsemissionen beeinflussten Bereiche vor künftiger Wohn-

bebauung. 
 Sicherung einer funktionierenden Landwirtschaft durch Freihaltung der noch zusam-

menhängenden landwirtschaftlich gut nutzbaren Flächen 
 Erhebung der bereits bestehenden Emissionen auf Basis eines Einzelgutachtens im An-

lassfall.  

 

 
4.3.3 Sekundärer Sektor – Industrie- und Produktion, Gewerbe, Bauwesen 

In der Gemeinde Aigen im Ennstal befinden mehrere gewerbliche Klein- und Mittelbetriebe. 

Im Jahr 2021 waren laut Registerzählung der Landesstatistik Steiermark vom 01.01.2023 
26,8 % der erwerbstätigen Personen im sekundären Wirtschaftssektor beschäftigt (Industrie, 

Gewerbe, Bauwesen).  

 
Zum sekundären Sektor werden folgende Produktionsbetriebe gezählt: 

 Energie- und Wasserversorgung; 

 Bergbau, Stein- und Erdgewinnung; 
 Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken, Tabakverarbeitung; 

 Erzeugung von Textilien (ausgenommen Bekleidung und Bettwaren); 

 Erzeugung von Bekleidung, Bettwaren und Schuhen; 
 Erzeugung und Verarbeitung von Leder und Lederersatzstoffen (ausg. Schuhe); 

 Be- und Verarbeitung von Holz- und Musikinstrumenten, Spielwarenerzeugung; 

 Erzeugung von Papier und Pappe; 
 Druckerei und Vervielfältigung, Verlagswesen; 

 Erzeugung und Verarbeitung von Wohnchemikalien, Gummi, Erdöl; 

 Erzeugung von Stein- und Glaswaren; 
 Erzeugung und Verarbeitung von Metallen; 

 Bauwesen. 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die langfristige Absicherung, bedarfsori-

entierte Erweiterung und Neuansiedelung von Betrieben durch Festlegung geeigneter 
Bauplätze für betriebliche Nutzungen. 

 

 
4.3.4 Tertiärer Sektor - Handel, Dienstleistungen und Tourismus 

Die Anzahl der Berufstätigen in diesem Sektor lag gemäß Registerzählung der Landesstatis-

tik Steiermark vom 01.01.2023 bei 67,8 %.  

 

Handel und Dienstleistungen 

In der Gemeinde Aigen im Ennstal gibt es eine große Auswahl an Handels- und Dienstleis-

tungsbetrieben, wie etwa Gasthäuser, Lebensmittelhandel und Nahversorger, u.a. 
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Tourismus/Naherholung 

Die Einstufung der steirischen Gemeinden in unterschiedliche Ortsklassen liefert eine we-

sentliche Grundlage für die Grobbewertung einer Gemeinde hinsichtlich ihrer touristischen 
Bedeutung. Durch diese Differenzierung wird der Stellenwert des Tourismus einer Ge-

meinde/einer Region abgebildet.  

 
Die Gemeinde Aigen im Ennstal ist der Ortsklasse A zugeordnet und verdeutlicht dies nach-

vollziehbar die touristische Bedeutung der gesamten Tourismusregion (Tourismusverband 

Grimming-Donnersbachtal). Somit unterstreicht und fördert die Festlegung und bedarfsori-
entierte Erweiterung des Touristischen Siedlungsschwerpunktes „Pichlarn und von Örtlichen 

Eignungszonen weiterer bestehender touristischer Einrichtungen (wie im Bereich Putterer-

see) in beachtlicher Konsequenz für die touristische Bedeutung.  
 
Die Gemeinde Aigen im Ennstal bildet gemeinsam mit Stainach-Pürgg und Irdning-Donners-
bachtal den Tourismusverband „Grimming-Donnersbachtal“.  

 

Die Tourismusregion Grimming-Donnersbachtal gehört zur Tourismusregion Schladming- 
Dachstein und ist diese die bedeutendste touristische Region der Steiermark. Die Nächti-

gungszahlen für die Region erreichen derzeit knapp über 3,3 Millionen Nächtigungen pro 

Jahr (Rang 1 der Regionen der Steiermark). Dabei ist die Entwicklung der Nächtigungen und 
Ankünfte im langfristigen Trend stetig steigend (positive Veränderung der Nächtigungszahl). 

 

Die Tourismusregion „Grimming-Donnerbachtal“ bietet ein umfassendes touristisches Ange-
bot sowohl im Sommer als auch im Winter und verbindet dabei das historische Ambiente der 

Region mit einem zeitgemäßen Urlaubsstandard. Dabei bietet die gesamte Tourismusregion 

ganzjährig ein umfassendes Angebot an bedeutsamen Kultur- und Brauchtumsveranstaltun-
gen, an Erholungs- und Ausflugszielen sowie ein vielfältiges Angebot an ergänzenden Sport-, 

Freizeit- und Erholungsprogrammen.  

 
Die Bedeutung von Aigen im Ennstal zeigt sich durch die vorliegenden Statistiken. 
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Abbildung 11 - Beherbergungsbetriebe (Statistik Austria) 

Hiezu auch die Übernachtungen: 

 
Abbildung 12 - Nächtigungen (Statistik Austria) 

 
Für den Freizeit- und Naherholungstourismus besonders bedeutend sind das „Imlauer Hotel 
Schloss Pichlarn“, der Putterersee mit seinen bestehenden Freizeiteinrichtungen und einer 
weiteren Vielzahl an Tourismuseinrichtungen wie im Ortszentrum. Das Schloss Pichlarn mit 
dem Hotel und Golfplatz stellt einen wichtigen Arbeitgeber in der Gemeinde dar. Lt. Gemein-
deangabe verfügt das Hotel über 80 Beschäftigte, rd. die Hälfte davon wohnen auch in der 
Gemeinde Aigen. 
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In Aigen im Ennstal stieg die Anzahl der Ankünfte in den letzten Jahren. Von großer Bedeu-
tung für die künftige wirtschaftliche Entwicklung ist der Erhaltung und die Erweiterung des 
touristischen Angebotes in der Gemeinde, insbesondere im Bereich des Schloss Pichlarn, 
des Putterersees und im Ortszentrum.  
 

 Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Fortführung des Bereiches des Schlosses Pichlarn als Touristischer Siedlungsschwer-

punkt und der Örtlichen Vorrangzonen/Eignungszonen (wie im Bereich Putterersee) 
 Schaffung der geeigneten Standortvoraussetzungen für die langfristige rechtliche Absi-

cherung, Erweiterung und Ansiedelung von Betrieben des tertiären Sektors. 
 Aufgrund des bestehenden Landschaftsraumes sowie der vorhandenen naturräumli-

chen Besonderheiten sowie der o.a. vorhandenen touristischen Einrichtungen und Po-
tenziale wird die maßvolle Erweiterung des touristischen Angebotes als Ziel im Örtlichen 
Entwicklungskonzept der Gemeinde Aigen im Ennstal festgelegt.  

 

4.4 Technische Infrastruktur 
4.4.1 Verkehr 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal wird durch die Landesstraße B 320 Ennstal Straße in Rich-

tung Pongau (A10 Tauernautobahn) bzw. Liezen (A9 Phyrnautobahn) im Norden an das über-
geordnete Straßennetz angebunden. Weiter verlaufen die Landesstraßen L741 und L742 

durch das Gemeindegebiet. 

 

Abbildung 13 - Regionales Mobilitätskonzept Liezen - Straße 
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Gemäß den Festlegungen des Regionalen Mobilitätsplan RMP Liezen, November 2018 ist 

die Landesstraße B320 Ennstalstraße der Kategorie B (zentralörtliche Hauptverbindungen) 

zugeordnet. Straßen der Kategorie B sind hochrangige überregionale Landesstraßen.  
 

Die Landesstraßen der Verbindung Trautenfels – Irdning – Aigen/E sind der Kategorie C2 

(innerregionale Verbindungen) zugeordnet. Die L742 ist der Kategorie D (teilregionale Ver-
bindung) zugeordnet.  
 

Die Vorgaben des Regionalen Mobilitätskonzeptes des Bezirks Liezen sowie die verkehrspla-
nerischen Grundsätze der Abteilung 16 sind im Zuge aller nachfolgenden Planungen zu be-

rücksichtigen. 

 
Öffentlicher Personennahverkehr: 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird die Gemeinde Aigen im Ennstal über die Regionalbus-

linien 940, 942 u.a. der Verbundlinie täglich in Richtung Bezirkshauptstadt Liezen bzw. Stain-
ach erschlossen. Eine Anbindung an den Bahnverkehr erfolgt über den Bahnhof Stainach-

Irdning. 
 

 
Abbildung 14 - Übersichtskarte Öffentlicher Verkehr 

 
Radverkehr: 

Durch das Gemeindegebiet von Aigen im Ensstal führt eine regionale Radroute: 
 R7 „Ennsradweg“, Etappe 3 von Irdning bis Admont  
 Zusätzlich bestehen im Gemeindegebiet und in der Region zahlreiche Rad- und Moun-

tainbikestrecken. 
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Der zentrale Siedlungsbestand ist im Regionalen Mobilitätskonzept als Potenzialraum für re-
gionalen Alltagsradverkehr festgelegt. 

 

Abbildung 15 – Regionales Mobilitätskonzept Liezen - Radverkehr 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Berücksichtigung der erforderlichen verkehrstechnischen Erschließungen bei weiteren 

Planungsvorhaben. 
 Schrittweise und bedarfsorientierte Verbesserung des Angebotes an ÖPNV und Förde-

rung der sanften Mobilität. 
 Verbesserung des ÖPNV Angebotes auf Basis der Mikro-ÖV Strategie des Landes Steier-

mark. 
 Verbesserung und Ausbau des Radwegenetzes 

 
 

4.4.2 Wasserversorgung 

Die Versorgung der Gemeinde mit Trinkwasser erfolgt über Genossenschaften bzw. private 
Versorgungsanlagen.  
 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 Auf den Schutz der Quellfassungen und Brunnen ist generell Bedacht zu nehmen. 

 Ausrichtung der künftigen Siedlungsentwicklung an den bestehenden Versorgungslei-
tungen und Kapazitäten.  

 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung am bestehenden Gemeindeabwasserplan (GAP). 
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4.4.3 Abwasserversorgung 

Entsprechend dem Stmk. Kanalgesetz wurde ein Gemeindeabwasserplan von DI Blank-Bach-

selten (GZ 03 05 21/A erstellt, im Gemeinderat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde 
zur Kenntnis genommen. Mit 30.12.2005 erlangte der GAP Rechtskraft. Im wesentlichen 

betrifft der GAP den Ortsteil Vorberg, Teile von Ritzmannsdorf und Teile von Mitteregg (Al-

men). Alle anderen Bereiche sind ordentlich entsorgt. Die Entsorgung der Abwässer erfolgt 
ausschließlich über die Kläranlage der VWG Aigen/ Wörschach bzw. entsprechend dem Ge-

meindeabwasserplan. 

 
 Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 

 

 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung nach Siedlungsschwerpunkten. 

 

4.4.4 Energieversorgung 

Die Energieversorgung der Gemeinde wird durch die Energie Steiermark sichergestellt. Im 
Gemeindegebiet bestehen Wasserkraftwerke an der Gulling. 

 

Die Versorgung mit Wärme der neuen Objekte im Ortszentrum (Wohnhäuser und Geschäfte), 
sowie der Volksschule, dem Gemeindeamt, Feuerwehr, Musik- und Trachtenheim sowie aller 

öffentlicher Gebäude erfolgt mittels Fernwärme durch das Biomasseheizwerk der Bioenergie 

Aigen, Wärmeliefergemeinschaft Fritz KG. Die Puttererseehalle mit Kindergarten und prakt. 
Arzt sowie das Anwesen „Puttererseehof“ der Familie Dornbusch wird durch das Biomasse-

heizwerk der Dornbusch Tourismusbetriebe GmbH mit Fernwärme versorgt. Weiters gibt es 

eine Wärmeversorgung im Ortsteil Lantschern, welche von der Florian Danglmaier GmbH be-
trieben wird. Zusätzlich wird das Imlauer Hotel Schloss Pichlarn von der Bäuerlichen Biolie-

ferungsgenossenschaft Irdning eGen. Mit Wärme beliefert. 

 

Raumordnungsfachliche Konsequenzen: 
 Erhalt und Ausbau alternativer Energieversorgungsanlagen nach einem Gesamtkonzept 
 Rücksichtnahme auf bestehende Leitungssysteme bei künftiger Siedlungsentwicklung 

(Ausrichtung an der bestehenden Versorgungsinfrastruktur) 
 Bedarfsorientiere Erweiterung des Fernwärmeversorgungsnetzes 
 Setzen von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Förderung einer nachhaltigen Mobilität 

und des sanften Tourismus 
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5 DAS KONTROLLINSTRUMENT – DIE UMWELTPRÜFUNG 

5.1 Prüfung nach Ausschlusskriterien 
Für alle geänderten Festlegungen gegenüber dem bisher geltenden Entwicklungsplan Nr. 

4.00 der Gemeinde Aigen im Ennstal wurde eine Vorprüfung hinsichtlich der Bestimmungen 

des § 4 (Umweltprüfung) StROG 2010 durchgeführt. Dabei erfolgte eine Prüfung nach Aus-
schlusskriterien (Prüfkriterien gemäß Planungsleitfaden SUP in der Örtlichen Raumplanung, 

herausgegeben von der Fachabteilung 13B (nunmehr Abteilung 13), Amt der Stmk. Landes-

regierung, Stand: April 2011 (2. Auflage).  
 

Die Ergebnisse der raumordnungsfachlichen Analyse und Beurteilung ergaben, dass für alle 

Änderungen gem. Differenzplan und Differenzliste keine weiterführende Umweltprüfung im 
Sinne des § 4 (2) StROG 2010 durch Erfüllung der relevanten Ausschlusskriterien erforder-

lich ist.  

 

Für die Änderungen lfde. Nr. 1 (Sallaberg am Kulm), 3 (Schlattham) und 16 (Hohenberg) gem. 

Differenzliste liegen keine Abschichtung und kein Ausschlusskriterium gem. Planungsleitfa-
den „SUP in der Örtlichen Raumplanung“ vor. Aus diesem Grunde sind für diese Bereiche 

eine Umwelterheblichkeitsprüfung erforderlich.  

 

5.2 Umwelterheblichkeitsprüfung 

Bewertung der Umwelterheblichkeit: 
Eine vertiefende Beurteilung der Umwelterheblichkeit nach Themencluster gem. Leitfaden 

zur „SUP in der Örtlichen Raumplanung, 2. Auflage“ ist erforderlich, wenn kein Ausschluss-

kriterium gem. Leitfaden zutrifft und kein obligatorischer Anwendungsbereich (UVP-Pflicht, 
Europaschutzgebiet) vorliegt. 

 

Bei der Prüfung von Plänen und Programmen auf mögliche erhebliche Umweltauswirkungen 
sind unterschiedliche Themenbereiche zu berücksichtigen, deren Beschreibung bei einer 

Umsetzung auf mögliche Umweltauswirkungen sich beziehen, wobei die Beurteilungsklassen 

in „keine Veränderung/Verschlechterung“, „Verschlechterung“ oder „starke Verschlechte-
rung“ unterteilt werden. 

 

Themencluster Mensch/Gesundheit: 
Der Themencluster Mensch/Gesundheit betrifft den Schutz vor Lärm und Erschütterungen, 

Luftbelastungen und Klima. 

 
Themencluster Mensch/Nutzungen: 

Der Themencluster Mensch/Nutzungen betrifft Sach-/Kulturgüter sowie die Land- und Forst-

wirtschaft. 
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Themencluster Landschaft/ Erholung: 

Der Themencluster Landschaft/Erholung betrifft das Landschaftsbild, Ortsbild, das Kulturelle 

Erbe, die Zugänglichkeit, Betretbarkeit und Erlebbarkeit sowie Erholungsqualitäten. 
 

Themencluster Naturraum, Ökologie: 

Der Themencluster Naturraum, Ökologie betrifft Pflanzen, Tiere und Wald. 
 

Themencluster Ressourcen: 

Der Themencluster Ressourcen betrifft Grund- und Oberflächenwässer, Mineralische Roh-
stoffe, Boden und Altlasten. 

 

 
Abbildung 16 – Auszug Planungsleitfaden SUP in der Örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der Fachab-

teilung 13B, Amt der Stmk. Landesregierung, Stand: April 2011 (2. Auflage) 

 

Bewertungsmethode: 

Können bei allen fünf Themenclustern „Verschlechterungen“ und „starke Verschlechterun-

gen“ ausgeschlossen werden, ist eine Umweltprüfung mit Umweltbericht nicht erforderlich. 
 

Können bei vier Themenclustern „Verschlechterungen“ und „starke Verschlechterungen“ 

ausgeschlossen werden, ist mittels Abwägung der Gesamtergebnisse und einer verbalen Be-
urteilung festzustellen, ob eine Umweltprüfung mit Umweltbericht notwendig ist. 

Wenn aus der Prüfung der Themencluster mindestens eine „starke Verschlechterung“ oder 

mindestens zwei „Verschlechterungen“ resultieren, ist jedenfalls eine Umweltprüfung mit 
Umweltbericht erforderlich. 
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5.3 Änderung lfde. Nr. 1 – Sallaberg am Kulm: 

Im Ortsteil Sallaberg am Kulm wird im öffentlichen Interesse das bestehende Potenzial für 

ein Gebiet mit baulicher Entwicklung für landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete, aus-

gehend vom Siedlungsbestand in nordwestliche Richtung erweitert. Begründet wird dies ins-

besondere mit dem Baulandbedarf in allen Ortsteilen im gesamten Gemeindegebiet, der vor-

handenen infrastrukturellen Erschließung, der geänderten Planungsvoraussetzungen (er-

richtetes Stallgebäude, welche das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 

prägt, REPRO Liezen 2016 (20%-Regelung)) und dem somit gegebenen öffentlichen/sied-

lungspolitischen Interesse der Gemeinde Aigen im Ennstal zur Stärkung/Erweiterung der 

Wohnfunktion und somit auch der zentralörtlichen Einrichtungen im gesamten Gemeindege-

biet.  

 

Aufgrund des gegebenen Flächenausmaßes von insgesamt 1,52 ha  liegt somit kein raum-

relevanter UVP-Tatbestand gemäß UVP-Gesetz 2000 idgF vor. Weiters wird kein Europa-

schutzgebiet beeinträchtigt, da sich das Europa-Vogelschutzgebiet Nr. 41 „Ennstal zwischen 

Liezen und Niederstuttern“ rd. 80m bis 120m vom Änderungsbereich entfernt befindet. 

 

Prüfung der jeweiligen Themencluster: 

 
Themencluster Mensch/Gesundheit 
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Aufgrund des Verkehrsaufkommens entlang der Zufahrtsstraße nach Sallaberg 
am Kulm (öffentlicher Verkehrsweg) sind keine der geplanten Nutzung widerspre-
chende Lärmbelastungen bzw. Erschütterungen innerhalb des Beurteilungsgebie-
tes zu erwarten. Auch sind durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen, welches 
durch eine Ergänzung der vorhandenen Nutzungen entsteht, keine erheblichen 
Veränderungen/Verschlechterungen hinsichtlich Lärmbelastungen bzw. Erschüt-
terungen für die Siedlungsgebiete im Ortsteil Sallaberg am Kulm zu erwarten. 

o 
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Betreffend Luftbelastungen wird auf die Immissionsschutzverordnung des Lan-
des Steiermark verwiesen, wonach kein Immissionsschutzgebiet in der Gemeinde 
Aigen im Ennstal festgelegt wurde. Für eine Wohnnutzung ist das Ennstal hinsicht-
lich Klimaeignung (Tal- und Terrassenlagen mit mäßiger Frost- und Inversionsge-
fährdung und mäßig bis gute Durchlüftung gem. Klimaeignungskarte) jedenfalls 
geeignet und „spricht aus klimatologischer Sicht nichts gegen die Ausweisung von 
Bauland im Sinne von Baulanderweiterungen (Auszug aus der Beschreibung der 
Klimaeignung gem. Digitaler Atlas Steiermark)“. 

o 

 

Zusammenfassend wird somit festgehalten, dass hinsichtlich des Themenclusters 

Mensch/Gesundheit „keine Veränderung/Verschlechterung“ hinsichtlich der Umweltauswir-
kungen vorliegt. 
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Themencluster Mensch/Nutzungen 
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r Das gegenständliche Gebiet ist derzeit unbebaut und wird landwirtschaftlich ge-
nutzt. Schützenswerte Sachgüter liegen innerhalb des Planungsgebietes nicht 
vor.  
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 Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesenflächen). Da 
für das betroffene Gebiet keine landwirtschaftliche Vorrangzone gem. REPRO 
Liezen vorliegt, werden auch aufgrund der Hanglage keine erheblichen Auswir-
kungen hinsichtlich der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung abgeleitet, 
da im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal im Talraum großflächige landwirt-
schaftliche Vorrangzonen festgelegt sind und somit ausreichend landwirtschaft-
lich genutzte Flächen für die Urproduktion nutzbar bleiben. Gemäß Bodenkarte 
stellt der gegenständliche Bereich ein mittelwertiges Grünland dar, für welches 
aufgrund der Hangneigung die Bewirtschaftung erschwert wird. Innerhalb des 
Planungsgebietes ist kein Waldbestand vorhanden und ist somit auch keine 
forstwirtschaftliche Nutzung gegeben. 

o 

 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass hinsichtlich des Themenclusters Mensch/ Nut-

zungen „keine Verschlechterungen/Veränderungen“ für die Umwelt ableitbar sind.  
 

 
Themencluster Landschaft/Erholung 
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Der gegenständliche Änderungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. 
Eine Erholungsnutzung liegt innerhalb des Änderungsbereiches nicht vor. Weiters 
gliedert sich eine zukünftige Bebauung aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten in die Bestandsbebauung (Wohngebäude und großvolumiges Stallge-
bäude) und die dahinter liegende Waldkulisse visuell ein. Aufgrund des Baumbe-
standes (insbesondere entlang der Erschließungsstraße) und der Bestandsbe-
bauung ist der Änderungsbereich von außen nur mehr schwer bis nicht einseh-
bar. Aufgrund des bestehenden Baulandanschlusses, der bestehenden zentralen 
Erschießungsstraße und der topografischen Gegebenheiten sind bei einer plan-
mäßigen Entwicklung mit einer ortsüblichen Bebauung (Einfügung in das vorherr-
schende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild) auf Ebene des derzeitigen Pla-
nungsstandes aufgrund der nutzungsbedingten Vorbelastungen im Umgebungs-
bereich und der mäßigen Lebensraumausstattung grundsätzlich keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erwarten.  
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 Die gegenständliche Fläche verfügt über keine Erholungs- und Freizeiteinrichtun-
gen. 
 

o 
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Ansicht von der L741 (Schlattham), der Änderungsbereich ist nicht einsehbar 

 

 

Ansicht von der B75 (Irdning), der Änderungsbereich ist nur sehr schwer einsehbar 

 

Aufgrund der punktuell gegebenen teilweisen Einsehbarkeit von außen (u.a. nach allfälliger 

teilweiser Entfernung des Baumbestandes) und der Lage im Landschaftsschutzgebiet LS43 

Ardning bis Pruggern kann jedoch eine Änderung/Verschlechterung auf das Straßen-, Orts- 

und Landschaftsbild nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Somit ist für den Themencluster 

Landschaft/Erholung eine Verschlechterung gegeben. 
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Themencluster Naturraum/Ökologie 
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 Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Seltene oder geschützter Pflanzenarten sind nicht vorhanden. 

o 
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Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Seltene oder geschützter Tierarten sind nicht vorhanden. Der Vernet-
zungsgrad der einzelnen Lebensräume bleibt aufgrund der großflächigen Freibe-
reiche im Umgebungsraum erhalten. Ein Lebensraumkorridor ist im Waldentwick-
lungsplan nicht festgelegt. Da sich der gegenständliche Bereich außerhalb des 
Europaschutzgebietes befindet und 3-seitig von bestehenden anthropogenen 
Nutzungen umgeben wird, sind auch keine relevanten Auswirkungen auf das Eu-
ropaschutzgebiet zu erwarten. 

o 

W
al

d 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen) und stellen keinen Wald im Sinne des Forstgesetzes dar. 

o 

 

Somit kann „keine Verschlechterung/ Veränderung“ hinsichtlich der Umweltauswirkungen 

für den Themencluster „Naturraum/Ökologie“ abgeleitet werden, da bereits anthropogene 
Vorbelastungen gegeben sind, keine seltenen oder geschützten Tier- und Pflanzenarten vor-

handen sind und sich der Änderungsbereich außerhalb des Europaschutzgebietes befindet.  

 
Themencluster Ressourcen 
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Für das Planungsgebiet sind keine wesentlichen Einschränkungen hinsichtlich 
Bodenstabilität (keine Ersichtlichmachung von Erdrutsch- und Meliorationsflä-
chen) gegeben sowie keine Altlasten evident und liegen keine Hinweise auf be-
deutende mineralische Rohstoffe vor. Im Gemeindegebiet sind im Talraum groß-
flächige landwirtschaftliche Vorrangzonen festgelegt und sind somit ausreichend 
landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Urproduktion nutzbar. Da es sich um 
eine Arrondierung/Erweiterung des bestehenden Baulandes handelt, stellt der 
kleinflächige Verlust von mittelwertigem Grünland, für welches aufgrund der 
Hangneigung die Bewirtschaftung erschwert wird, keine erhebliche Verschlechte-
rung dar.  
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r Gemäß Hangwasserkarte des Digitalen Atlas sind aufgrund der angrenzenden 
Hanglage Fließpfade vorhanden. Gemäß Wasserbuch bestehen innerhalb des 
Planungsgebietes keine Wasserrechte (z.B. Quellenschutz- und Schongebiete)  
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Innerhalb des Planungsgebietes sind keine Gefahrenzonen der WLV festgelegt. 
Hochwasserabflussbereiche der Bundeswasserbauverwaltung sind nicht ersicht-
lich gemacht. 

o 
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Ressourcen keine Ver-

schlechterungen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden 

kann.  
 

Zusammenfassung: 

Die Bewertung der Umwelterheblichkeit ergab, dass für den Themencluster Landschaft/Er-
holung eine Verschlechterung der Umweltauswirkungen nicht gänzlich ausgeschlossen wer-

den kann. 

 
Verbale Begründung: 

Aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an bereits bestehende Siedlungsgebiete ist bereits 

eine anthropogene Vorbelastung gegeben (Wohngebäude, Stallgebäude, zentrale Erschlie-
ßungsstraße).  

 

Zur Sicherstellung der öffentlichen und siedlungspolitischen Interessen der Gemeinde Aigen 
im Ennstal und zur Wahrung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes (Erhaltung des Baum-

bestandes, Vorgaben zu Geländeveränderungen und baulicher Ausnutzbarkeit)) wird im Flä-

chenwidmungsplan Nr. 5.00 in diesem Bereich die Verpflichtung zur Erlassung eines Bebau-
ungsplanes festgelegt. Damit soll insbesondere eine ortsüblich gestaltete Bebauung und der 

Erhalt des visuell wirksamen Baumbestandes sichergestellt werden. Zusätzlich soll der Bo-

denverbrauch minimiert werden und kann durch entsprechende Gestaltungs- und Bepflan-
zungsmaßnahmen sowie Festlegungen zu Geländeveränderungen die geplante Bebauung in 

das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild bestmöglich integriert werden.  

 
Da gemäß § 43 (4) Stmk. BauG 1995 und auf Basis des noch zu erstellenden Bebauungs-

planes alle zukünftigen baulichen Anlagen derart ausgeführt und gestaltet werden müssen, 

dass sich diese in das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild einfügen, sind auf 
Ebene des derzeitigen Planungsstandes nach Erstellung eines Bebauungsplanes keine er-

heblichen Umweltauswirkungen ableitbar.  

 
Zusammenfassend wird somit auf Basis der verbalen Begründung, festgestellt, dass sich für 

die jeweiligen Themencluster nach Erlassung eines Bebauungsplanes keine relevanten Ver-

änderungen/Verschlechterungen mehr ergeben. Aus diesem Grunde sind auf Ebene des der-
zeitigen Planungsstandes insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen ableitbar und 

ist somit keine darüber hinaus gehende Umweltprüfung samt Erstellung eines Umweltberich-

tes erforderlich. 
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5.4 Änderung lfde. Nr. 3 – Schlattham: 

Entsprechend den umweltpolitischen Zielsetzungen (Verantwortung für die nächsten Gene-

rationen) erstellt die Gemeinde Aigen im Ennstal ein Sachbereichskonzept Energie, um einen 
im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegenden erforderlichen Beitrag zur Energie-

wende zu leisten. Die wesentlichen Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes Energie sind 

u.a. die Erreichung der Klimaziele und die Standortfindung für PV-Freiflächenanlagen im Ge-
meindegebiet, welche mit der langfristigen Erhaltung und Sicherung des vorherrschenden 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes, die langfristige Sicherung der hochwertigen und zu-

sammenhängenden landwirtschaftlich und maschinell gut nutzbaren Flächen, die Erhaltung 
des Waldbestandes, der Erholungsfunktionen und der naturräumlich wertvollen bzw. ge-

schützten Bereiche im Einklang steht. Auf Basis der teils diametralen Zielsetzungen ist somit 

ein Abwägungsprozess zur Erreichung der angeführten Zielsetzungen zu führen. Auf Basis 
dieser Zielsetzungen und aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit wurde ein dazu geeigneter 

Standort, der die angeführten Kriterien grundsätzlich erfüllt, im Ortsteil Schlattham als ge-

eignet eingestuft und wird dieser Bereich als Örtliche Vorrangzone/Eignungszone für Ener-
gieversorgung (Photovoltaik) zur Schaffung der Rechtsgrundlage zur Umsetzung einer ge-

planten PV-Freiflächenanlage festgelegt. Diese soll gemeinsam mit der HBLFA Raumberg-

Gumpenstein als Versuchsanlage für eine AGRI-PV-Freiflächenanlage genutzt werden. 

 

Aufgrund des gegebenen Flächenausmaßes von insgesamt 1,76 ha liegt somit kein raumre-

levanter UVP-Tatbestand gemäß UVP-Gesetz 2000 idgF vor. Weiters wird kein Europaschutz-

gebiet beeinträchtigt, da sich das Europa-Vogelschutzgebiet Nr. 41 „Ennstal zwischen Liezen 

und Niederstuttern“ rd. 350m vom Änderungsbereich entfernt befindet. 

 

Der geplante Standort entspricht den geplanten Vorgaben des Sachbereichskonzeptes Ener-
gie und wurde um eine Netzzusage zur Einspeisung in das bestehende Leitungsnetz bereits 

angefragt. Die geplante alternative Energieerzeugungsanlage steht im öffentlichen, wirt-

schafts- und umweltpolitischen Interesse der Gemeinde Aigen im Ennstal entsprechend den 
Zielsetzungen des ÖEK Nr. 5.00.  

 

Prüfung der jeweiligen Themencluster: 

 
Themencluster Mensch/Gesundheit 
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 Es ergeben sich durch die geplante Festlegung einer Örtlichen Eignungs-/Vorrang-

zone für Energieversorgungsanlagen (Photovoltaik) keine maßgeblichen Verände-
rungen hinsichtlich Erschütterungen. Mit der zukünftigen Verwertung sind, ausge-
nommen während der Bauphase, keine zusätzlichen Lärmemissionen verbunden. 

o 



Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Aigen im Ennstal    Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  88 

Lu
ft

be
la

st
un

g 
un

d 
K

lim
a 

Die geplante Errichtung einer Energieversorgungsanlage (Photovoltaik) wird keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Luftbelastung und das Klimaverhalten haben, 
da mit Ausnahme der Bauphase von keinen zusätzlichen Emissionen auszugehen 
ist.  
 
Somit dient die Errichtung der PV-Anlage dem Klimaschutz (erneuerbare Energie), 
da die Klimabilanz durch Verwendung alternativer Energien verbessert wird (Sub-
stitution fossiler Energieträger).  

+ 

 

Zusammenfassend wird somit festgestellt, dass für den Themencluster Mensch/Gesundheit 
eine Verbesserung der Umweltauswirkungen zu erwarten ist. 
 

Themencluster Mensch/Nutzungen 
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r Das gegenständliche Gebiet ist derzeit unbebaut und wird landwirtschaftlich ge-
nutzt. Schützenswerte Sachgüter liegen innerhalb des Planungsgebietes nicht 
vor.  
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Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesenflächen) und 
kann auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. Schafhaltung und 
Photovoltaik). Als Bodentyp liegt ein Ranker aus kristallinen Schiefern bzw. kalk-
freies Anmoor vor und stellt dieser ein gering- bis mittelwertiges Grünland dar, 
wobei die Bearbeitung aufgrund der Hangneigung und der Seichtigkeit des Bo-
dens stark erschwert ist. Durch die künftigen Nutzungen entsteht keine erheb-
liche Veränderung/Verschlechterungen, da eine Nutzung im Rahmen der Land-
wirtschaft (z.B. Schafhaltung und Photovoltaik) gemeinsam mit der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein umgesetzt werden soll.  

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Mensch/Nutzungen keine 

relevanten Verschlechterungen/Veränderungen für die Umwelt ableitbar sind. 
 

Themencluster Landschaft/Erholung 
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Das Planungsgebiet befindet sich in keinem Schutzgebiet und wird der Land-
schaftsraum durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung und die umge-
benden Bestockungen geprägt. Der Umgebungsbereich ist durch anthropogene 
Eingriffe (Stromleitung, landwirtschaftliche Nutzung mit Bebauungen) bereits vor-
belastet. Von außen ist der gegenständliche Bereich aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten (Mulde) teilweise nur schwer einsehbar. 
 
Nach Umsetzung der geplanten PV-Freiflächenanlage können Veränderungen/ 
Verschlechterungen aufgrund der teilweise gegebenen Einsehbarkeit der Anlage 
für den Themencluster Landschaft nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
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 Die gegenständliche Fläche verfügt über keine Erholungs- und Freizeiteinrichtun-
gen. 
 

o 
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Landschaft/Erholung Ver-

schlechterungen/Veränderungen für die Umwelt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kön-

nen. 
 
Prüfung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild: 

Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung der Umweltauswirkungen kann für den Themencluster 

Landschaft/Erholung eine Veränderung/Verschlechterung der Umweltauswirkungen nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grunde sind die Auswirkungen auf das 

vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild sowie für die angrenzenden Siedlungsge-

biete zu prüfen und näher zu bewerten. 
 

 
Schrägluftbildaufnahme des geplanten Standortes und des Umgebungsbereiches, Quelle: vonoben.schladming-dachstein.at 

 

Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich südlich der Landesstraße L741 (Aigen – 
Irdning) in erhöhter Hanglage und ist von der Landesstraße aufgrund der topografischen Ge-

gebenheiten nicht einsehbar. Das Planungsgebiet liegt in einer leichten Geländemulde und ist 

somit auch von den umgebenden Wohnbebauungen nur teilweise bzw. nicht einsehbar. Süd-
lich des Planungsgebietes befinden sich landschaftsprägende Gehölzreihen bzw. eine bewal-

dete Hangzone. 

 
Da die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage teilweise punktuell jedoch eingesehen werden 

kann, werden Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und 

Landschaftsbild festgelegt und im Rahmen eines Räumlichen Leitbildes als verbindlicher Ver-
ordnungsinhalt im Wortlaut zum ÖEK Nr. 5.00 festgelegt.  
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Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 

(Räumliches Leitbild): 

 Um die Anlage ist verpflichtend eine Hecke mit heimischen und gebietstypischen Pflan-
zen außerhalb von etwaigen Zäunen zu setzen und zu erhalten (sh. Pflanzliste im An-

hang). Die Höhe der Bepflanzung hat mindestens der Oberkante der PV-Anlagen zu ent-

sprechen. Grenzen PV-Anlagen direkt an Waldbestand an, kann von einer zusätzlichen 
Bepflanzung abgesehen werden. 

 Bestehende Strukturelemente (Hecken, Baumreihen, solitäre Büsche und Bäume) sind 

vor allem im Randbereich zu erhalten.  
 Die max. zulässige Höhe der Photovoltaikelemente wird mit 2,50 m, gemessen vom  

natürlichen Gelände festgelegt.  

 Die erforderlichen Nebenanlagen (Trafostationen, Wechselrichter udgl.) sind flächen-
schonend und in landschaftsangepasster Bauweise (mit einer max. Höhe von 3,50 m) 

zu errichten.  

 Niederschlags- und Hangwässer sind nach einem fachkundigen Gesamtkonzept vor Ort 
zu sammeln und geordnet zur Versickerung zu bringen oder abzuleiten.  

 Von den Modultischunterkanten der PV-Anlagen zum Gelände ist zur Ermöglichung einer 

durchgehenden Vegetation und Weidemöglichkeit ein Abstand von mindestens 80 cm 
einzuhalten.  

 Etwaig erforderliche Einfriedungen sind licht- und luftdurchlässig auszuführen und 

grundsätzlich an der Innenseite der Bepflanzungsstreifen zu errichten. Der Einsatz von 
Stacheldraht ist unzulässig. Die maximal zulässige Gesamthöhe der Einfriedungen wird 

mit 2,0 m festgelegt. An der Unterkante der Einfriedungen ist ein Abstand zur Gelände-

oberkante von mind. 20 cm einzuhalten. 
 

Mit diesen festgelegten Maßnahmen des Räumlichen Leitbildes werden insgesamt die Aus-

wirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild der betroffenen Siedlungsgebiete 
bestmöglich reduziert werden und können danach keine relevanten Verschlechterun-

gen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden kann. 

 
Anmerkung zur Örtlichen Eignungszone für PV-Freiflächenanlage: 

Gemäß § 17 (10) Z. 4, § 18 (9) Z. 4 und § 19 (11) Z. 4, Steiermärkisches Naturschutzgesetz 

2017 sind naturschutzrechtlich nicht bewilligungspflichtige Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
mit einer Mindestgröße von 2.500 m² spätestens drei Monate vor Beginn der Ausführung, 

der Landeregierung Unterlagen zur Prüfung auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen vorzulegen. 
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Themencluster Naturraum/Ökologie 
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 Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Das Vorkommen besonderer, seltener oder geschützter Pflanzenarten 
ist nicht bekannt. 

o 
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Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Das Vorkommen von schützenswerten Tierarten ist nicht bekannt. 
Durch die Höhe der Anlagenteile und die weiterhin betriebene landwirtschaftliche 
Nutzung (Schafhaltung) wird die bestehende Durchgängigkeit weiterhin erhalten. 
Ein Lebensraumkorridor ist im Waldentwicklungsplan nicht festgelegt 

o 
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Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen) und stellen keinen Wald im Sinne des Forstgesetzes dar. 

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Naturraum/Ökologie keine 

Verschlechterungen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden 

kann.  
 

Themencluster Ressourcen 
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Für das Planungsgebiet sind keine wesentlichen Einschränkungen hinsichtlich 
Bodenstabilität (keine Ersichtlichmachung von Erdrutsch- und Meliorations-   
flächen) gegeben sowie keine Altlasten evident. Somit entstehen nach Umsetzung 
der geplanten PV-Freiflächenanlage keine erheblichen Verschlechterungen, da 
mit der künftigen Nutzung nur ein geringer Versiegelungsgrad des Bodens ver-
bunden ist. 
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r Gemäß Hangwasserkarte des Digitalen Atlas sind aufgrund der angrenzenden 
Hanglage Fließpfade vorhanden. Durch die geplante PV-Freiflächenanlage wer-
den diese bei Sicherstellung der Durchgängigkeit der Einfriedungen jedoch nicht 
erheblich verändert. Gemäß Wasserbuch bestehen innerhalb des Planungsgebie-
tes keine Wasserrechte (z.B. Quellenschutz- und Schongebiete). Weiters sind die 
10m-Uferstreifen entlang des Pichlarnergrabens entsprechend freizuhalten.  
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Innerhalb des Planungsgebietes sind keine Gefahrenzonen der WLV festgelegt. 
Hochwasserabflussbereiche der Bundeswasserbauverwaltung sind nicht ersicht-
lich gemacht. 

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Ressourcen keine Ver-

schlechterungen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden 

kann.  
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Zusammenfassung: 

Die Bewertung der Umwelterheblichkeit ergab, dass hinsichtlich der Themencluster einmal 

eine positive Auswirkung (Luftbelastung und Klima) gegeben ist, für 10 Themencluster sind 

keine Veränderungen/Verschlechterungen gegeben und für den Themencluster „Land-

schaftsbild/Kulturelles Erbe“ können negative Auswirkungen auf Ebene des derzeitigen Pla-

nungsstandes nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

 

Mit den getroffenen Festlegungen des Räumlichen Leitbildes können die Auswirkungen auf 

das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild deutlich reduziert werden und sind nach Umsetzung 

der o. angeführten Maßnahmen jedoch keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Somit überwiegen nach Abwägung die umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen der Ge-

meinde Aigen im Ennstal.  

 

5.5 Änderung lfde. Nr. 16 – Hohenberg: 

Entsprechend den umweltpolitischen Zielsetzungen (Verantwortung für die nächsten Gene-
rationen) erstellt die Gemeinde Aigen im Ennstal ein Sachbereichskonzept Energie, um einen 

im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegenden erforderlichen Beitrag zur Energie-

wende zu leisten. Die wesentlichen Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes Energie sind 
u.a. die Erreichung der Klimaziele und die Standortfindung für PV-Freiflächenanlagen im Ge-

meindegebiet, welche mit der langfristigen Erhaltung und Sicherung des vorherrschenden 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes, die langfristige Sicherung der hochwertigen und zu-
sammenhängenden landwirtschaftlich und maschinell gut nutzbaren Flächen, die Erhaltung 

des Waldbestandes, der Erholungsfunktionen und der naturräumlich wertvollen bzw. ge-

schützten Bereiche im Einklang steht. Auf Basis der teils diametralen Zielsetzungen ist somit 
ein Abwägungsprozess zur Erreichung der angeführten Zielsetzungen zu führen. Auf Basis 

dieser Zielsetzungen und aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit wurde ein dazu geeigneter 

Standort, der die angeführten Kriterien grundsätzlich erfüllt, im Ortsteil Hohenberg als geeig-
net empfunden und wird dieser Bereich als Örtliche Vorrangzone/Eignungszone für Energie-

versorgung (Photovoltaik) zur Schaffung der Rechtsgrundlage zur Umsetzung einer geplanten 

PV-Freiflächenanlage festgelegt. Dieses Grundstück steht im Eigentum der Gemeinde Aigen 
im Ennstal. 

 

Aufgrund des gegebenen Flächenausmaßes von insgesamt 1,46 ha liegt somit kein raumre-

levanter UVP-Tatbestand gemäß UVP-Gesetz 2000 idgF vor. Weiters wird kein Europaschutz-

gebiet beeinträchtigt, da sich das Europa-Vogelschutzgebiet Nr. 41 „Ennstal zwischen Liezen 

und Niederstuttern“ nördlich des Änderungsbereiches befindet. 

 
Der geplante Standort entspricht den geplanten Vorgaben des Sachbereichskonzeptes Ener-

gie. Die geplante alternative Energieerzeugungsanlage steht im öffentlichen, wirtschafts- und 

umweltpolitischen Interesse der Gemeinde Aigen im Ennstal entsprechend den Zielsetzun-
gen des ÖEK Nr. 5.00.  
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Prüfung der jeweiligen Themencluster: 

 
Themencluster Mensch/Gesundheit 
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 Es ergeben sich durch die geplante Festlegung einer Örtlichen Eignungs-/Vorrang-

zone für Energieversorgungsanlagen (Photovoltaik) keine maßgeblichen Verände-
rungen hinsichtlich Erschütterungen. Mit der zukünftigen Verwertung sind, ausge-
nommen während der Bauphase, keine zusätzlichen Lärmemissionen verbunden. 
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Die geplante Errichtung einer Energieversorgungsanlage (Photovoltaik) wird keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Luftbelastung und das Klimaverhalten haben, 
da mit Ausnahme der Bauphase von keinen zusätzlichen Emissionen auszugehen 
ist.  
 
Somit dient die Errichtung der PV-Anlage dem Klimaschutz (erneuerbare Energie), 
da die Klimabilanz durch Verwendung alternativer Energien verbessert wird (Sub-
stitution fossiler Energieträger).  

+ 

 

Zusammenfassend wird somit festgestellt, dass für den Themencluster Mensch/Gesundheit 
eine Verbesserung der Umweltauswirkungen zu erwarten ist. 

 
 

Themencluster Mensch/Nutzungen 
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r Das gegenständliche Gebiet ist derzeit unbebaut und wird landwirtschaftlich ge-
nutzt. Schützenswerte Sachgüter liegen innerhalb des Planungsgebietes nicht 
vor.  
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Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesenflächen) und 
kann auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden (z.B. Schafhaltung und 
Photovoltaik). Als Bodentyp liegt eine kalkhaltige Lockersediment-Braunerde 
bzw. ein typischer Gley vor und stellt dieser ein gering- bis mittelwertiges Grün-
land dar, wobei die Bearbeitung aufgrund der Hangneigung erschwert ist. Durch 
die künftigen Nutzungen entsteht keine erhebliche Veränderung/Verschlechte-
rungen, da eine Nutzung im Rahmen der Landwirtschaft (z.B. Schafhaltung und 
Photovoltaik) umgesetzt werden soll.  

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Mensch/Nutzungen keine 

relevanten Verschlechterungen/Veränderungen für die Umwelt ableitbar sind. 
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Themencluster Landschaft/Erholung 
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Das Planungsgebiet befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LS43 Ardning bis 
Pruggern und grenzt nördlich das Europaschutzgebiet VS Ennstal von Liezen bis 
Niederstuttern an. Der Änderungsbereich befindet sich jedoch außerhalb des Eu-
ropaschutzgebietes. Der Umgebungsbereich ist durch anthropogene Eingriffe 
(Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg und Siedlungsbestand von Hehenberg) bereits vor-
belastet. Von außen ist der gegenständliche Bereich aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten nur aus nördlicher Richtung einsehbar. In diesem Bereich befin-
den sich jedoch keine Siedlungsgebiete. 
 
Nach Umsetzung der geplanten PV-Freiflächenanlage können Veränderungen/ 
Verschlechterungen aufgrund der teilweise gegebenen Einsehbarkeit der Anlage 
aus nördlicher Richtung für den Themencluster Landschaft somit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. 
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 Die gegenständliche Fläche verfügt über keine Erholungs- und Freizeiteinrichtun-
gen. 
 

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Landschaft/Erholung Ver-

schlechterungen/Veränderungen für die Umwelt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kön-
nen. 
 
Prüfung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild: 

Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung der Umweltauswirkungen kann für den Themencluster 
Landschaft/Erholung eine Veränderung/Verschlechterung der Umweltauswirkungen nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grunde sind die Auswirkungen auf das 

vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild sowie für die angrenzenden Siedlungsge-
biete zu prüfen und näher zu bewerten. 

 

 
Schrägluftbildaufnahme des geplanten Standortes und des Umgebungsbereiches, Quelle: vonoben.schladming-dachstein.at 
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Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich nördlich des Ortsteils Hohenberg und west-

lich des Kasernenstandortes des Fliegerhorstes Fiala-Fernbrugg in beginnender Hanglage und 

ist aufgrund der topografischen Gegebenheiten nur vom Bereich des Ennsweges und des Ka-
sernenstandortes einsehbar.  

 

Da die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage teilweise eingesehen werden kann, werden 
Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 

festgelegt und im Rahmen eines Räumlichen Leitbildes als verbindlicher Verordnungsinhalt im 

Wortlaut zum ÖEK Nr. 5.00 festgelegt.  
 
Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 

(Räumliches Leitbild): 

 Um die Anlage ist verpflichtend eine Hecke mit heimischen und gebietstypischen Pflan-
zen außerhalb von etwaigen Zäunen zu setzen und zu erhalten (sh. Pflanzliste im An-

hang). Die Höhe der Bepflanzung hat mindestens der Oberkante der PV-Anlagen zu ent-

sprechen. Grenzen PV-Anlagen direkt an Waldbestand an, kann von einer zusätzlichen 
Bepflanzung abgesehen werden. 

 Bestehende Strukturelemente (Hecken, Baumreihen, solitäre Büsche und Bäume) sind 

vor allem im Randbereich zu erhalten.  
 Die max. zulässige Höhe der Photovoltaikelemente wird mit 2,50 m, gemessen vom  

natürlichen Gelände festgelegt.  

 Die erforderlichen Nebenanlagen (Trafostationen, Wechselrichter udgl.) sind flächen-
schonend und in landschaftsangepasster Bauweise (mit einer max. Höhe von 3,50 m) 

zu errichten.  

 Niederschlags- und Hangwässer sind nach einem fachkundigen Gesamtkonzept vor Ort 
zu sammeln und geordnet zur Versickerung zu bringen oder abzuleiten.  

 Von den Modultischunterkanten der PV-Anlagen zum Gelände ist zur Ermöglichung einer 

durchgehenden Vegetation und Weidemöglichkeit ein Abstand von mindestens 80 cm 
einzuhalten.  

 Etwaig erforderliche Einfriedungen sind licht- und luftdurchlässig auszuführen und 

grundsätzlich an der Innenseite der Bepflanzungsstreifen zu errichten. Der Einsatz von 
Stacheldraht ist unzulässig. Die maximal zulässige Gesamthöhe der Einfriedungen wird 

mit 2,0 m festgelegt. An der Unterkante der Einfriedungen ist ein Abstand zur Gelände-

oberkante von mind. 20 cm einzuhalten. 
 

Mit diesen festgelegten Maßnahmen des Räumlichen Leitbildes werden insgesamt die Aus-

wirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild der betroffenen Siedlungsgebiete 
bestmöglich reduziert werden und können danach keine relevanten Verschlechterun-

gen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden kann. 

 
Anmerkung zur Örtlichen Eignungszone für PV-Freiflächenanlage: 

Gemäß § 17 (10) Z. 4, § 18 (9) Z. 4 und § 19 (11) Z. 4, Steiermärkisches Naturschutzgesetz 

2017 sind naturschutzrechtlich nicht bewilligungspflichtige Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
mit einer Mindestgröße von 2.500 m² spätestens drei Monate vor Beginn der Ausführung, 
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der Landeregierung Unterlagen zur Prüfung auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen vorzulegen. 

 
Themencluster Naturraum/Ökologie 
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en

 Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Das Vorkommen besonderer, seltener oder geschützter Pflanzenarten 
ist nicht bekannt. 

o 

Ti
er

e 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen). Das Vorkommen von schützenswerten Tierarten ist nicht bekannt. 
Durch die Höhe der Anlagenteile und die weiterhin betriebene landwirtschaftliche 
Nutzung (Schafhaltung) wird die bestehende Durchgängigkeit weiterhin erhalten. 
Ein Lebensraumkorridor ist im Waldentwicklungsplan nicht festgelegt 

o 

W
al

d 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Wiesen-
flächen) und stellen keinen Wald im Sinne des Forstgesetzes dar. 

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Naturraum/Ökologie keine 

Verschlechterungen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden 

kann.  
 

Themencluster Ressourcen 
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Für das Planungsgebiet sind keine wesentlichen Einschränkungen hinsichtlich 
Bodenstabilität (keine Ersichtlichmachung von Erdrutsch- und Meliorations-   
flächen) gegeben sowie keine Altlasten evident. Somit entstehen nach Umsetzung 
der geplanten PV-Freiflächenanlage keine erheblichen Verschlechterungen, da 
mit der künftigen Nutzung nur ein geringer Versiegelungsgrad des Bodens ver-
bunden ist. 

o 
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r Gemäß Hangwasserkarte des Digitalen Atlas sind aufgrund der angrenzenden 
Hanglage Fließpfade vorhanden. Durch die geplante PV-Freiflächenanlage wer-
den diese bei Sicherstellung der Durchgängigkeit der Einfriedungen jedoch nicht 
erheblich verändert. Gemäß Wasserbuch bestehen innerhalb des Planungsgebie-
tes keine Wasserrechte (z.B. Quellenschutz- und Schongebiete)  

o 

N
at

ur
ge

w
al

te
n 

un
d 

ge
ol

og
is

ch
e 

R
is

ik
en

 

Innerhalb des Planungsgebietes sind keine Gefahrenzonen der WLV festgelegt. 
Hochwasserabflussbereiche der Bundeswasserbauverwaltung sind nicht ersicht-
lich gemacht. 

o 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass für den Themencluster Ressourcen keine Ver-

schlechterungen/Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen abgeleitet werden 

kann.  
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Zusammenfassung: 

Die Bewertung der Umwelterheblichkeit ergab, dass hinsichtlich der Themencluster einmal 

eine positive Auswirkung (Luftbelastung und Klima) gegeben ist, für 10 Themencluster sind 

keine Veränderungen/Verschlechterungen gegeben und für den Themencluster „Land-

schaftsbild/Kulturelles Erbe“ können negative Auswirkungen auf Ebene des derzeitigen Pla-

nungsstandes nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

 

Mit den getroffenen Festlegungen des Räumlichen Leitbildes können die Auswirkungen auf 

das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild deutlich reduziert werden und sind nach Umsetzung 

der o. angeführten Maßnahmen jedoch keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Somit überwiegen nach Abwägung die umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen der Ge-

meinde Aigen im Ennstal.  

 

5.6 Alpenkonvention 

Die Gemeinde Aigen im Ennstal liegt im Geltungsbereich des Übereinkommens zum Schutze 

der Alpen (Alpenkonvention). Aus diesem Grunde ist der Planungsleitfaden „Alpenkonvention 

in der örtlichen Raumplanung“ (hrsg. vom Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, 

Stand: September 2012) heranzuziehen. Im gegenständlichen Revisionsverfahren kann un-

ter Anwendung dieses Leitfadens kein Widerspruch zur Alpenkonvention einschließlich der 

weiteren Protokolle der Alpenkonvention abgeleitet werden (vgl. Checkliste Alpenkonvention 

als Beilage). 

 

5.7 Zusammenfassendes Ergebnis 
Sämtliche geplante Erweiterungen sind im Einklang mit der vorherrschenden Siedlungsstruk-

tur und geplanten Siedlungsentwicklung zu sehen, der „Rote Faden der Planung“ wird im 

Rahmen dieser, auf Langfristigkeit ausgelegten Entwicklungsplanung beibehalten, ein Para-
digmenwechsel findet im Rahmen der Neuerstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

Nr. 5.00 gegenüber den bisherigen Zielsetzungen nicht statt. Somit sind insgesamt im Zuge 

der Ausarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 keine umweltrelevanten Er-
heblichkeiten gegenüber den geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.00 zu erwarten. 
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6 SACHBEREICHSKONZEPT ENERGIE 

 

Gemäß § 22 (8) StROG 2010 idF. der Novelle LGBl Nr. 45/2022 ist jede Gemeinde verpflichtet, ein 
Sachbereichskonzeptes Energie (SKE) innerhalb der nächsten 3 Jahre zu erstellen. 

 

Auf Grundlage des SKE können im ÖEK festgelegt werden: 
 

 Darstellung von Standorträumen für Fernwärmeversorgung  

 Darstellung von Standorträumen für energiesparende Mobilität (ÖV-Bereiche, Radwege-
netz,…) 

 Zonen für Solar-Freiflächenanlagen (Solarthermie und Photovoltaik) auf Grundlage einer 

gemeindeweiten Gesamtuntersuchung. 
 

Auf Basis der im Sachbereichskonzeptes Energie dargestellten Standorträume können im Örtlichen 

Entwicklungskonzept Vorranggebiete für Fernwärmeversorgung festgelegt werden. Zusätzlich sind 
im Sachbereichskonzept Energie ergänzende energiepolitische Ziele und Maßnahmen festzulegen. 

 

6.1 Zielsetzungen 
Im Rahmen des Sachbereichskonzeptes Energie zielt die Energieraumplanung vornehmlich 

auf die Entwicklung der Raumstrukturen ab, die durch niedrigen Energiebedarf bzw. niedrige 

Treibhausgasemissionen charakterisiert sind. Vorrangig betrachtet werden daher Strategien 
zur Wärmeversorgung und zur Konzentration der künftigen Siedlungsentwicklung auf Stand-

orträume bzw. Vorranggebiete, die mit leitungsgebundener Wärme (wenn möglich aus alter-

nativen/erneuerbaren Energieträgern) versorgt werden können. 
 

Weiters liegt das Hauptaugenmerk auf der Lenkung der künftigen Siedlungsentwicklung auf 

jene Standorte innerhalb der Gemeinde, die über besondere Voraussetzungen für eine ener-
giesparende Mobilität verfügen. 

 

Aufbauend auf die von der BOKU Wien erstellte Eröffnungsbilanz (Stand: Jänner 2019) sowie 
des Energiemosaikes Austria, in Verbindung mit den bereits im GIS Steiermark erhältlichen 

Grundlagenkarten (Vorrangstandorte für Fernwärmeversorgung und Standorträume für ener-

giesparende Mobilität), in Verbindung mit dem Leitfaden „Das Sachbereichskonzept Ener-
gie“ - Ein Beitrag zum Örtlichen Entwicklungskonzept, Version 2.0 hat jede Gemeinde ein 

Sachbereichskonzept Energie zu erstellen.  

 
Diese o.a. Datenbank (Eröffnungsbilanz) wurde vom Amt der Steiermärkischen Landesregie-

rung Abteilung 13, Bau- und Raumordnung in Zusammenarbeit mit der Abteilung 15 Energie, 

Wohnbau, Technik und der Abteilung 17, Landes- und Regionalplanung, GIS Steiermark zur 
Verfügung gestellt. Die Datenbank ist in der steiermarkweiten „Kommunalen Energie- und 

Treibhausgasdatenbank“ bzw. im GIS Steiermark eingearbeitet. Sie bildet die Grundlage der 

„EnergieRaumPlanungSteiermark“ (ERPS), welche von der BOKU Wien erstellt wurde.  
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Weiters wird das „Energiemosaik Austria“ (aktualisiert im März 2022) als Datengrundlage 

herangezogen. Die Grundlage für das „Energiemosaik Austria“ bildet ein flächendeckendes 

Modell, das am Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung der Universität 
für Bodenkultur Wien einer etwa zehnjährigen Forschungstätigkeit entwickelt wurde. Die viel-

schichtigen Fragestellungen im Kontext „Energie und Klima“ auf Gemeindeebene wurde da-

bei umfassend beleuchtet und eine kommunale Energie- und Treibhausgasdatenbank auf-
gebaut. Das Modell basiert dabei auf einem raumplanerischen Ansatz und auf der Überle-

gung, dass sich Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen auf räumliche Strukturen zu-

rückführen lassen und wird deshalb in diesem Modell von der Wohnnutzung, allen betriebli-
chen Nutzungen (Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen) sowie 

den damit verbundenen Mobilitätsbedürfnissen ausgegangen. 

 
Aufgrund der gegenwärtigen Förderungskulisse ist eine erhöhte Nachfrage nach großflächi-

gen Solar-Freiflächenlagen zu verzeichnen. Aufbauend auf den Leitfaden zur Standortpla-

nung und Standortprüfung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2020 des Amtes der Stmk. 
Landesregierung wird zur einheitlichen Bewertung und Klassifizierung möglicher künftiger 

Solar-Freiflächenstandorte ein Gesamtkonzept nach einheitlichen Kriterien für das gesamte 

Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal ausgearbeitet.  
 

Diese Kriterien dienen als Entscheidungshilfe zur Standortprüfung künftiger Solar-Freiflä-

chenanlagen im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal. Diese Vorgangsweise ist insbeson-
dere dem Gleichheitsgrundsatz und der Nachvollziehbarkeit der getroffenen Auswahl künfti-

ger Standorte geschuldet. Auf Basis dieser Zielsetzungen und aufgrund der Grundstücksver-

fügbarkeit wurden zwei dazu geeignete Standorte, die die angeführten Kriterien grundsätz-
lich erfüllen, im Ortsteil Schlattham und Hohenberg als geeignet eingestuft und werden diese 

Bereiche als Örtliche Vorrangzone/Eignungszone für Energieversorgung (Photovoltaik) zur 

Schaffung der Rechtsgrundlage zur Umsetzung einer PV-Freiflächenanlage festgelegt. 
 

Die wesentlichen Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes Energie sind die Förderung von 

Solar-Dachflächenanlagen und Solar-Freiflächenanlagen an dazu geeigneten Stellen, die Er-
reichung der Klimaziele, die langfristige Erhaltung und Sicherung des vorherrschenden Stra-

ßen-, Orts- und Landschaftsbildes, die langfristige Sicherung der hochwertigen und zusam-

menhängenden landwirtschaftlich und maschinell gut nutzbaren Flächen, die Erhaltung des 
Waldbestandes, der Erholungsfunktionen und der naturräumlich wertvollen bzw. geschütz-

ten Bereiche. Auf Basis der teils diametralen Zielsetzungen ist somit ein Abwägungsprozess 

zur Erreichung der angeführten Zielsetzungen zu führen. 
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6.2 Bestandsanalyse 

Die Grundlage für die Entwicklung energieraumplanerischer Strategien bildet eine umfas-

sende Bestandsanalyse, d.h. eine energetische Charakterisierung der Gemeinde5. 
 

6.2.1 Eröffnungsbilanz/ Energierelevante Strukturdaten 

Die Eröffnungsbilanz legt den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen auf Ge-
meindeebene dar. Die energierelevanten Strukturdaten bilden den Ausgangspunkt für die 

erstellte Datenbank betreffend Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. In dieser 

werden die Daten nach Nutzungsarten und Mobilität, Energieträgern und Verwendungszwe-
cken differenziert. 

 

6.2.2 Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen (THG) nach Nutzungsarten und Mobilität 
Die Analyse zeigt die Hauptverursacher von Energieverbrauch und THG Emissionen in der 

Gemeinde.  

 
Der Gesamtenergieverbrauch von Aigen im Ennstal beträgt rund 70.700 MWh/Jahr, die Ge-

samttreibhausgasemissionen belaufen sich auf 16.860 t C02-Äquivalente jährlich. In 

Abbildung 17 ist der Energieverbrauch und die THG Emissionen nach Nutzungsart und 
Mobilität detailliert aufgelistet. 

 

 

 
Abbildung 17 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen nach Nutzungsarten, Energiemosaik Austria 

 

Mit Nutzungsart und Mobilität werden jene Bereiche im Alltagsleben bezeichnet, für die Ener-

gie verwendet wird. Dabei wird zwischen den Nutzungsarten Wohnen, Land- und Forstwirt-
schaft, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen sowie der Mobilität unterschieden. 

 
5  gem. Leitfaden „Das Sachbereichskonzept Energie“ - Ein Beitrag zum Örtlichen Entwicklungskonzept, Version 2.0 herausgege-

ben von der Abteilung 13, Land Steiermark, Stand: Jänner 2019. 
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In der Gemeinde Aigen im Ennstal machen die Nutzungsarten Wohnen mit rund 46% und 

Mobilität mit rund 27% gemeinsam den Hauptenergieverbrauch aus. An dritter Stelle steht 
die Nutzungsart Dienstleistungen mit rund 13%.  

 

Die beiden Sektoren Wohnen und Mobilität sind auch die größten Verursacher der gesamten 
Treibhausgasemissionen. Der Anteil der THG liegt erwartungsgemäß, auf Grund der Verwen-

dung überwiegend fossiler Energieträger, bei der Mobilität mit 42% an erster Stelle. 

 
Gemäß „Energiemosaik Austria“ zählt die Gemeinde nach den Nutzungen zum Typ B2: Woh-

nen, Dienstleistungen. In dieser österreichweiten kommunalen Energie- und THG Datenbank 

variieren die Daten betreffend Energieverbrauch nach Nutzungen geringfügig im Vergleich 
zur „steirischen Energie- und THG Datenbank“. Dies hängt mit den verschiedenen Erhe-

bungszeiträumen der Daten und der Weiterentwicklung der Modellierung der Datensätze zu-

sammen. 
 

 
Abbildung 18 - Prägende Nutzungen nach Gemeindetypen, Energiemosaik Austria, Version 2.0, Stand März 2022 
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Räumliche Verteilung des Energieverbrauches der Gemeinde Aigen im Ennstal: 

 

Abbildung 19 - Räumliche Verteilung des Energieverbrauches gesamt, Aigen im Ennstal, GIS Stmk. unmaßstäblich 

 

In der o.a. Abbildung ist auf Grundlage der Energie- und THG-Datenbank flächendeckend für 

die Gemeinde im 250m-Raster der Energieverbrauch dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass 
sich der Energieverbrauch überwiegend auf die Bereiche des zentralen Siedlungsbestandes 

der Ortsteile Aigen, Ketten, Lantschern und Schlattham sowie das Areal des Fliegerhorstes 

Fiala Fernbrugg und das Hotel Schloss Pichlarn konzentriert. 
 

Wohnen: 

Unter der Nutzungsart Wohnen werden der Energieverbrauch und die THG Emissionen der 
Raumheizung, der Warmwasserbereitung sowie des Betriebes elektrischer Geräte im Wohn-

bereich zusammengefasst. Die Ausweisung erfolgt aufgrund des unterschiedlichen Heizwär-

mebedarfs differenziert nach Strukturtyp (Einfamilien- und Doppelhäuser, bzw. Mehrfamili-
enhäuser) und nach Bauperiode. Dabei wurden die Haupt- und Nebenwohnsitze zusammen-

gefasst. Außerdem werden die klimatischen Rahmenbedingungen und der Stand der ener-

getischen Sanierung von Wohngebäuden berücksichtigt. 
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Abbildung 20 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen für Wohnen, Energiemosaik Austria 

 

Gem. Angaben Energiemosaik Austria (unter Berücksichtigung der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 2011) weist die Gemeinde eine Wohnnutzungsfläche von rund 156.200 m² auf. Da-

von entfallen rund 82,5% auf Ein- und Zweifamilienhäuser und rund 17,5% auf Mehrfamili-

enhäuser, die etwa nur 1/3 des Heizwärmebedarfes ausmachen. Knapp 54% der Wohnnutz-
flächen befinden sich in Gebäuden aus Bauperioden bis 1980, die durchschnittlich einen 

doppelt so hohen Heizwärmebedarf aufweisen als Gebäude aus jüngeren Perioden, die 46% 

der Wohnnutzflächen ausmachen. Hier besteht somit ein großes Einsparungspotenzial durch 
Wärmesanierungen.  

 

Land- und Forstwirtschaft: 
Die Nutzungsart Land- und Forstwirtschaft wird auf Grund unterschiedlich energieintensiver 

Bewirtschaftungsformen nach Kulturarten differenziert. 

 

 
Abbildung 21 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen für Land- und Forstwirtschaft, Energiemosaik Austria 
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Gemäß Agrarstrukturerhebung von 2020 weisen die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

in der Gemeinde Aigen im Ennstal eine gesamte Kulturfläche von 7.200 ha auf. Rund 18,3% 

entfallen davon auf die Grünlandflächen, welche auch den größten Anteil hinsichtlich der 
Treibhausgasemissionen ausmachen. Die Wald- und Almflächen, die gemessen am Flächen-

ausmaß nahezu keinen Energieverbrauch aufweisen, machen rund 79% aus. Dies zeigt, wie 

wichtig die Erhaltung dieser Flächen ist. 
 
 

Industrie und Gewerbe: 

Unter der Nutzungsart Industrie und Gewerbe werden über 50 verschiedene Branchen des 
produzierenden Sektors einschließlich Bau und Bergbau berücksichtigt, um dem unter-

schiedlich hohen Einsatz an Prozessenergie (die Energiezufuhr zur Aufrechterhaltung eines 

Prozesses und den Energiegewinn) gerecht zu werden. Grundlage für die Modellierung des 
Energieverbrauches und der damit verbundenen Treibhausgasemissionen sind die Erwerb-

stätigen am Arbeitsort. Die Branchen werden entsprechend der ÖNACE-Klassifikation (Öster-

reichische Qualifikation der Wirtschaftstätigkeiten) zusammengefasst.   

 

 
Abbildung 22 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen für die Nutzungsart Industrie und Gewerbe,  

Energiemosaik Austria 
 

Laut ÖNACE-Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten (Stand 2019) weist die Gemeinde Aigen 

im Ennstal eine Beschäftigungszahl in der Höhe von rund 125 industriell-gewerblich Beschäf-
tigten auf. Vor allem Betriebe der Branchen Verarbeitung mineralischer Rohstoffe und Hoch- 

und Tiefbau verbrauchen zusammen rund 87% des gesamten Energieverbrauches der In-

dustrie- und Gewerbebetriebe in der Gemeinde und sind in diesen beiden Bereichen zusam-
men rund 77% der Beschäftigten tätig. 
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Dienstleistung: 

Die Nutzungsart Dienstleistungen umfasst über 25 unterschiedlich energieintensive Bran-

chen der privaten und öffentlichen Dienstleistungserbringung, die ebenfalls weitgehend gem. 
ÖNACE zusammengefasst sind. Grundlage für die Modellierung des Energieverbrauches und 

der damit verbundenen Treibhausgasemissionen sind die Erwerbstätigen am Arbeitsort. 

 

 
Abbildung 23 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen für die Nutzungsart Dienstleistungen, 

Energiemosaik Austria 
 

Die Beschäftigtenzahl im Dienstleistungsbereich umfasst laut ÖNACE-Klassifikation der Wirt-

schaftstätigkeiten knapp 680 Beschäftigte. Der größte Energieverbraucher ist hier die Bran-

che der übrigen Dienstleistungsbetriebe, welche rund 78% des Gesamtenergieverbrauches 
ausmachen und in der rund 61% der Beschäftigten tätig sind.   

 

Mobilität: 
Unter Mobilität werden jene energie- und klimarelevanten Verkehrsleistungen ausgewiesen, 

die von den vier Nutzungsarten ausgehen. Dabei wird über unterschiedliche Wegezwecke 

und Verkehrsmittel aggregiert.  
 

Im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen kommt der Mobilität ein Hauptaugenmerk im 

Rahmen energieraumplanerischer Strategien zu. Die Mobilität ist österreichweit der einzige 
Sektor mit stark ansteigenden Treibhausgasemissionen. Damit ist hier der größte Handlungs-

bedarf gegeben. Der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen der Mobilität wer-

den im Wesentlichen von der Topografie und den Raumstrukturen beeinflusst. Siedlungsent-
wicklungen in entlegenen Bereichen ohne gute ÖPNV-Anbindung führen zum Anstieg der 

THG. Die Örtliche Raumplanung kann dies langfristig in den Entwicklungsplänen regeln. Eine 

Stärkung von verkehrssparender, räumlicher Entwicklung nach dem Prinzip der kurzen Wege 
ist dabei zu berücksichtigen. Dafür sind funktionsdurchmischte, maßvoll verdichtete und 

kompakte Raumstrukturen zu entwickeln, sodass die Ziele zu Fuß, per Rad und mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen sind.  
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Abbildung 24 – Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen für die Mobilität, Energiemosaik Austria 

 

Die Personenmobilität in Aigen im Ennstal ist durch Verkehrsleistungen in der Höhe von ins-
gesamt rund 37,7 Mio. Personenkilometer gekennzeichnet. Zu dieser zählen die Alltagsmo-

bilität der Haushalte, der Beschäftigten, der Kunden aber auch die Urlaubs- und Geschäfts-

reisen im Inland. Die Alltagsmobilität der Haushalte macht davon rund 65% aus. Dies bildet 
den hohen Anteil an Individualverkehr ab und die vergleichsweise geringe Nutzung des ÖPNV. 

Hierbei spielt die Raumstruktur der Gemeinde eine wesentliche Rolle und beeinflusst die 

Entwicklung. Dieser hohe Anteil bildet sich auch in der Verteilung der Treibhausgasemissio-
nen ab. 62% entfallen dabei auf die Alltagsmobilität der Haushalte. 

 

Die Gütermobilität beläuft sich auf rund 3,3 Mio. Tonnenkilometer und macht hinsichtlich 
der Treibhausgasemissionen rund 3% der Gesamtbelastung aus und spielt somit eine unter-

geordnete Rolle in der Gesamtbetrachtung.  

 
Nutzungsintensität: 

Die räumliche Verteilung der Nutzungsintensitäten zeigt eine starke Konzentration auf den 

zentralen Siedlungsbestand von Aigen im Ennstal (Regionaler Siedlungsschwerpunkt Aigen 
und Ketten, Örtliche Siedlungsschwerpunkte Lantschern und Schlattham, Touristischer Sied-

lungsschwerpunkt Schloss Pichlarn. Räume mit hoher Nutzungsintensität sind Standorte, die 

durch eine zweckmäßige Zuordnung einander ergänzender Funktionen gekennzeichnet sind 
und eine angemessene Bevölkerungs- und Beschäftigtendichte aufweisen. Nutzungsinten-

sive Bereiche haben eine kompakte, an fußläufigen Distanzen orientierte Siedlungsstruktur 

und bilden eine gute Voraussetzung für die Aufrechterhaltung eines wirtschaftlich tragfähi-
gen und attraktiven Angebotes an Dienstleistungseinrichtungen, welche auch eine umwelt-

verträgliche Mobilitätsnutzung aufweisen. 

 
Die Analyse der Nutzungsintensitäten bildet eine wesentliche Grundlage für die Ausweisung 

von Standorträumen für energiesparende Mobilität. 
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Abbildung 25 – Nutzungsintensität Aigen im Ennstal, GIS Stmk, unmaßstäblich 
 
Anteile erneuerbarer und fossiler Energieträger am Energieverbrauch: 

Zur Deckung des kommunalen Energiebedarfs werden erneuerbare und fossile Energieträger 

eingesetzt. In der Grafik ist der Beitrag der einzelnen Nutzungsarten und der Mobilität zum 
erneuerbaren und fossilen Energieträgereinsatz dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 26 – Anteile erneuerbarer und fossiler Energieträger am Energieverbrauch, ERPS, BOKU Wien 
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Die Gemeinde Aigen im Ennstal liegt mit einem Anteil an erneuerbaren Energieträgern von 

rund 27% verglichen mit den Nachbargemeinden, welche einen Anteil an erneuerbaren Ener-

gieträgern von rund 21-31% aufweisen im Durchschnitt. Rund 73% entfallen auf fossile Ener-
gieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle. 

 

Das Solarpotenzial im Digitalen Atlas Steiermark gibt Auskunft über die Eignung und das tech-
nische Potenzial der Dachflächen von verfügbaren Objekten (Objekte bzw. Gebäude, wo eine 

Gebäuderandlinie resultierend aus der Airborne Laserscan-Befliegung existiert) zur Errichtung 

von Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung und von Solaranlagen zur Wärmegewinnung. 
Und können Informationen über die Dachflächen erfasster Objekte abgerufen werden. Es ste-

hen nachfolgende Informationen zur Verfügung: Eignung aufgrund der Globalstrahlung auf re-

aler Fläche mit farblicher Unterscheidung und Klassifizierung in "sehr gut geeignet", "gut ge-
eignet" und "geeignet", zu erwartende Jahreserträge für Photovoltaik- und Solarwärmeanlagen, 

Leistung in Kilowatt-peak (kWp) bei PV-Anlagen und Kollektorfläche in Quadratmeter (m2) für 

solarthermische Anlagen.  
 

Als Datengrundlage dienen die ALS Daten (Airborne Laserscanning). Die derzeit im Digitalen 

Atlas Steiermark abrufbaren Daten des Solarpotenziales stellen eine Weiterentwicklung des 
Solardachkatasters dar und geben die vorliegenden Daten nun eine detailliertere Auskunft 

über die Energiepotenziale auf Dächern. 

 
Die Grundlage für die Sonnenenergienutzung ist die von der Sonne ausgesandte elektromag-

netische Strahlung. Sie trifft als Globalstrahlung auf der Erdatmosphäre auf, und setzt sich aus 

der direkten und der diffusen Solarstrahlung zusammen. Die Globalstrahlung steht als eigener 
Layer im Digitalen Atlas des Landes Steiermark für das gesamte Bundeslandgebiet zur Verfü-

gung.  

 
Die Berechnungsgrundlage bildeten moderne GIS-Methoden und das hochauflösenden Ober-

flächenmodell aus den Airborne Laserscanning-Befliegungen. Das Modell stellt die Jahres-

summe der direkten und diffusen Strahlung in Kilowattstunden (kWh) mit einer Rasterauflö-
sung von 1 x 1 m dar.  
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Auszug der Beschreibung von nutzbaren Dachflächen des Digitalen Atlas Steiermark: 
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Abbildung 27 – Solarpotenzial Aigen im Ennstal, GIS Steiermark, unmaßstäblich 
 

Die Gemeindepotenziale von geeigneten Dachflächen betragen gem. Solarpotenzial des GIS 
Steiermark: 

-  geeignete Fläche (Solarstrahlung): 25 ha 

- Solarstrahlung geeignet: 263,7 GWh/Jahr  
-  Solarthermie: Gesamtfläche: pot. Energieertrag: 73,8 GWh/Jahr 

-    Photovoltaik (dachparallel): pot. Energieertrag: 33,8 GWh/Jahr 

 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2023 wurde der einstimmige Beschluss gefasst, 

sämtliche Gebäude im Eigentum der Gemeinde Aigen mit PV-Dachflächenanlagen auszustat-

ten – wo die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das Projekt auf der Puttererseehalle 
wurde 2023 bereits ausgeführt. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Abbildung 28 - Solarpotenzial der öffentlichen Gebäude in Aigen im Ennstal 
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Anteile der Verwendungszwecke am Energieverbrauch: 

Mit Verwendungszwecken werden verschiedene „Aktivitäten“ bezeichnet, für die Energie ge-

nutzt wird. Unterschieden werden Raumwärme, Warmwasser (nur Wohnen), Prozessenergie, 
Wirtschaftsverkehr und Mobilität. 

 

  
Abbildung 29 – Anteile der Verwendungszwecke am Energieverbrauch, ERPS, BOKU Wien, 2019 

 
Diese Verteilung der Verwendungszwecke, bildet die Nutzungsverteilung innerhalb des Ge-

meindegebietes ab. Der jährliche Energieverbrauch der Gemeinde Aigen im Ennstal entfällt zu 
ca. 44% auf Raumwärme und Warmwasser, welche überwiegend in Wohnhaushalten ge-

braucht wird. Der Anteil an Prozessenergie liegt bei rund 15%. Die übrigen rund 41% des Ener-

gieverbrauches entfallen auf die Mobilität und den Wirtschaftsverkehr. 
 

 Wärmebedarf:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30 – Wärmebedarfsdichte Ist-Stand, GIS Stmk, unmaßstäblich 
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Die Analyse der Wärmebedarfsdichte und ihrer räumlichen Verteilung in der Gemeinde ist 

Basis für die Festlegung von Standorträumen für die Fernwärmeversorgung.  

 
Gebiete mit höheren Wärmebedarfsdichten (in der Abbildung in dunkelrot dargestellt), bilden 

die Potenziale für leitungsgebundene Wärmeversorgung (Fernwärme). In Gebieten mit gerin-

geren Wärmebedarfsdichten werden eher dezentrale Wärmeversorgungssysteme eingesetzt. 
Die räumliche Verteilung der Wärmebedarfsdichten bildet eine Grundlage für die Versorgung 

der Haushalte und Betriebe und für die Festlegung energieraumplanerischer Strategien. 

 
Bestehende Wärmelieferanten in der Gemeinde Aigen im Ennstal: 

In der Gemeinde Aigen im Ennstal gibt es 3 Nahwärmelieferanten, nämlich die Bioenergie 

Aigen, Wärmeliefergemeinschaft Fritz KG, die Dornbusch Tourismusbetriebe GmbH und die 
Florian Danglmaier GmbH. Zusätzlich wird das Imlauer Hotel Schloss Pichlarn von der Bäu-

erlichen Biolieferungsgenossenschaft Irdning eGen. mit Fernwärme beliefert. 

 
Dornbusch Tourismusbetriebe GmbH: 

Die Dornbusch Tourismusbetriebe GmbH versorgt die Puttererseehalle sowie die Gastrono-

mie- und Beherbergungsbetriebe des Landhotels Gut Puttererseehof und das Putterer-
schlössl. 

 

Abbildung 31 – Übersicht Versorgungsnetzt der Dornbusch Tourismusbetriebe GmbH 
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Bioenergie Aigen, Wärmeliefergemeinschaft Fritz KG: 

Die Bioenergie Aigen, Wärmeliefergemeinschaft Fritz KG versorgt den zentralen Siedlungs-

bestand der Ortsteile Aigen und Ketten. 

 

 

Abbildung 32 – Leitungsnetz der Bioenergie Aigen, Wärmeliefergemeinschaft Fritz KG 
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Florian Danglmaier GmbH: 

Die Florian Danglmaier GmbH versorgt den zentralen Siedlungsbestand des Ortsteiles Lant-

schern. 

Abbildung 33 – Leitungsnetz der Florian Danglmaier GmbH 
 

 
6.2.3 Potenzialanalyse 

Als Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Wärmeversorgung konzentriert sich die 

Potenzialanalyse auf die Ermittlung thermischer Potenziale. Im Nachfolgenden wird unter-
schieden zwischen Energieeffizienzpotenzialen, Substitutionspotenzialen und Potenzialen 

erneuerbarer Energieträger. 

 

6.3 Energieeffizienzpotenzial 

Diese Potenziale entstehen bei Sanierung des Wohngebäudebestandes und führen zur Re-

duktion des Wärmebedarfes und der Treibhausgasemissionen, ohne dass dabei der Energie-
träger verändert wird. 
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Abbildung 34 – 50%ige Ausschöpfung des thermischen Effizienzpotenziales in MWh/a bzw. Co2 t-Äquvalente, 

ERPS, BOKU Wien, 2019 

 

Mittelfristig können Energieeffizienzpotenziale durch eine energetische Sanierung von 50% 

des Wohngebäudebestandes ausgeschöpft werden. Die Abbildung zeigt den Vergleich des 
Wärmebedarfes und der Emissionen vor und nach der Sanierung ohne Änderung des Ener-

gieträgers. In der kommunalen Energie- und Treibhausdatenbank stehen die Datensätze 

über mittel- und langfristige thermische Energieeffizienzpotenziale zur Verfügung. Die Ana-
lyse zeigt wie bedeutend auch die energetische Sanierung der Wohngebäude für die Redu-

zierung des Wärmebedarfes ist. Durch die mittelfristige Sanierung könnten bis zu rund 4.900 

MWh/a Energie und rund 1.200 CO2 t-Äquivalente THG eingespart werden. Die Analyse der 
Gebäudesanierung bildet eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der mittel- bis langfris-

tig zu erwartenden Auslastung von Fernwärmeversorgungssystemen. Bei der langfristigen 

Sanierung der Wohngebäude (energetische Sanierung des gesamten Wohngebäudebestan-
des) beträgt die Einsparung bis zu 9.800 MWh/a und 2.400 CO2 t-Äquivalente THG. 

 

                                                
Abbildung 35 – Wärmebedarfsdichte Ist Stand und nach thermischer Sanierung, GIS Stmk, unmaßstäblich 
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Anhand der räumlichen Verteilung im 250m-Raster kann man differenzierte Schlussfolgerun-

gen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Wärmebedarfsdichten in der Gemeinde tref-

fen. Man erkennt, welche Siedlungsgebiete auch nach der Sanierung der Gebäude weiterhin 
durch mittlere bis höhere Wärmedichten gekennzeichnet und daher eher für Fernwärmever-

sorgung geeignet sind. Die zentralen Bereiche sind hier wieder bevorzugt. 

 

6.4 Substitutionspotenziale 

In der kommunalen Energie- und Treibhausgasdatenbanken werden Angaben zu den Substi-

tutionspotenzialen fossiler durch erneuerbare Energieträger zur Verfügung gestellt. Also in-
wieweit es zu Auswirkungen des Wärmebedarfes bei Ersatz fossilen Energieträger durch er-

neuerbare Energieträger kommt. 

 

6.5 Erneuerbare Energiepotenziale 

Zu den erneuerbaren Energiepotenzialen zählen lokal verfügbare Abwärmepotenziale aus in-

dustriell gewerblicher Produktion bzw. aus Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Ab-
wasserreinigungsanlagen), gebäudeintegrierte solarthermische Potenziale oder auch Bio-

masse und Biogaspotenziale. Dabei wird das in der Gemeinde verfügbare Gesamtpotenzial 

berücksichtigt und in der kommunalen Energie- und Treibhausgasdatenbank dargestellt. 
 

 
Abbildung 36 – Ausschöpfung des Effizienz-, Substitutions- und erneuerbaren Energiepotenziales, 

ERPS, BOKU Wien, 2019 

 

Unter Berücksichtigung des langfristigen Effizienzpotenziales (100%ige Ausschöpfung des 
thermischen Effizienzpotenziales) und eines landesweit ausgewogenen verteilten erneuer-

baren Energiepotenziales wird das thermische Gesamtpotenzial ermittelt. Durch die Aus-

schöpfung aller thermischer Potenziale könnten bis zu 9.800 MWh/a Wärmebedarf und 
4.700 Co2 t-Äquivalente THG in der Gemeinde Aigen im Ennstal eingespart werden.  
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Im Gemeindegebiet befindet sich eine Kläranlage Aigen/Wörschach unmittelbar südlich der 

Enns. Gem. Angaben des Abwärmekatasters (Digitaler Atlas Steiermark) stellt dieser Stand-

ort eine ungenutzte Energie von 1.327 MWh/a dar und entspricht dies einer Leistung von 
151 kW. 

 

  
Abbildung 37 – Standort Abwärmepotenzial, Digitaler Atlas Steiermark, unmaßstäblich 

 

 

6.6 Entwicklung Energieraumplanerischer Strategien 
Die Energieraumplanung verfolgt mit dem Sachbereichskonzept Energie 2 Strategien. Einer-

seits die Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit Optionen für eine leitungsgebundene 

Wärmebereitstellung (bevorzugterweise aus erneuerbaren Energieträgern) und andererseits 
die Lenkung der baulichen Entwicklung auf Standorte mit optimalen Voraussetzungen für 

eine energiesparende (klimafreundliche) Mobilität. 

 
6.6.1 Standorträume für Fernwärmeversorgung 

Zur Festlegung der Standorträume für Fernwärmeversorgung werden die räumliche Vertei-

lung der im 250m-Raster ausgewiesenen Wärmebedarfsdichten und die im FWP festgeleg-
ten Bebauungsdichten verwendet. Siedlungsgebiete mit einer mittleren bis hohen Wärmebe-

darfs- bzw. Bebauungsdichte können in Erwägung gezogen werden. In dünn besiedelten Be-

reichen bzw. Gebieten mit geringer Wärmebedarfsdichte sind dezentrale Lösungen zu bevor-
zugen. In diesen Siedlungsbereichen sind ortsgebundene nutzbare Wärmequellen wie insbe-

sondere die aktive und passive Solarthermie sowie die oberflächennahe Erdwärme (evt. ge-

koppelt mit Solarstrom) anzuwenden. 
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Abbildung 38 – Eignung für Fernwärmeversorgung Aigen im Ennstal, GIS Stmk, unmaßstäblich 

 

6.6.2 Standorträume für energiesparende Mobilität 
Als Standorträume für energiesparende Mobilität werden jene Siedlungsbereiche innerhalb 

der Gemeinde festgelegt, in denen hohe Nutzungsintensitäten mit hohen ÖV-Güteklassen 

zusammentreffen. Die Nutzungsintensitäten ergeben sich durch Funktionsmischung und 
Siedlungsdichte. Die ÖV-Güteklassen treffen Aussagen zur Attraktivität der Erschließung ei-

nes Standortes mittels öffentlicher Verkehrsmittel unter Berücksichtigung der Bedienungs-

qualität (Verkehrsmittel, Kursintervall) und Entfernung zur jeweiligen Haltestelle. Kompakte 
Siedlungsstrukturen mit guter Funktionsmischung und mit guter Erschließung mittels öffent-

licher Verkehrsmittel bzw. guter Erreichbarkeit per Rad und zu Fuß stellen somit Vorrangzo-

nen für energiesparende Mobilität dar. 
 

 
Abbildung 39 – Eignung für energiesparende Mobilität Aigen im Ennstal, GIS Stmk, unmaßstäblich 

Ortsteile Aigen und Ketten Ortsteil Lantschern
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Auch hier ist der Bereich des zentralen Siedlungsbestandes der Ortsteile Aigen und Ketten 

mit entsprechender Nutzungsvielfalt und Anbindung an den öffentlichen verkehr gut geeig-

net. 
 

Dementsprechend bietet diese Beurteilung eine Grundlage für die Festlegungen im Örtlichen 

Entwicklungskonzept, hinsichtlich weiterer Siedlungsentwicklungen, verstärkter Nutzungs-
durchmischung bzw. maßvoller Verdichtung auf Ebene des Flächenwidmungsplanes. Unter 

Einbeziehung der Daten zur Bevölkerungsentwicklung bzw. -verteilung, der Wohnnutzflächen 

und Beschäftigten lassen sich die Siedlungs- und Nutzungsstrukturen charakterisieren und 
gilt es abzuschätzen, welchen Stellenwert die einzelnen Siedlungsbereiche bzw. Ortsteile im 

gesamten Gemeindegebiet haben. Daraus lassen sich eindeutig Prioritäten der Siedlungs-

entwicklung festlegen. Im Zuge von neuen Festlegungen von Entwicklungspotenzialen auf 
der Ebene des Örtlichen Entwicklungsplanes und in weiterer Folge im Flächenwidmungsplan 

lassen sich so ungünstige Siedlungsbereiche herausfiltern. 

 

Abbildung 40– Überlagerung Eignung Fernwärme und energiesparende Mobilität, Ortsteile Aigen und Ketten,  
GIS Stmk, unmaßstäblich 

 

Bei Überlagerung der Vorrangzonen für Fernwärme und energiesparende Mobilität zeigt sich 

ebenfalls die Standortgunst für den zentralen Siedlungsbereich der Ortsteile Aigen und      
Ketten.  

 

Im Rahmen des Sachbereichskonzeptes sind gerade diese Standorträume für die Umsetzung 
für prioritäre Entwicklungen im Örtlichen Entwicklungskonzept heranzuziehen, da sie eine 

hohe Klima- und Energieeffizienz aufweisen. 
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6.6.3 Eignungs-, Abwägungs- und Ausschlusszonen für Solar-Freiflächenanlagen 

Zur Erreichung der Klimaziele und aufgrund der gegenwärtigen Förderungskulisse ist eine 
erhöhte Nachfrage nach großflächigen Photovoltaik- und Solarthermie-Freiflächenlagen zu 

verzeichnen. Aufbauend auf den Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung von 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2020 des Amtes der Stmk. Landesregierung, Stand: April 
2021, wird zur einheitlichen Bewertung und Klassifizierung möglicher künftiger Solar- und 

PV-Freiflächenstandorte ein Gesamtkonzept nach einheitlichen Kriterien für das gesamte Ge-

meindegebiet von Aigen im Ennstal ausgearbeitet.  
 

Dieses dient als Entscheidungshilfe zur Standortprüfung künftiger PV- bzw. Solarthermie Frei-

flächenanlagen im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal. Diese Vorgangsweise ist insbeson-
dere dem Gleichheitsgrundsatz und der Nachvollziehbarkeit der Auswahl künftiger Standorte 

geschuldet. 

 
Die wesentlichen Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes Energie sind die Förderung von 

PV- bzw. Solarthermie-Dachflächenanlagen und Freiflächenanlagen an dazu geeigneten 

Standorten, die Erreichung der Klimaziele, die langfristige Sicherung der hochwertigen und 
zusammenhängenden landwirtschaftlich und maschinell genutzten Flächen, die Erhaltung 

des Waldbestandes, der naturräumlich schützenwerten/geschützten Gebiete und der Erho-

lungsfunktionen sowie als wesentliche Zielsetzung die Erhaltung und Sicherung des Stra-
ßen-, Orts- und Landschaftsbildes. 

 

Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung für Solar- und Photovoltaik-
Freiflächenanlagen: 

Gemäß dem Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung von Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen 2020 des Amtes der Stmk. Landesregierung, Stand: April 2021 werden Prüfkri-
terien unterteilt nach Themenbereichen (Landes- und Regionalplanung, Örtliche Raumpla-

nung, Natur- und Artenschutz, Landschaftsschutz/Orts- und Landschaftsbild) festgelegt. 

Jene Bereiche, für welche Solar- und PV-Freiflächenanlagen aufgrund der Nutzungskonflikte 
(hohes Konfliktpotenzial) bereits ausgeschlossen werden, werden in der Plandarstellung des 

„Sachbereichskonzeptes Energie“ übernommen. 

 
Für viele Themenbereich liegt ein mittleres Konfliktpotenzial vor und ist für diese Bereiche 

ein Abwägungsprozess durch die Gemeinde hinsichtlich der Zulässigkeit für Solar- und PV-

Freiflächenanlagen vorzunehmen. 
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Abbildung 41: Kriterienkatalog Ausschluss-, Abwägungs- und Eignungszonen 

 
ÖEK-Inhalte: 

 Gebiete mit baulicher Entwicklung und Entwicklungspotenziale  

 Örtliche Vorrangzonen /Eignungszonen 
 

Zur Sicherstellung der Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 idgF der 

Gemeinde Aigen im Ennstal werden die im Entwicklungsplan festgelegten Gebiete bzw. Po-
tenziale mit baulicher Entwicklung und Örtliche Vorrangzonen/ Eignungszonen als Aus-

schlussbereiche für großflächige PV-Freiflächenanlagen festgelegt, um diese für die als sied-

lungspolitisches Ziel festgelegte und dafür vorgesehene Nutzung (Wohnen, Industrie/Ge-
werbe,Landwirtschaft) langfristig sicherzustellen.  

 

Eine Nutzung dieser Flächen für PV-Freiflächenanlagen würde dem Raumordnungsgrundsatz 
des sparsamen Flächenverbrauches widersprechen (vgl. Flächenverbrauch in Österreich). 

Weiters sind Nutzungskonflikte mit der bestehenden bzw. angestrebten Nutzung (z.B. Woh-

nen) zu erwarten. 
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Der Ausschluss von Gebieten mit baulicher Entwicklung für Industrie, Gewerbe steht jeden-

falls im hohen siedlungs-, wirtschaftspolitischen und öffentlichen Interesse der Gemeinde. 

Die wenigen bestehenden Gebiete mit baulicher Entwicklung bzw. Entwicklungspotenziale 
müssen entsprechend den festgelegten Zielen und Maßnahmen für die Ansiedlung von 

neuen Betrieben bzw. Erweiterung von bestehenden Betrieben in Anspruch genommen wer-

den (Arbeitsplätze, Kommunalsteuer). Dies insbesondere deswegen, da im Gemeindegebiet 
keine weiteren Flächen für die großflächige Neuausweisung von Industrie- oder Gewerbege-

bieten aufgrund von übergeordneten Planungen (REPRO Liezen (Vorrangzonen), Naturschutz 

(Europaschutzgebiet, ……), Hochwassergefährdung, …) nicht vorhanden sind. Die Sicherung 
der erforderlichen Flächen für Betriebserweiterungen und –neugründungen bzw. -ansiedlung 

werden als Zielsetzung im Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 verankert. Im Sinne der 

Klimaziele soll daher ausschließlich die Errichtung von Aufdachanlagen bzw. kleinflächigen 
Freiflächenanlagen in Gebieten mit baulicher Entwicklung für Industrie, Gewerbe forciert wer-

den. 

 
 

Gefahrenzonenplan, Abflussuntersuchungen: 

 Gefahrenzonenplan BWV Enns 
 Gefahrenzonenplan WLV 2023  

 HWS Enns und Gulling 

 
Entsprechend den Raumordnungsgrundsätzen und zum Schutz von Unterliegern (Gefähr-

dung Dritter) bzw. um das Risiko einer möglichen Erhöhung der Gefährdung durch Aufstel-

lung von PV-Modulen und dadurch verändertem Abflussverhalten hintanzuhalten, werden die 
durch Hochwässer (aktuell vorliegende Abflussuntersuchungen und Gefahrenzonen) bzw. 

durch Wildbäche und Lawinen gefährdeten Bereiche gem. Gefahrenzonenplan 2023 der 

WLV als Ausschlussbereiche im Gemeindegebiet festgelegt. 
 

DKM (Nutzungsflächen), Waldentwicklungsplan und Gefahrenhinweiskarte: 

 Zusammenhängende Waldflächen, Krummholzflächen und verbuschte Flächen 
 Alpen, Fels- und Geröllflächen, vegetationsarme Flächen 

 Wälder mit hoher Schutz- und/oder Wohlfahrts- und/oder Erholungsfunktion 

 Lebensraumkorridor Nr.1 „Wörschacher Moos“  
 

Gemäß Prüfliste 3 „Natur- und Artenschutz“ des Leitfadens zur Standortplanung und 

Standortprüfung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2020 des Amtes der Stmk. Landesre-
gierung, Stand: 06/2020, Adaptierung 04/2021 stellen PV-Freiflächenanlagen im Bereich 

von naturnahen Wäldern ein hohes Konfliktpotenzial dar und sind mit diesen Nutzungen 

nicht vereinbar. Aus diesem Grunde werden die im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal 
gelegenen Waldbereiche gem. DKM (Schutzfunktion, Erholungsfunktion, Wohlfahrtsfunktion) 

und für den Artenschutz erhaltenswerte Wiesen- und Weideflächen (Almbereiche, Krumm-

holzflächen, verbuschte Flächen, alpine Flächen) als Ausschlussbereiche festgelegt, um 
auch den nachkommenden Generationen einen weitgehend intakten Naturraum zu hinter-
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lassen. Diese Ausschlussbereiche der DKM-Nutzungsflächen (Waldflächen, Krummholzflä-

chen und verbuschte Flächen) sind laufend auf ihre Aktualität zu prüfen und die jeweils gel-

tenden Festlegungen im Anlassfall anzupassen. Die für die Durchgängigkeit der Wildwande-
rung wichtigen Lebensraumkorridore (Beilage zum Waldentwicklungsplan) werden ebenso 

zusätzlich als Ausschlussbereiche festgelegt. 

 
Naturräumliche Schutzgebiete/Bodenfundstätten:  

 Europa-Vogelschutzgebiete Nr. 41 "Ennstal zwischen Liezen und Niederstuttern" und Nr. 

38 „Niedere Tauern“ 
 Europa-Fauna Flora Habitat Gebiet Nr. 36 "Schluchtwald der Gulling" 

 Europa-Vogelschutzgebiet und Fauna Flora Habitat Gebiet Nr. 4 "Wörschacher Moos und 

ennsnahe Bereiche" und Nr. 50 "Teile des Plannerkessels" 
 Naturschutzgebiet NS XX "Putterer See mit seiner Umgebung" 

 Geschützter Landschaftsteil Nr. 1287 „Ennsregulierungskonkurrenz, Grundstücke“ 

 Landschaftsschutzgebiet Nr. 43 "Ennstal von Ardning bis Pruggern" 
 Naturdenkmal Nr. 1265 "Flußlauf des Gullingbaches“ 

 Archäologische Bodenfundstätten und Bodendenkmale gem. GIS-Datenlieferung vom Amt 

der Stmk. Landesregierung 
  

Gemäß Prüfliste 3 „Natur- und Artenschutz“ des Leitfadens zur Standortplanung und 

Standortprüfung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2020 des Amtes der Stmk. Landesre-
gierung, Stand: 06/2020, Adaptierung 04/2021 stellen PV-Freiflächenanlagen innerhalb 

von naturschutzfachlich wie -rechtlich relevanten Gebieten ein hohes bzw. mittleres Konflikt-

potenzial dar und sind mit diesen nicht bzw. nur nach Abwägung vereinbar. Zur langfristigen 
Sicherstellung werden die im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal gelegenen naturschutz-

fachlich wie -rechtlich bedeutenden Bereich als Ausschlussbereiche festgelegt. Ebenso wer-

den archäologische Bodenfundstätten aufgrund ihrer historischen Bedeutung und zur Erhal-
tung des kulturellen Erbes als Ausschlussbereiche festgelegt. 

 

REPRO Liezen (LGBl. Nr. 91/2016): 
 Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone  

 Landwirtschaftliche Vorrangzonen  

 Grünzonen und Ökologische Korridore 
 

Gemäß Prüfliste 1 „Landes- und Regionalplanung/Regionale Entwicklungsprogramme“ des 

Leitfadens zur Standortplanung und Standortprüfung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
2020 des Amtes der Stmk. Landesregierung, Stand: 06/2020, Adaptierung 04/2021 stellen 

PV-Freiflächenanlagen innerhalb von Grünzonen und landwirtschaftlichen Vorrangzonen ein 

hohes Konfliktpotenzial dar und sind mit diesen nicht vereinbar. Aus diesem Grunde werden 
die im Gemeindegebiet von Aigen im Ennstal gelegenen Grünzonen und landwirtschaftliche 

Vorrangzonen gemäß REPRO Liezen als Ausschlussbereiche festgelegt. Dies betrifft ebenso 

die Teilräume „Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone“ gemäß Plandarstellung 
„Naturräumliche Einheiten“ des REPRO Liezen.   
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Damit sollen insbesondere die hochwertigen, großflächig und zusammenhängenden, ma-

schinell gut bearbeitbaren landwirtschaftlich genutzten Böden langfristig für die Urproduk-

tion gesichert werden. Dies insbesondere auch aufgrund der guten Bewirtschaftungsmög-
lichkeiten dieser Flächen.  

 

Ebenso sollen die Grünzonen in ihrer Gesamtfunktion als Erholungsbereiche iVm mit den 
bestehenden Freizeit- und Erholungsnutzungen langfristig gesichert werden (Grünzone). Dies 

ist auch für die touristische Entwicklung der Gemeinde von Bedeutung. Gemäß den Zielset-

zungen des REPRO Liezen ist die Durchgängigkeit von ökologischen Korridoren langfristig zu 
sichern bzw. hinsichtlich ihrer Funktionalität zu verbessern und werden diese deshalb 

ebenso als Ausschlussbereiche für großflächige PV-Freiflächenanlagen festgelegt. 

 
Ausschlusszonen für freistehende Solaranlagen: 

Die angeführten und begründeten Ausschlusszonen sind aufgrund der aufgezählten Kriterien 
grundsätzlich nicht für die Errichtung von freistehenden Solaranlagen geeignet. Innerhalb 

dieser Ausschlusszonen ist die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland – Photovolta-

ikanlage (pva) im Flächenwidmungsplan unzulässig. Diese Ausschlussbereiche gelten nicht 
für Solar-Dachflächenanlagen und für freistehende Anlagen < 400 m² bzw. AGRI-PV-Anlagen 

< 5.000 m² im Freiland. 

 
Eignungszonen für freistehende Solaranlagen: 
Entsprechend den umweltpolitischen Zielsetzungen (Verantwortung für die nächsten Gene-
rationen) erstellt die Gemeinde Aigen im Ennstal ein Sachbereichskonzept Energie, um einen 
im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegenden erforderlichen Beitrag zur Energie-
wende zu leisten. Die wesentlichen Zielsetzungen des Sachbereichskonzeptes Energie sind 
u.a. die Erreichung der Klimaziele und die Standortfindung für PV-Freiflächenanlagen im Ge-
meindegebiet, welche mit der langfristigen Erhaltung und Sicherung des vorherrschenden 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes, die langfristige Sicherung der hochwertigen und zu-
sammenhängenden landwirtschaftlich und maschinell gut nutzbaren Flächen, die Erhaltung 
des Waldbestandes, der Erholungsfunktionen und der naturräumlich wertvollen bzw. ge-
schützten Bereiche im Einklang steht. Auf Basis der teils diametralen Zielsetzungen ist somit 
ein Abwägungsprozess zur Erreichung der angeführten Zielsetzungen zu führen.  
 
Auf Basis dieser Zielsetzungen und aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit wurden zwei 
dazu geeignete Standorte, die die angeführten Kriterien grundsätzlich erfüllen, im Ortsteil 
Schlattham und Hohenberg als geeignet empfunden und werden diese Bereiche als Örtliche 
Vorrangzone/Eignungszone für Energieversorgung (Photovoltaik) zur Schaffung der Rechts-
grundlage zur Umsetzung einer geplanten PV-Freiflächenanlage festgelegt. 
 
Innerhalb der Eignungszonen ist die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland – Photo-
voltaikanlage (pva) im Flächenwidmungsplan zulässig. 

 
Abwägungszonen für freistehende Solaranlagen: 

Alle nicht als Eignungszone oder als Ausschlusszone festgelegten Bereiche werden als Ab-
wägungszonen festgelegt. Gemäß dem Leitfaden des Amtes der Steiermärkischen Landes-
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regierung zu PV-Freiflächen (4/2021) ist das Straßen- Orts- und Landschaftsbild ein wesent-

liches Ausschlusskriterium, dies betrifft insbesondere baulich wenig vorbelastete sensible 

Landschaftsräume. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten im Gemeindegebiet weisen 
alle Gebiete außerhalb der geschlossenen Siedlungsgebiete aufgrund der Hanglagen eine 

hohe Sichtexponiertheit auf und sind nach außen weithin einsehbar.  

 
Diese betroffenen Bereiche außerhalb der bestehenden Siedlungsbestände befinden sich 

alle innerhalb der Teilräume „Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland“, „Grünlandgeprägtes 

Bergland“ bzw. „Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler“ gemäß 
geltenden Regionalen Entwicklungsproramm für die Planungsregion Liezen, LGBl Nr. 

91/2016 (REPRO Liezen). 

 
Gemäß § 3 (2) des Wortlautes zum REPRO Liezen ist im Teilraum „Forstwirtschaftlich gepräg-

tes Bergland“ das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit einer engen Ver-

zahnung von Wald und Freiflächen ist zu erhalten. 
 

Gemäß § 3 (3) des Wortlautes zum REPRO Liezen ist im Teilraum „Grünlandgeprägtes Berg-

land“ das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durchmi-
schung von Wald und Grünland ist zu erhalten. 

 

Gemäß § 3 (4) des Wortlautes zum REPRO Liezen ist im Teilraum „Grünlandgeprägte Becken, 
Passlandschaften und inneralpine Täler“ ein zusammenhängendes Netz von großen Frei-

landbereichen und landschaftsraumtypischen Strukturelementen wie Uferbegleitvegetation, 

Hecken, Waldflächen, Waldsäumen und Einzelbäumen zu erhalten. 
 

 

Abbildung 42: Auszug Leitfaden des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zu PV-Freiflächen 
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Aus diesem Grunde werden für freistehenden Solar- und PV-Freiflächenanlagen außerhalb 

der bestehenden Siedlungsgebiete bzw. Siedlungssplitter oder landwirtschaftlicher Hofstel-

len Abwägungsbereiche für die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland bzw. die Er-
richtung von freistehenden Solar- und PV- Freiflächenanlagen festgelegt. Für die Abwägungs-

bereiche werden entsprechende Kriterien im Wortlaut hinsichtlich einer Ausweisung einer 

Sondernutzung im Freiland für Solar-Freiflächenanlagen festgelegt. Bei Einhaltung der Krite-
rien wird vollinhaltlich den Festlegungen und Zielsetzungen des Regionalen Entwicklungspro-

grammes für die Planungsregion Liezen, LGBl Nr. 91/2016 entsprochen, da diese großflä-

chig unbebauten und anthropogen nicht vorbelasteten Bereiche das charakteristische Er-
scheinungsbild prägen. Innerhalb dieser prägenden Freiflächen angeordnete Solar- und PV-

Freiflächenanlagen würden dieses charakteristische Landschaftsbild erheblich nachteilig 

stören und somit im klaren Widerspruch zu den Festlegungen und Zielsetzungen des REPRO 
Liezen stehen würden. 

 

Um alle künftigen Solar-Freiflächenanlagen in das vorherrschende Straßen-, Orts- und Land-
schaftsbild integrieren zu können, werden im Rahmen eines Räumlichen Leitbildes gem. 

Wortlaut Vorgaben für die Gestaltung freistehender Solar-Freiflächenanlagen festgelegt. 

 
Ein wirtschaftlicher Netzanschluss und Netzzusage liegen vor (Leitfaden Land NÖ), wenn der 

Nachweis eines vorhandenen Netzzuganges (bis 30 kWP: vereinfachte Prüfung der Netzein-

speisung, bis 250 kWP: Einspeisung ins Ortsnetz über Trafo und ab 250 kWP: Einspeisung 
ins Netz nur über Umspannwerk möglich) und eine wirtschaftlich umsetzbare Zuleitung (Hin-

dernisse, Rentabilität, …) nachgewiesen wird. Dabei muss je Kilometer Leitungslänge die An-

lage 1 kWP installiert haben, damit sie noch wirtschaftlich ist. 
 

Zusätzlich werden aufbauen auf die Inhalte des Sachbereichskonzeptes Energie (Standort-

räume für Fernwärmeversorgung, Standorträume für energiesparende Mobilität und Stand-
orträume für freistehende Solar-Freiflächenanlagen zusätzliche ergänzende raumordnungs-

fachliche Zielsetzungen für alle weiteren Bereiche festgelegt. 

 
6.6.4 Umweltprüfung6 

Prüfung nach Ausschlusskriterien: 

Änderungen von Örtlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen, die nicht 

unter die Bestimmungen des § 4 (1) (Grundlage für ein Projekt, dass gem. UVP-G 2000 idF 

BGBl. I Nr. 50/2002 einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen oder ein Europaschutz-
gebiet gemäß den naturschutzrechtlichen Bestimmungen erheblich beeinträchtigt wird) des 

StROG 2010 fallen, jedoch erhebliche Umweltauswirkungen haben könnten, müssen einer 

Umweltprüfung unterzogen werden. Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht erforderlich, 
wenn es sich um geringfügige Änderungen von Plänen oder um die Nutzung kleiner Gebiete 

handelt. 

 

 
6  gem. Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der FA 13B, Stand 

April 2011 (2.Auflage) 
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Weiters ist eine Umweltprüfung gem. § 4 (3) StROG 2010 dann nicht erforderlich, wenn die 

Eigenart und der Charakter nicht geändert werden oder erhebliche Umweltauswirkungen bei 

der Verwirklichung der Planungen offensichtlich ausgeschlossen werden können.  
 

Für die gegenständliche Erstellung eines Sachbereichskonzeptes Energie sind, ausgenom-
men die festgelegten Eignungszonen für Solar-Freiflächenanlagen, die Ausschlusskriterien 

„der nicht veränderten Eigenart des Gebietscharakters“ und „mit der Planung sind iVm der 

Legaldefinition offensichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten“, 
zutreffend. Gemäß den Bestimmungen des § 4 (1) und (3) StROG 2010 ist somit eine Um-

weltprüfung nicht erforderlich. 

 
Für die festgelegten Eignungszonen für Solar-Freiflächenanlagen wird unter Pkt. 5.4 und 5.5 

eine gesonderte Umwelterheblichkeitsprüfung durchgeführt. Die Bewertung der Umwelter-

heblichkeit ergab, dass hinsichtlich der Themencluster einmal eine positive Auswirkung (Luft-
belastung und Klima) gegeben ist, für 10 Themencluster sind keine Veränderungen/Ver-

schlechterungen gegeben und für den Themencluster „Landschaftsbild/Kulturelles Erbe“ 

können negative Auswirkungen auf Ebene des derzeitigen Planungsstandes nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden.  

 

Mit den getroffenen Festlegungen des Räumlichen Leitbildes können die Auswirkungen auf 

das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild deutlich reduziert werden und sind nach Umsetzung 

der o. angeführten Maßnahmen jedoch keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Somit überwiegen nach Abwägung die umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen der Ge-

meinde Aigen im Ennstal.  
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7.1 Plandarstellung der Abgrenzung der Siedlungsschwerpunkte 
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Erläuterungsbericht zum ÖEK Nr. 5.00 Aigen im Ennstal    Pumpernig & Partner ZT GmbH 

 

 

7.2 Ermittlung der 20 % Regelungen gem. REPRO Liezen 

  



Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  69.550 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 12.644 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 56.906 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 11.381 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 8.427 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 2.954 m²
Rückwidmung FWP 5.00: 595 m²
Noch verfügbar: 3.549 m²

Aich: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

1

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



2

Tachenberg: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  91.606 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 24.228 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 67.378 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 13.476 m²
Neuausweisung FWP 4.00:  m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 7360 m²
Rückwidmung FWP 5.00:  2.758 m²
Noch verfügbar: 10.118 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



3

Ritzmannsdorf: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  37.769 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 4.418 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 33.351 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 6.670 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 3.691 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 2.979 m²
Neuausweisung FWP 5.00:  0 m²
Noch verfügbar: 10.118 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



4

Quilk: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  53.075 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 17.628 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 35.447 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 7.089 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 1.607 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 5.482 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 818 m²
Noch verfügbar: 4.664 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



5

Gatschen West: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  61.792 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 12.226 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 49.566 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 9.913 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 1.089 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 8.842 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 0 m²
Noch verfügbar: 8.842 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



6

Gatschen Ost: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  17.186 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 0 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 17.186 m²
20 % von bebautem Bauland: 3.437  m²
Neuausweisung FWP 4.00: 2.190 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 1.247 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 0 m²
Noch verfügbar: 1.247 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:



7

Gatschen Nord: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  18.650 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 0 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 18.650 m²
20 % von bebautem Bauland: 3.730 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 0 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 3.730 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 985 m²
Noch verfügbar: 2.745 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:
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Lantschern Ost: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  7.966 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 2.522 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 5.444 m²
20 % von bebautem Bauland: 1.089 m² (jedenfalls 3 Bauplätze)
Neuausweisung FWP 4.00: 0 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 1.089 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 0 m²
Noch verfügbar: 1.089 m² (jedenfalls 3 Bauplätze)

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:
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Sallaberg am Kulm: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  81.871 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 6.793 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 75.075 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 15.016 m²
Rückwidmung FWP 4.00: 1.998 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 17.014 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 10.141 m²
Noch verfügbar: 6.873 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:
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Niederdorf: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  24.710 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 758 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 23.952 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 4.790 m²
Rückwidmung FWP 4.00: 0 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 4.790 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 0 m²
Noch verfügbar: 4.790 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:
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Hohenberg: REPRO Liezen, LGBl. Nr. 91/2016 – 20%-Regelung  (unmaßstäblich)

Bauland gesamt (Rechtsbestand 16.07.2016):  41.648 m²
Unbebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 12.191 m²
Bebautes Bauland (Rechtsbestand 16.07.2016): 29.457 m²
20 % von bebautem Bauland: ca. 5.891 m²
Neuausweisung FWP 4.00: 2.908 m²
Noch verfügbar (Rechtskraft FWP 4.00) : 2.983 m²
Neuausweisung FWP 5.00: 1.427 m²
Noch verfügbar: 1.556 m²

Flächenwidmungsplan 
(Stand REPRO Liezen 2016):

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 4.00:

Differenzplan zum
Flächenwidmungsplan Nr. 5.00:
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7.3 Verkehrsplanerischen Grundsätze der Abteilung 16 
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7.4 Stellungnahme der Baubezirksleitung Liezen vom 09.11.2023, GZ: ABT14-453802/2023-2 
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7.5 Checkliste Alpenkonvention 
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL ... Berglandwirtschaft
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz
BW ... Bergwald
E    ... Energie
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Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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7.6 Differenzplan 
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